


ACATIS Al Global Equities

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermégen ACATIS Al Global Equities er-
folgt auf der Basis des zurzeit giltigen Verkaufsprospekts, dem Basisinformationsblatt und
der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingun-
gen in der jeweils geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Beson-
deren Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in den Abschnit-
ten F und G abgedruckt.

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermégen ACATIS Al
Global Equities Interessierten zusammen mit dem letzten veroffentlichten Jahresbericht so-
wie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veréffentlichtem Halbjahresbericht auf
Verlangen kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Daneben ist ihm das Basisinformationsblatt
rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfiigung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskiinfte oder Erklarungen diirfen nicht abge-
geben werden. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskiinften oder
Erkldarungen, welche nicht in diesem Verkaufsprospekt enthalten sind, erfolgt ausschlieBlich
auf Risiko des Kaufers. Dieser Verkaufsprospekt wird erganzt durch den jeweils letzten Jah-
resbericht und dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veroffentlichten Halbjahresbe-
richt.

ANLAGEBESCHRANKUNGEN FUR US-PERSONEN

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und/oder der ACATIS Al Global
Equities sind und werden nicht gemd8 dem United States Investment Company Act von
1940 in seiner giiltigen Fassung registriert. Die Anteile des Sondervermoégens sind und wer-
den nicht gemall dem United States Securities Act von 1933 in seiner glltigen Fassung oder
nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert. Anteile des ACATIS Al Global Equities diirfen weder in den Vereinigten Staaten
noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Am Er-
werb von Anteilen Interessierte miissen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person
sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen wei-
terverauBBern. US-Personen sind Personen, die Staatsangehorige der USA sind oder dort
ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Personen kénnen auch Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gemall den Gesetzen der USA bzw. eines US-
Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegriindet werden.

WICHTIGSTE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERTRAGSBEZIEHUNG

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentimer der vom Sondervermdgen gehaltenen
Vermodgensgegenstande nach Bruchteilen. Er kann Uber die Vermdgensgegenstande nicht verflgen.
Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Samtliche Veréffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit
einer deutschen Ubersetzung zu versehen. Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache fihren.

Das Rechtsverhaltnis zwischen ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und dem An-
leger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der ACATIS

Seite 1



ACATIS Al Global Equities

Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Gerichtsstand fur Klagen des Anlegers gegen
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus dem Vertragsverhaltnis. Anleger, die
Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, kdnnen
auch vor einem zustandigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von ge-
richtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz Uber die Zwangsver-
steigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die ACATIS Investment Kapi-
talverwaltungsgesellschaft mbH inlandischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inlandi-
scher Urteile vor deren Vollstreckung.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte konnen Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten be-
schreiten oder, soweit ein solches zur Verfligung steht, auch ein Verfahren fir alternative Streitbeile-
gung anstrengen.

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat sich zur Teilnahme an Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet.

Bei Streitigkeiten kdnnen Verbraucher die ,Ombudsstelle fur Investmentfonds” des BVI Bundesver-
band Investment und Asset Management e.V. als zustandige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen.
Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor
dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der ,,Ombudsstelle fir Investmentfonds” lauten:

Buro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Unter den Linden 42
10117 Berlin

Telefon: (030) 6449046 - 0
Telefax: (030) 6449046 - 29

Email: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind naturliche Personen, die in das Sondervermdgen zu einem Zweck investieren, der
Uberwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet
werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufvertragen oder Dienstleistungsvertragen, die auf elekt-
ronischem Wege zustande gekommen sind, koénnen sich Verbraucher auch an die Online-
Streitbeilegungsplattform der EU wenden (www.ec.europa.eu/consumers/odr). Die Plattform ist selbst
keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zustandi-
gen nationalen Schlichtungsstelle.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberuhrt.
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Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A: A2DR2L / DEOOOA2DR2L2
Anteilklasse B: A2DMV7 / DEOOOA2DMV73
Anteilklasse C: A2DMV8 / DEOOOA2DMV81
Anteilklasse X: A3E18U / DEOOOA3E18U6

Auflegungsdatum:

Anteilklasse A: 23.11.2017
Anteilklasse B: 28.06.2017
Anteilklasse C: 27.06.2017
Anteilklasse X: 17.01.2024

Stand: 01.01.2026

Hinweis:

ACATIS Al Global Equities

Bei Anderungen von Angaben mit wesentlicher Bedeutung wird der Verkaufsprospekt

aktualisiert.
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A. Kurzibersicht liber die Partner des ACATIS Al Global Equities

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft & Vertrieb

Name ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Hausanschrift mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Internet www.acatis.de
Grundung 1994
Rechtsform Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Handelsregister

Frankfurt am Main (HRB 38666)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

€ 10.000.000,00 (Stand: Juni 2025)

Eigenmittel € 87.830.173,00 (Stand: Juni 2025)
Geschaftsfihrer Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch
Aufsichtsrat Dr. Annette Kersch, Vorsitzende

Selbstandige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main
Dr. Johannes Fritz

Selbstandiger Unternehmensberater, Bad Soden am
Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl

Selbstandige Unternehmensberaterin, Minchen

2. Verwahrstelle

Name Hauck Aufhauser Lampe Privatbank AG
Hausanschrift KaiserstralSe 24

60311 Frankfurt am Main
Telefon (069) 2161-0
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Telefax (069) 2161-1340
Internet https://www.hal-privatbank.com
Rechtsform Aktiengesellschaft
Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 108617)
Eigenkapital € 633.247.896,19 (Stand: 31.12.2024)
Vorstand Michael Bentlage (Vorsitzender)

Oliver Plaack

Madeleine Sander
Dr. Holger Sepp
Gordan Torbica

3. Abschlusspriifer

KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

Seite 8



ACATIS Al Global Equities

B. Grundlagen
1. Das Sondervermogen (der Fonds)

Das Sondervermogen ACATIS Al Global Equities (nachfolgend ,Fonds”) ist ein Organismus fir ge-
meinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemals einer fest-
gelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend , Investmentvermé-
gen”). Der Fonds ist ein Investmentvermdégen gemald der Richtlinie 2009/65/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten betreffend bestimmte Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend
,OGAW") im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend ,, KAGB"). Es wird von der Kapitalver-
waltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (nachfolgend , Gesell-
schaft”) verwaltet. Der Fonds wurde am 27.06.2017 fir unbestimmte Dauer aufgelegt.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen fir gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen
Vermogensgegenstanden gesondert vom eigenen Vermdgen in Form von Sondervermdgen an. Der
Geschaftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemalS einer festgelegten Anlagestrategie im
Rahmen einer kollektiven Vermdgensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschrankt;
eine operative Tatigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermo-
gensgegenstande ist ausgeschlossen. In welche Vermdgensgegenstande die Gesellschaft die Gelder
der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem
KAGB, den dazugehorigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuergesetz (nachfolgend ,,InvStG")
und den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhaltnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft
regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil (,Allgemeine
Anlagebedingungen” und , Besondere Anlagebedingungen”). Anlagebedingungen fur ein Publikums-
Investmentvermdgen mdussen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt fur Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (nachfolgend ,BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehort nicht zur Insolvenzmasse
der Gesellschaft.

2. Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres-
und Halbjahresberichte sind kostenlos erhaltlich bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle, der Ver-
triebsgesellschaft und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de.

Zusatzliche Informationen Uber die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Fonds, die Risiko-
managementmethoden und die jingsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigs-
ten Kategorien von Vermdgensgegenstanden sind in elektronischer oder schriftlicher Form bei der
Gesellschaft erhaltlich.

3. Anlagebedingungen und deren Anderungen
Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abge-

druckt. Die Anlagebedingungen kénnen von der Gesellschaft geandert werden. Anderungen der An-
lagebedingungen bedurfen der Genehmigung durch die BaFin. Anderungen der Anlagegrundsatze
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des Fonds bedrfen zusatzlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Anderungen
der bisherigen Anlagegrundsatze des Fonds sind nur unter der Bedingung zulassig, dass die Gesell-
schaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten vor dem Inkrafttreten der
Anderungen zuriickzunehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an Sondervermégen mit vergleichba-
ren Anlagegrundsatzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Sondervermdgen von der Gesell-
schaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Anderungen werden im Bundesanzeiger und dariiber hinaus auf der Internetseite
der Gesellschaft unter https://www.acatis.de bekannt gemacht. Betreffen die Anderungen Vergiitun-
gen und Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds entnommen werden durfen, oder die Anlage-
grundsatze des Fonds oder wesentliche Anlegerrechte, werden die Anleger aufSerdem Uber ihre de-
potfihrenden Stellen durch ein Medium informiert, auf welchem Informationen fir eine den Zwe-
cken der Informationen angemessene Dauer gespeichert, einsehbar und unverandert wiedergegeben
werden, etwa in Papierform oder in elektronischer Form (sogenannter ,dauerhafter Datentrager”).
Diese Information umfasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Anderungen, ihre Hintergriinde,
die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Anderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie
weitere Informationen erlangt werden kénnen.

Die Anderungen treten frihestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Anderungen von
Regelungen zu den Vergltungen und Aufwendungserstattungen treten frihestens drei Monate nach
ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der BaFin ein friherer Zeitpunkt be-
stimmt wurde. Anderungen der bisherigen Anlagegrundsétze des Fonds treten ebenfalls friihestens
drei Monate nach Bekanntmachung in Kraft.

4. Verwaltungsgesellschaft

Firma, Rechtsform und Sitz

Der Fonds wird von der am 13. Juni 1994 gegrindeten Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS In-
vestment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main verwaltet.

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft
im Sinne des KAGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH). Die Ge-
sellschaft darf seit 2017 Wertpapier-Sondervermégen verwalten. Zuvor verfugte die Gesellschaft Gber
eine Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut nach dem Kreditwesengesetz. Die Gesellschaft darf
Investmentvermogen gemald der OGAW-Richtlinie auf Grundlage des am 21. Juli 2013 in Kraft getre-
tenen Kapitalanlagegesetzbuches verwalten. Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als OGAW-
Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Geschaftsfithrung und Aufsichtsrat
Nahere Angaben uber die Geschaftsfihrung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie Uber

das gezeichnete und eingezahlte Kapital und die Eigenmittel finden Sie im Abschnitt A ,1. Kapital-
verwaltungsgesellschaft” dieses Verkaufsprospektes.
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5. Verwahrstelle

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermdgen vor. Die
Verwabhrstelle verwahrt die Vermdgensgegenstande in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Ver-
mogensgegenstanden, die nicht verwahrt werden konnen, pruft die Verwahrstelle, ob die Gesell-
schaft Eigentum an diesen Vermdgensgegenstanden erworben hat. Sie Uberwacht, ob die Verfigun-
gen der Gesellschaft Uber die Vermdgensgegenstande den Vorschriften des KAGB und den Anlage-
bedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Ver-
fugungen Uber solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulassig. Die Ver-
wahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfugung mit den Anlagebedin-
gungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist.

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben:

e Ausgabe und Ricknahme der Anteile des Fonds,

o Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rucknahme der Anteile sowie die Anteilwertermittlung den
Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen,

e Sicherzustellen, dass bei den flr gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getatigten Geschaften
der Gegenwert innerhalb der tblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,

e Sicherzustellen, dass die Ertrage des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den Anla-
gebedingungen verwendet werden,

e Uberwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds sowie gege-
benenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme.

Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle

Mit der Verwahrung der Vermdgensgegenstande des Fonds hat die Gesellschaft die Hauck Aufhauser
Lampe Privatbank AG mit Sitz in Frankfurt am Main als Verwahrstelle beauftragt. Diese ist Kreditinsti-
tut nach deutschem Recht. Die Hauck Aufhauser Lampe Privatbank AG ist eine Universalbank mit
Schwerpunkt im Wertpapiergeschaft.

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle hat die folgenden Verwahraufgaben auf ein anderes Unternehmen (Unterverwah-
rer) Ubertragen:

e Die Verwahrung der fir Rechnung des Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande kann durch die
in Abschnitt D dieses Verkaufsprospektes genannten Unterverwahrer erfolgen.

Der Gesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine sich hieraus ergebenden Interessenkonflikte
bekanntgegeben.

Die oben genannten Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen.
Die Gesellschaft hat die Informationen auf Plausibilitat gepruft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der In-
formation durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollstandigkeit im Ein-
zelnen nicht Uberprufen. Die Liste der in Abschnitt D genannten Unterverwahrer kann sich allerdings
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jederzeit andern. Im Regelfall werden auch nicht samtliche dieser Unterverwahrer fur den Fonds ge-
nutzt.

Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle ist grundsatzlich fir alle Vermdgensgegenstande, die von ihr oder mit ihrer Zu-
stimmung von einer anderen Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines
solchen Vermogensgegenstandes haftet die Verwahrstelle gegenliber dem Fonds und dessen Anle-
gern, aulSer der Verlust ist auf Ereignisse aul3erhalb des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurlickzu-
fuhren. Fur Schaden, die nicht im Verlust eines Vermdgensgegenstandes bestehen, haftet die Ver-
wabhrstelle grundsatzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB mindes-
tens fahrlassig nicht erfullt hat.

Zusatzliche Informationen

Auf Verlangen ubermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur
Verwabhrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu moglichen Interessenkonflikten
in Zusammenhang mit der Tatigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer.

6. Risikohinweise

Vor der Entscheidung iiber den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die nach-
folgenden Risikohinweise zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthal-
tenen Informationen sorgfaltig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung beriicksichti-
gen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann fiir sich genommen oder zusam-
men mit anderen Umstanden die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen
Vermogensgegenstinde nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den An-
teilwert auswirken.

VerauBert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in
dem Fonds befindlichen Vermoégensgegenstiande gegeniiber dem Zeitpunkt seines An-
teilerwerbs gefallen sind, so erhdlt er das von ihm in den Fonds investierte Kapital nicht
oder nicht vollstandig zuriick. Der Anleger konnte sein in den Fonds investiertes Kapital
teilweise oder in Einzelfdllen sogar ganz verlieren. Wertzuwachse konnen nicht garantiert
werden. Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschrankt. Eine Nach-
schusspflicht liber das vom Anleger investierte Kapital hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Prospekts beschriebenen Risiken und
Unsicherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken
und Unsicherheiten beeintrachtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge,
in der die nachfolgenden Risiken aufgefiihrt werden, enthalt weder eine Aussage liber die
Wabhrscheinlichkeit ihres Eintritts noch iiber das AusmalRR oder die Bedeutung bei Eintritt
einzelner Risiken.
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Risiken einer Fondsanlage

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in einen OGAW typischerweise
verbunden sind. Diese Risiken kdnnen sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger inves-
tierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Schwankung des Fondsanteilwerts

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Ver-
kehr gelangten Anteile. Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte aller Ver-
mogensgegenstande im Fondsvermdgen abzlglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkei-
ten des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im Fonds gehaltenen Vermogensge-
genstande und der Hohe der Verbindlichkeiten des Fonds abhangig. Sinkt der Wert dieser Vermo-
gensgegenstande oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fallt der Fondsanteilwert.

Beeinflussung der individuellen Performance durch steuerliche Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalertragen hangt von den individuellen Verhaltnissen des jewei-
ligen Anlegers ab und kann kinftig Anderungen unterworfen sein. Fur Einzelfragen — insbesondere
unter Berucksichtigung der individuellen steuerlichen Situation — sollte sich der Anleger an seinen
personlichen Steuerberater wenden.

Steuerliche Risiken durch Wertabsicherungsgeschafte fiir wesentlich beteiligte Anleger

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kapitalertragsteuer auf deutsche Dividenden und Ertrage
aus inlandischen eigenkapitalahnlichen Genussrechten, die der Anleger originar erzielt, ganz oder
teilweise nicht anrechenbar bzw. erstattungsfahig ist. Die Kapitalertragssteuer wird voll angerechnet
bzw. erstattet, wenn (i) der Anleger deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalahnliche Genussrechte
innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen vor und nach dem Falligkeitszeitpunkt der Kapitalertrage
(insgesamt 91 Tage) ununterbrochen 45 Tage halt und (i) in diesen 45 Tagen ununterbrochen das
Risiko aus einem sinkenden Wert der Anteile oder Genussrechte Risiken von mindestens 70 % tragt
(sogenannte 45-Tage-Regelung). Weiterhin darf fir die Anrechnung der Kapitalertragssteuer keine
Verpflichtung zur unmittelbaren oder mittelbaren Vergltung der Kapitalertrage an eine andere Per-
son (z.B. durch Swaps, Wertpapierleihgeschafte, Pensionsgeschafte) bestehen. Daher kénnen Kurssi-
cherungs- oder Termingeschafte schadlich sein, die das Risiko aus deutschen Aktien oder deutschen
eigenkapitalahnlichen Genussrechten unmittelbar oder mittelbar absichern. Kurssicherungsgeschafte
uber Wert- und Preisindices gelten dabei als mittelbare Absicherung. Soweit der Fonds als naheste-
hende Person des Anlegers anzusehen ist und Absicherungsgeschafte tatigt, konnen diese dazu fuh-
ren, dass diese dem Anleger zugerechnet werden und der Anleger die 45-Tage-Regelung deshalb
nicht einhalt.

Im Falle des Nichteinbehalts von Kapitalertragsteuer auf entsprechende Ertrage, die der Anleger ori-
ginadr erzielt, kdnnen Absicherungsgeschafte des Fonds dazu fuhren, dass diese dem Anleger zuge-
rechnet werden und der Anleger die Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abzufuhren hat.
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Anderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung der BaFin andern. Dadurch kdnnen
auch Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Anderung der Anla-
gebedingungen die Anlagepolitik des Fonds andern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kos-
ten erhohen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich
zulassigen Anlagespektrums und damit ohne Anderung der Anlagebedingungen und deren Geneh-
migung durch die BaFin andern. Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko veran-
dern.

Aussetzung der Anteilriicknahme

Die Gesellschaft darf die Rucknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern aulRergewdhnliche Um-
stande vorliegen, die eine Aussetzung unter Berucksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich
erscheinen lassen. Aulsergewohnliche Umstande in diesem Sinne kdnnen z.B. wirtschaftliche oder
politische Krisen, Rucknahmeverlangen in auBergewdhnlichem Umfang sein sowie die SchlieSung von
Borsen oder Markten, Handelsbeschrankungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung des Anteil-
werts beeintrachtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die Ricknahme der
Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Offentlichkeit erforderlich ist.
Der Anleger kann seine Anteile wahrend dieses Zeitraums nicht zurtickgeben. Auch im Fall einer Aus-
setzung der Anteilricknahme kann der Anteilwert sinken; z.B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist,
Vermégensgegenstande wahrend der Aussetzung der Anteilricknahme unter Verkehrswert zu verau-
Bern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der Anteilricknahme kann niedriger liegen, als derjenige
vor Aussetzung der Ricknahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rlck-
nahme der Anteile direkt eine Auflosung des Fonds folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung
des Fonds kundigt, um den Fonds dann aufzulosen. Fir den Anleger besteht daher das Risiko, dass er
die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass ihm wesentliche Teile des investier-
ten Kapitals fur unbestimmte Zeit nicht zur Verfligung stehen oder insgesamt verloren gehen.

Auflésung des Fonds

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds zu kiindigen. Die Gesellschaft kann
den Fonds nach Kindigung der Verwaltung ganz aufldsen. Das Verfigungsrecht tber den Fonds geht
nach einer Kundigungsfrist von sechs Monaten auf die Verwahrstelle Gber. Fur den Anleger besteht
daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. Bei dem Ubergang
des Fonds auf die Verwahrstelle kdnnen dem Fonds andere Steuern als deutsche Ertragssteuern be-
lastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des Liquidationsverfahrens aus dem Depot
des Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet werden.

Ubertragung aller Vermégensgegenstinde des Fonds auf ein anderes offenes Publikums-
Investmentvermogen (Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann samtliche Vermdgensgegenstande des Fonds auf einen anderen OGAW Uber-
tragen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurlickgeben, (ii) oder behalten mit der Folge,
dass er Anleger des Ubernehmenden OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publi-
kums-Investmentvermdgen mit vergleichbaren Anlagegrundsatzen umtauschen, sofern die Gesell-
schaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen einen solchen Fonds mit vergleichbaren Anlage-
grundsatzen verwaltet. Dies gilt gleichermal3en, wenn die Gesellschaft samtliche Vermodgensgegen-
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stande eines anderen offenen Publikums-Investmentvermdgen auf den Fonds Ubertragt. Der Anleger
muss daher im Rahmen der Ubertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. Bei
einer Rickgabe der Anteile kdnnen Ertragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Antei-
le an einem Fonds mit vergleichbaren Anlagegrundsatzen kann der Anleger mit Steuern belastet wer-
den, etwa wenn der Wert der erhaltenen Anteile hoher ist als der Wert der alten Anteile zum Zeit-
punkt der Anschaffung.

Ubertragung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft Gber-
tragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar unverandert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger
muss aber im Rahmen der Ubertragung entscheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft
fur ebenso geeignet halt wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Verwaltung nicht in-
vestiert bleiben mdchte, muss er seine Anteile zuriickgeben. Hierbei kdnnen Ertragssteuern anfallen.

Rentabilitat und Erfiillung der Anlageziele des Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewUlnschten Anlageerfolg erreicht. Der
Anteilwert des Fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger flihren. Es bestehen keine Garantien
der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rickgabe oder
eines bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger konnten einen niedrigeren als den ursprunglich
angelegten Betrag zurlickzuerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag kann
zudem insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer einen Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar
aufzehren.

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

Im Rahmen des Investmentprozesses werden die relevanten finanziellen Risiken in die Anlageent-
scheidung mit einbezogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch die relevanten Nachhaltig-
keitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 27. November 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor (,nachfolgend Offenlegungs-Verordnung”) berlcksichtigt, die wesentliche negative Aus-
wirkungen auf die Rendite einer Investition haben kénnen.

Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfliihrung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten erhebliche negative
Auswirkungen auf den Wert der Investition haben konnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen demnach zu
einer wesentlichen Verschlechterung des Finanzprofils, der Liquiditat, der Rentabilitat oder der Repu-
tation des zugrundeliegenden Investments fuhren. Sofern Nachhaltigkeitsrisiken nicht bereits im Be-
wertungsprozess der Investments berucksichtigt werden, kénnen diese wesentlich negative Auswir-
kungen auf den erwarteten/ geschatzten Marktpreis und/ oder die Liquiditat der Anlage und somit
auf die Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeitsrisiken kénnen auf alle bekannten Risikoarten erheb-
lich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen.

Im Rahmen der Auswahl der Vermdgensgegenstande fur das Investmentvermdgen werden neben
den Zielen und Anlagestrategien auch der Einfluss der Risikoindikatoren inklusive der Nachhaltigkeits-
risiken bewertet.
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Die Beurteilung der Risikoquantifizierung umfasst Aspekte der Nachhaltigkeitsrisiken und setzt diese
zu anderen Faktoren (insbes. Preis und zu erwartende Rendite) bei der Investitionsentscheidung in
Relation.

Generell werden Risiken (inklusive Nachhaltigkeitsrisiken) im Bewertungsprozess der Investition
(Preisindikation) bereits mitbertcksichtigt unter Zugrundelegung der potentiellen wesentlichen Aus-
wirkungen von Risiken auf die Rendite des Investmentvermégens. Dennoch kénnen sich je nach Ver-
mogensgegenstand und aufgrund externer Faktoren negative Auswirkungen auf die Rendite des In-
vestmentvermdgens realisieren.

Risiken aus dem Einsatz von Zertifikaten

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds in Zertifikaten anlegen. Zertifikate sind Schuldverschrei-
bungen, die Uber derivative Komponenten verfligen kénnen und die Wertentwicklung eines zugrun-
deliegenden Basiswertes (auch ohne derivative Komponente) abbilden. Der Basiswert kann ein Wert-
papier, ein Index, eine Wahrung, eine Kryptowahrung, ein Edelmetall oder ein Rohstoff sein. Die
Entwicklung des Basiswerts ist wesentlich von den konjunkturellen Aussichten, dem Zinsumfeld, der
politischen Situation, Wechselkursentwicklungen und der Inflationsentwicklung abhangig. Zertifikate
gewahren einen Anspruch auf Zahlung eines bestimmten Betrages zum Ende einer vorab bestimmten
Laufzeit. Die Hohe dieser Auszahlung hangt von dem zu Grunde liegenden Basiswert und der Ausge-
staltung des Zertifikates ab. Ferner bieten Zertifikate die Moglichkeit, an der steigenden oder aber
auch der fallenden Wertentwicklung des Basiswertes zu profitieren. Bei einigen Zertifikatstypen sorgt
die sogenannte Hebelwirkung (Leverage-Effekt) fir Gberproportionale Risiko-Ertrags-Relationen. Denn
der Hebel erlaubt einerseits die Méglichkeit, Uberdurchschnittlich von den Kursentwicklungen des
Basiswertes profitieren zu kénnen. Anderseits aber besteht auch ein héheres Risiko, dass sich bis hin
zum Totalverlust auswirken kann. Daher kénnen Zertifikate vollig unterschiedliche Ertragschancen
und Verlustrisiken beinhalten.

Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermdgensgegenstande
durch den Fonds einhergehen. Diese Risiken kdnnen die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im
Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande beeintrachtigen und sich damit nachteilig auf den Anteil-
wert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Wertveranderungsrisiken

Die Vermdgensgegenstande, in die die Gesellschaft fur Rechnung des Fonds investiert, unterliegen
Risiken. So konnen Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermodgensgegenstande gegen-
Uber dem Einstandspreis fallt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hangt insbesondere von der Entwicklung
der Kapitalmarkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Landern beeinflusst wird. Auf die
allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Borse kdnnen auch irrationale Faktoren wie Stim-
mungen, Meinungen und Geruchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte kénnen
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auch auf Veranderungen der Zinssatze, Wechselkurse oder der Bonitat eines Emittenten zurlickzufiih-
ren sein.

Kursanderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen erfahrungsgemals starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von
Kursruckgangen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne
des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann
die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien
erst Uber einen kulrzeren Zeitraum an der Bdrse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen
sind; bei diesen kénnen bereits geringe Veranderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen
fihren. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionare befindlichen Ak-
tien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so konnen bereits kleinere Kauf- und Verkaufsauftrage dieser
Aktie eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu héheren Kursschwankungen
fuhren.

Zinsanderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Maoglichkeit verbunden, dass sich das
Marktzinsniveau andert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die
Marktzinsen gegenuber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festver-
zinslichen Wertpapiere. Fallt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
Diese Kursentwicklung fihrt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa
dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der
festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kirzeren
Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten. Fest-
verzinsliche Wertpapiere mit kurzeren Laufzeiten haben demgegenuber i.d.R. geringere Renditen als
festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer
kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben koénnen sich die
Zinssatze verschiedener, auf die gleiche Wahrung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit
vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

Risiko von negativen Habenzinsen

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken flr Rech-
nung des Fonds an. Fur diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem European
Interbank Offered Rate (Euribor) abzlglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor un-
ter die vereinbarte Marge, so fuhrt dies zu negativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhan-
gig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europaischen Zentralbank kénnen sowohl kurz-, mittel-
als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen.

Kursanderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen
Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien
zu erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhangig von

der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegen-
den Aktien konnen sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe aus-
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wirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht einrdumen dem Anleger statt der Rickzah-
lung eines Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse
Convertibles), sind in verstarktem Mafe von dem entsprechenden Aktienkurs abhangig.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschaften

Die Gesellschaft darf fir den Fonds Derivatgeschafte abschliefSen. Der Kauf und Verkauf von Optio-
nen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

e Durch die Verwendung von Derivaten kénnen Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind
und sogar die fir das Derivatgeschaft eingesetzten Betrage uberschreiten kdnnen.

e Kursanderungen des Basiswertes kénnen den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes
vermindern. Vermindert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann die Gesell-
schaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertanderungen des
einem Swap zugrunde liegenden Vermogenswertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erleiden.

e Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermogens starker beeinflusst
werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei
Abschluss des Geschafts nicht bestimmbar sein.

e Ein liquider Sekundarmarkt fir ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann
fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann unter Umstanden nicht wirtschaftlich neutralisiert
(geschlossen) werden.

e Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgelbt wird, weil sich die Preise
der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Optionspramie ver-
fallt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermé-
genswerten zu einem hdheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermaégens-
werten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet
dann einen Verlust in Hohe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionspramie.

e Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds verpflich-
tet ist, die Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs
zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Falligkeit des Geschaftes zu tragen. Damit wuirde der Fonds
Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.

e Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschafts (Glattstellung) ist mit Kosten
verbunden.

e Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen uber die klnftige Entwicklung von zugrunde
liegenden VermdOgensgegenstanden, Zinssatzen, Kursen und Devisenmarkten konnen sich im
Nachhinein als unrichtig erweisen.

e Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermogensgegenstande kénnen zu einem an sich gunsti-
gen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden bzw. missen zu einem ungunstigen Zeitpunkt
gekauft bzw. verkauft werden.

Bei aulRerborslichen Geschaften, sogenannten over-the-counter (OTC)-Geschaften, kénnen folgende
Risiken auftreten:

e Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesellschaft die fir Rechnung des Fonds am
OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veraufSern kann.
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e Der Abschluss eines Gegengeschafts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinbarung
schwierig, nicht moglich oder mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten

Die Gesellschaft erhalt fur Derivatgeschafte Sicherheiten. Derivate kdnnen im Wert steigen. Die ge-
stellten Sicherheiten konnten dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rlckubertra-
gungsanspruch der Gesellschaft gegenuber dem Kontrahenten in voller Hohe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in Staatsanleihen von hoher Qualitat oder in
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem Bankguthaben ver-
wahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen oder Geldmarktfonds konnen sich negativ ent-
wickeln. Bei Beendigung des Geschafts konnten die angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller H6-
he verflgbar sein, obwohl sie von der Gesellschaft fur den Fonds in der urspriinglich gewahrten Hohe
wieder zurlck gewahrt werden mussen. Dann musste der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen
Verluste tragen.

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt

Der Fonds darf Wertpapiere, die Kredite verbriefen (Kreditverbriefungspositionen) und nach dem
1. Januar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner mindestens
5 % des Volumens der Verbriefung als sogenannten Selbstbehalt zurtickbehalt und weitere Vorgaben
einhalt. Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger MalSnahmen zur Abhilfe ein-
zuleiten, wenn sich Verbriefungen im Fondsvermogen befinden, die diesen EU-Standards nicht ent-
sprechen. Im Rahmen dieser Abhilfemalinahmen konnte die Gesellschaft gezwungen sein, solche
Verbriefungspositionen zu veraufSern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben fir Banken, Fondsgesellschaf-
ten und Versicherungen besteht das Risiko, dass die Gesellschaft solche Verbriefungspositionen nicht
oder nur unter starken Preisabschlagen bzw. mit grofRer zeitlicher Verzogerung verkaufen kann. Hier-
durch kénnen dem Fonds Verluste entstehen.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko fir alle Vermdgensgegenstande. Dies gilt auch fir die
im Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande. Die Inflationsrate kann Uber dem Wertzuwachs des
Fonds liegen.

Wahrungsrisiko

Vermdgenswerte des Fonds konnen in anderen Wahrungen als der Fondswahrung angelegt sein. Der
Fonds erhalt die Ertrage, Rickzahlungen und Erlése aus solchen Anlagen in der jeweiligen Wahrung.
Fallt der Wert dieser Wahrung gegenulber der Fondswahrung, so reduziert sich der Wert solcher An-
lagen und somit auch der Wert des Fondsvermogens.

Konzentrationsrisiko

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermogensgegenstande oder Markte, dann ist
der Fonds von der Entwicklung dieser Vermdgensgegenstande oder Markte besonders stark abhan-

gig.
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Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile

Die Risiken der Investmentvermogen, deren Anteile fur den Fonds erworben werden (sogenannte
»Zielfonds”), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen
Vermdgensgegenstande bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager
der einzelnen Zielfonds voneinander unabhangig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass meh-
rere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch kdnnen
bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen kénnen sich gegeneinander aufheben. Es ist
der Gesellschaft im Regelfall nicht moglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren
Anlageentscheidungen mussen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesell-
schaft Ubereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals
nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartun-
gen, so kann sie ggf. erst deutlich verzdgert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurlickgibt.

Offene Investmentvermdgen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, kénnten zudem zeitweise die
Ricknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Ziel-
fonds zu veraufRern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rucknahmepreises bei der Verwaltungs-
gesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurtckgibt.

Risiken aus dem Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsatze
und -grenzen, die fur den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsachliche Anlage-
politik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmalSig Vermdgensgegenstande z.B. nur weniger
Branchen, Markte oder Regionen/Lander zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle An-
lagesektoren kann mit Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Kon-
junkturzyklen) verbunden sein. Uber den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nach-
traglich fur das abgelaufene Berichtsjahr.

Risiken der eingeschrankten oder erhéhten Liquiditat des Fonds im Zu-
sammenhang mit vermehrten Zeichnungen oder Riickgaben (Liquiditats-
risiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquiditat des Fonds beeintrachtigen kénnen. Dies
kann dazu fuhren, dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen voribergehend oder dauerhaft
nicht nachkommen kann bzw. dass die Gesellschaft die Rickgabeverlangen von Anlegern vorlberge-
hend oder dauerhaft nicht erfiillen kann. Der Anleger kann gegebenenfalls die von ihm geplante Hal-
tedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon flr unbestimmte Zeit
nicht zur Verfigung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditatsrisiken konnte zudem der Wert
des Fondsvermogens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist,
soweit gesetzlich zulassig, Vermogensgegenstande fur den Fonds unter Verkehrswert zu veraufSern.
Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rickgabeverlangen der Anleger zu erflllen, kann dies au-
Berdem zur Aussetzung der Ricknahme und im Extremfall zur anschlieBenden Auflésung des Fonds
fuhren.
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Risiko aus der Anlage in Vermoégensgegenstdinde

Fir den Fonds durfen auch Vermégensgegenstande erworben werden, die nicht an einer Borse zuge-
lassen oder an einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese
Vermogensgegenstande kénnen gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlagen, zeitlicher Verzége-
rung oder gar nicht weiterveraufSert werden. Auch an einer Borse zugelassene Vermdgensgegenstan-
de kénnen abhangig von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten
gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlagen veraufSert werden. Obwohl fir den Fonds
nur Vermogensgegenstande erworben werden durfen, die grundsatzlich jederzeit liquidiert werden
konnen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur unter Realisie-
rung von Verlusten veraufsert werden konnen.

Risiko durch Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf fur Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzin-
sung konnen sich durch steigende Zinssatze negativ auf das Fondsvermdgen auswirken. Muss die
Gesellschaft einen Kredit zurlickzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im
Fonds vorhandene Liquiditat ausgleichen, ist sie moglicherweise gezwungen, Vermdgensgegenstande
vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als geplant zu veraufSern.

Risiken durch vermehrte Riickgaben oder Zeichnungen

Durch Kauf- und Verkaufsauftrage von Anlegern flieBt dem Fondsvermdégen Liquiditat zu oder vom
Fondsvermdgen Liquiditat ab. Die Zu- und Abflisse konnen nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -
abfluss der liquiden Mittel des Fonds flhren. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager
veranlassen, Vermogensgegenstande zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten ent-
stehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abflisse eine von der Gesellschaft fir den
Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel Uber- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden
Transaktionskosten werden dem Fondsvermdgen belastet und konnen die Wertentwicklung des
Fonds beeintrachtigen. Bei Zuflissen kann sich eine erhohte Fondsliquiditat belastend auf die Wert-
entwicklung des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht zu adaquaten Bedingungen
anlegen kann.

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich fur den Fonds im Rahmen einer Geschaftsbezie-
hung mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben konnen. Dabei besteht das Risiko,
dass die Gegenpartei ihren vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann
die Wertentwicklung des Fonds beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert
und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (au3er zentrale Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend , Emittent”) oder eines Vertragspartners (nachfol-
gend ,Kontrahent”), gegen den der Fonds Anspriiche hat, kdnnen fir den Fonds Verluste entstehen.
Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emit-
tenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmarkte auf den Kurs eines Wertpapiers
einwirken. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass
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Verluste durch Vermogensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines fur Rechnung des Fonds
geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollstandig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt fur
alle Vertrage, die fir Rechnung eines Fonds geschlossen werden.

Risiko durch zentrale Kontrahenten

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty — ,CCP") tritt als zwischengeschaltete Institution in
bestimmte Geschafte fur den Fonds ein, insbesondere in Geschafte Uber derivative Finanzinstrumen-
te. In diesem Fall wird er als Kaufer gegentber dem Verkaufer und als Verkaufer gegeniber dem
Kaufer tatig. Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschaftspartner die vereinbarten Leis-
tungen nicht erbringen kénnen, durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit
ermoglichen, Verluste aus den eingegangen Geschaften auszugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es
kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits uUber-
schuldet wird und ausfallt, wodurch auch Anspriiche der Gesellschaft fir den Fonds betroffen sein
kénnen. Hierdurch kénnen Verluste fur den Fonds entstehen.

Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus menschlichem oder Systemver-
sagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben kénnen. Diese Risiken konnen die Wert-
entwicklung des Fonds beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf
das vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstande oder Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste
durch Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch duf3ere Er-
eignisse wie z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien geschadigt werden.

Lander- oder Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein auslandischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlender
Transferfahigkeit der Wahrung oder -bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus anderen Grunden, Leis-
tungen nicht fristgerecht, Uberhaupt nicht oder nur in einer anderen Wahrung erbringen kann. So
kdnnen z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft fur Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in
einer Wahrung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschrankungen nicht (mehr) konvertierbar ist,
oder in einer anderen Wahrung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Wahrung, so unter-
liegt diese Position dem oben dargestellten Wahrungsrisiko.

Rechtliche und politische Risiken

FUr den Fonds durfen Investitionen in Rechtsordnungen getatigt werden, in denen deutsches Recht
keine Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand aufSerhalb Deutsch-
lands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten der Gesellschaft fur Rechnung des Fonds kénnen
von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder
rechtliche Entwicklungen einschlieRlich der Anderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in die-
sen Rechtsordnungen kénnen von der Gesellschaft nicht oder zu spdt erkannt werden oder zu Be-
schrankungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermdgensgegenstande fiihren. Die-
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se Folgen koénnen auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen fir die Gesell-
schaft und/oder die Verwaltung des Fonds in Deutschland andern.

Anderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko

Die Kurzangaben Uber steuerrechtliche Vorschriften in diesem Verkaufsprospekt gehen von der der-
zeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschrankt einkommensteuer-
pflichtige oder unbeschrankt korperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewahr
daflr Gbernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht andert.

Eine Anderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds fiir vorangegangene Ge-
schaftsjahre (z.B. aufgrund von steuerlichen AufSenprifungen) kann bei einer fir Anleger steuerlich
grundsatzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrek-
tur flr vorangegangene Geschaftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umstanden zu diesem Zeit-
punkt nicht in dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann fur den Anleger der Fall eintreten, dass ihm
eine steuerlich grundsatzlich vorteilhafte Korrektur fir das aktuelle und fir vorangegangene Ge-
schaftsjahre, in denen er an dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zugutekommt, weil er seine Anteile
vor Umsetzung der Korrektur zurickgegeben oder veraufSert hat.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu flhren, dass steuerpflichtige Ertrage bzw. steuerli-
che Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsachlich steuerlich
erfasst werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt.

Schliisselpersonenrisiko

Fallt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hangt dieser Er-
folg moglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Ent-
scheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann
sich jedoch verandern. Neue Entscheidungstrager kdnnen dann mdéglicherweise weniger erfolgreich
agieren.

Verwabhrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermégensgegenstanden insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko ver-
bunden, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. hoherer Gewalt resultie-
ren kann.

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschaften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien
verzogert oder nicht vereinbarungsgemafs zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses
Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel mit anderen Vermdgensgegenstanden fur
den Fonds.
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7. Erlauterung des Risikoprofils des Fonds

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus
denen sich Chancen und Risiken ergeben:

¢ Entwicklung auf den internationalen Aktienmarkten.

Entwicklung auf den internationalen Futures-Markten.

e Entwicklung auf den internationalen Devisenmarkten.

e Unternehmensspezifische Entwicklungen.

e Wechselkursveranderungen von Nicht-Euro-Wahrungen gegeniiber dem Euro.
¢ Renditeveranderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmarkten.

e Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanlei-
hen (Spread-Entwicklung).

e Der Fonds kann seine Anlagen zeitweilig mehr oder weniger stark auf bestimmte Sekto-
ren, Lander oder Marktsegmente konzentrieren. Auch daraus kénnen sich Chancen und
Risiken ergeben.

e Der Fonds kann in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der Stilllegung
europaischer Emissionsrechte emittiert werden. Damit fordert die Gesellschaft die CO2-
Neutralitat des Fonds. Die Notes fallen nach Stilllegung der Emissionsrechte im Wert
und wirken sich daher grundsatzlich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds aus.
Ndheres zur Wirkungsweise der Dekarbonisierungsnotes wird im Abschnitt ,Anlage-
grundsatze und Anlagepolitik” erlautert.

Weitere Informationen zum Risikoprofil des Fonds sind dem Basisinformationsblatt fiir
den Fonds zu entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.acatis.de abrufbar sind.

8. Erhohte Volatilitat

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik eine erhohte
Volatilitat auf, d.h. die Anteilpreise konnen auch innerhalb kurzer Zeitraume erheblichen
Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

9. Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist fir Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzu-
schatzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile
und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich fir Anleger
mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Einschatzung der Gesellschaft stellt keine
Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner
Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

Seite 24



ACATIS Al Global Equities

10. Anlageziel, Anlagegrundsatze und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen moéglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Moglichkeit zu-
satzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

Anlagegrundsatze und Anlagepolitik

Die Gesellschaft darf fur den Fonds folgende Vermogensgegenstande erwerben:

"  Wertpapiere gemals § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

®  Geldmarktinstrumente gemaf$ § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

" Bankguthaben gemald § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

" |nvestmentanteile gemald § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

" Derivate gemals § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen;

® Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemalS § 10 der Allgemeinen Anlagebedingungen.

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchge-
fuhrte. Sie kann sich — in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen — allerdings jeder-
zeit andern.

Das Fondsvermdgen wird zu mindestens 51 % weltweit in Aktien investiert, die an Borsen der entwi-
ckelten Lander notiert werden. Fur das Investmentvermogen sollen Titel ausgewahlt werden, die aus
fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Fir die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden
Werkzeuge der kinstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (Al)) genutzt, die das Aktienuniver-
sum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.

Der Fonds kann sog. Dekarbonisierungsnotes erwerben, um die CO2-Neutralisierung des Portfolios zu
fordern und zudem einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz beizutragen. Zu diesem Zweck berech-
net die Gesellschaft fir den Fonds regelmafig den CO2-FufSabdruck und kann im entsprechenden
Umfang Dekarbonisierungsnotes kaufen. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die z.B. von einer
Bank emittiert werden. Mit dem Erlés der Emission der Dekarbonisierungsnotes kauft die Bank euro-
padische CO2-Emissionsrechte. In den Emissionsbedingungen der Dekarbonisierungsnote ist festge-
legt, dass bis zur Halfte der erworbenen europaischen CO2-Emissionsrechte Uber einen Zeitraum von
funf Jahren an eine gemeinnutzige Klimaschutz-Stiftung gestiftet wird. Damit verringert sich planmas-
sig Uber diesen Zeitraum der Wert der Dekarbonisierungsnotes. Unter der Kontrolle der Stiftungsauf-
sicht legt die Klimaschutzstiftung diese gestifteten Emissionsrechte fir immer still. Auf diese Weise
werden die Emissionsrechte effektiv und tatsachlich dem CO2-Emissionshandel entzogen und Emissi-
onsreduktionen in gleicher Hohe erzwungen. Der Teil der CO2-Emissionsrechte, der nicht gestiftet
wurde, verbleibt in der Dekarbonisierungsnote und soll durch Kurssteigerungen der CO2-
Emissionsrechte Uber einen Zeitraum von funf Jahren die Kosten der Stilllegung ausgleichen. Durch
die stetige Verknappung der europaischen Emissionsrechte rechnet die Gesellschaft mit einem Preis-
anstieg der Emissionsrechte.
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Die fUr den Fonds zu erwerbenden Vermogensgegenstande werden diskretionar auf Basis des vorste-
hend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,aktives Management”). Fir den
Fonds wird als Vergleichsindex der MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index' in EUR (Bloomberg
Ticker: MAWOEQW Index) herangezogen. Der Vergleichsindex wird fir den Fonds von der Gesell-
schaft festgelegt und kann ggf. geandert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Ver-
gleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex
unabhangigen Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung
kénnen daher wesentlich bis vollstandig und langfristig — positiv oder negativ — vom Vergleichsindex
abweichen. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzli-
chen und vertraglichen Regelungen aktiv Uber die Auswahl der Vermodgensgegenstande unter Be-
ricksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und
politischen Entwicklungen.

Die Anlagestrategie schrankt das Ausmaf3 ein, in dem die Portfoliobestande von dem Vergleichsindex
abweichen kénnen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Der MSCI World® Equal Weighted NDTR EOD Index wird von der MSCI Limited administriert. Die
Gesellschaft hat robuste schriftliche Plane aufgestellt, in denen sie MalRnahmen dargelegt hat, die sie
ergreifen wuirde, wenn der Vergleichsindex sich wesentlich andert oder nicht mehr bereitgestellt
wird.

Der Fonds wird in Bezug auf den Vergleichsindex MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index in
EUR verwaltet. Dieser dient lediglich als Ausgangspunkt fur Anlageentscheidungen. Das Ziel des
Fonds ist es nicht, den Vergleichsindex abzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wert-
entwicklung kénnen wesentlich bis vollstandig und langfristig — positiv oder negativ — vom Ver-
gleichsindex abweichen. Informationen Uber die Methodik der Berechnung des Vergleichsindex koén-
nen Sie dem Internet unter https://www.msci.com/index-solutions entnehmen.

Dieser Fonds bewirbt d6kologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-
Verordnung.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts
(nachfolgend , PAI”)) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berlcksichtigt. Eine Be-
rlcksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere vorvertragliche Informationen iiber die 6kologischen und/oder sozialen Merkmale
und zu der Beriicksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren sind im Anhang , Vorvertragliche Informationen zu den in Art. 8 Abs. 1, 2
und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhaufigkeit im Fonds stark schwanken (und
damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten ausldsen).

Die Fondswahrung ist Euro.

T MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Limited.
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Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht wer-
den. Insbesondere kann nicht gewahrleistet werden, dass der Anleger das in den Fonds
investierte Vermogen vollstandig zuriickerhalt (siehe auch Abschnitt 7 , Risikohinweise™).

11. Anlageinstrumente im Einzelnen

Die Gesellschaft darf die oben im Abschnitt ,Anlagegrundsatze und Anlagepolitik” genannten Ver-
mogensgegenstande innerhalb der insbesondere in den nachfolgenden Abschnitten ,, Anlagegrenzen
fur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Derivaten sowie Bankguthaben”
sowie ,Investmentanteile” dargestellten Anlagegrenzen erwerben. Einzelheiten zu diesen Vermo-
gensgegenstanden und den hierflr geltenden Anlagegrenzen sind nachfolgend dargestellt.

Wertpapiere

Der Fonds darf vollstandig aus Wertpapieren gemals § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen beste-
hen.

Die Gesellschaft darf fur Rechnung des Fonds Wertpapiere in- und auslandischer Emittenten erwer-
ben,

1. wenn sie an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union (,EU”) oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum (,EWR") zum Han-
del zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie ausschliefSlich an einer Borse aufSerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder aufSerhalb der
anderen Vertragsstaaten des Abkommens uber den EWR zum Handel zugelassen oder in einem
dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
sofern die BaFin die Wahl dieser Borse oder dieses organisierten Marktes zugelassen hat.

Wertpapiere aus Neuemissionen dirfen erworben werden, wenn nach ihren Ausgabebedingungen
die Zulassung an oder Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten Borsen oder organisierten
Markte beantragt werden muss, und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach
Ausgabe erfolgt.

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch

e Anteile an geschlossenen Investmentvermdgen in Vertrags- oder Gesellschaftsform, die einer
Kontrolle durch die Anteilseigner unterliegen (sog. Unternehmenskontrolle), d.h. die Anteilseigner
mussen Stimmrechte in Bezug auf wesentliche Entscheidungen haben, sowie das Recht die Anla-
gepolitik mittels angemessener Mechanismen zu kontrollieren. Das Investmentvermdgen muss
zudem von einem Rechtstrager verwaltet werden, der den Vorschriften fir den Anlegerschutz un-
terliegt, es sei denn das Investmentvermdgen ist in Gesellschaftsform aufgelegt und die Tatigkeit
der Vermodgensverwaltung wird nicht von einem anderen Rechtstrager wahrgenommen.

e Finanzinstrumente, die durch andere Vermégenswerte besichert oder an die Entwicklung anderer
Vermogenswerte gekoppelt sind. Soweit in solche Finanzinstrumente Komponenten von Deriva-
ten eingebettet sind, gelten weitere Anforderungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpapiere
erwerben darf.
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Die Wertpapiere dirfen nur unter folgenden Voraussetzungen erworben werden:

e Der potentielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht
Ubersteigen. Eine Nachschusspflicht darf nicht bestehen.

e Die mangelnde Liquiditat des vom Fonds erworbenen Wertpapiers darf nicht dazu fuhren, dass
der Fonds den gesetzlichen Vorgaben tber die Ricknahme von Anteilen nicht mehr nachkommen
kann. Dies gilt unter Berucksichtigung der gesetzlichen Méglichkeit, in besonderen Fallen die An-
teilricknahme aussetzen zu kénnen (vgl. den Abschnitt , Anteile — Ausgabe und Rucknahme von
Anteilen sowie — Aussetzung der Anteilricknahme®).

e Eine verlassliche Bewertung des Wertpapiers durch exakte, verlassliche und gangige Preise muss
verflgbar sein; diese mussen entweder Marktpreise sein oder von einem Bewertungssystem ge-
stellt worden sein, das von dem Emittenten des Wertpapiers unabhangig ist.

e Uber das Wertpapier missen angemessene Informationen vorliegen, entweder in Form von re-
gelmaRigen, exakten und umfassenden Informationen des Marktes Uber das Wertpapier oder in
Form eines gegebenenfalls dazugehdriges, d.h. in dem Wertpapier verbrieftes Portfolio.

e Das Wertpapier ist handelbar.

e Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie des
Fonds.

e Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risikomanagement des Fonds in angemessener
Weise erfasst.

Wertpapiere durfen zudem in folgender Form erworben werden:

e Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhéhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen.

e \Wertpapiere, die in Austbung von zum Fonds gehérenden Bezugsrechten erworben werden.

Als Wertpapiere in diesem Sinn durfen fur den Fonds auch Bezugsrechte erworben werden, sofern
sich die Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte herrihren, im Fonds befinden konnen.

Geldmarktinstrumente

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dirfen in Geldmarktinstrumente vorbehaltlich der Bestimmungen
in § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen angelegt werden.

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, die Ublicherweise
auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ

e zum Zeitpunkt ihres Erwerbs fur den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von hochstens 397
Tagen haben.

e zum Zeitpunkt ihres Erwerbs flr den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die langer als
397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmafig, mindestens
einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst werden muss.

e deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren entspricht, die das Kriterium der Restlaufzeit
oder das der Zinsanpassung erfullen.
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FUr den Fonds durfen Geldmarktinstrumente erworben werden, wenn sie

1. an einer Borse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

2. ausschlieSlich an einer Borse aulSerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens uber den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten
an einem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die
Wabhl dieser Borse oder dieses Marktes zugelassen hat,

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermogen des Bundes, einem Land, einem anderen Mit-
gliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskorperschaft
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der Europdischen Zentralbank oder der Europa-
ischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat
dieses Bundesstaates oder von einer internationalen offentlich-rechtlichen Einrichtung, der min-
destens ein Mitgliedstaat der EU angehort, begeben oder garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1
und 2 bezeichneten Markten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, das nach dem Recht der EU festgeleg-
ten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen,
die nach Auffassung der BaFin denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt
und diese einhalt,

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro handelt, das
seinen Jahresabschluss nach der Europaischen Richtlinie Uber den Jahresabschluss von Kapi-
talgesellschaften erstellt und veroffentlicht, oder

b) um einen Rechtstrager handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere bdrsennotierte Gesell-
schaften umfassenden Unternehmensgruppe flr die Finanzierung dieser Gruppe zustandig ist,
oder

¢) um einen Rechtstrager handelt, der Geldmarktinstrumente emittiert, die durch Verbindlichkei-
ten unterlegt sind, durch Nutzung einer von einer Bank eingeraumten Kreditlinie. Dies sind
Produkte, bei denen Kreditforderungen von Banken in Wertpapieren verbrieft werden (soge-
nannte Asset Backed Securities).

Samtliche genannten Geldmarktinstrumente durfen nur erworben werden, wenn sie liquide sind und
sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lasst. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb
hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veraufSern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der
Gesellschaft zu bertcksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger zuriickzunehmen und
hierflr in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente entsprechend kurzfristig verauf3ern zu kon-
nen. Fur die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und verlassliches Bewertungssystem exis-
tieren, das die Ermittlung des Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments ermdglicht und auf
Marktdaten oder Bewertungsmodellen basiert (einschlieflich Systemen, die auf fortgeflihrten An-
schaffungskosten beruhen). Das Merkmal der Liquiditat gilt fir Geldmarktinstrumente als erfullt,
wenn diese an einem organisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen
sind oder an einem organisierten Markt aulRerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen
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sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft
Hinweise vorliegen, die gegen die hinreichende Liquiditat der Geldmarktinstrumente sprechen.

Fur Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Borse notiert oder an einem geregelten Markt zum
Handel zugelassen sind (sieche oben unter Nummern 3 bis 6), muss zudem die Emission oder der Emit-
tent dieser Instrumente Vorschriften Uber den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen. So mussen
fur diese Geldmarktinstrumente angemessene Informationen vorliegen, die eine angemessene Bewer-
tung der mit den Instrumenten verbundenen Kreditrisiken erméglichen und die Geldmarktinstrumen-
te mussen frei Ubertragbar sein. Die Kreditrisiken kénnen etwa durch eine Kreditwurdigkeitsprifung
einer Rating-Agentur bewertet werden.

Fur diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind
von der Europaischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der EU begeben oder
garantiert worden:

e Werden sie von folgenden (oben unter Nummer 3 genannten) Einrichtungen begeben oder ga-
rantiert:
o derEU,
o dem Bund,
o einem Sondervermégen des Bundes,
o einem Land,
o einem anderen Mitgliedstaat,
o einer anderen zentralstaatlichen Gebietskdrperschaft,
o der Europaischen Investitionsbank,

o einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaa-
tes,

o einer internationalen offentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der
EU angehort,

mussen angemessene Informationen Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder Uber
die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstruments
vorliegen.

e Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinstitut begeben oder garantiert (sieche oben
unter Nummer 5), so mussen angemessene Informationen tber die Emission bzw. das Emissions-
programm oder Uber die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des
Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmafigen Abstanden und bei signifikanten Begeben-
heiten aktualisiert werden. Zudem mussen Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten
(z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage verbundenen
Kreditrisiken ermdglichen.
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e Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das auferhalb des EWR Aufsichtsbestimmungen
unterliegt, die nach Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR an ein Kreditinstitut
gleichwertig sind, so ist eine der folgende Voraussetzungen zu erfullen:

o Das Kreditinstitut unterhalt einen Sitz in einem zur sogenannten Zehnergruppe (Zusammen-
schluss der wichtigsten fihrenden Industrielander — G10) gehérenden Mitgliedstaat der Or-
ganisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (nachfolgend ,,OECD").

o Das Kreditinstitut verfigt mindestens Uber ein Rating mit einer Benotung, die als sogenanntes
JInvestment-Grade” qualifiziert. Als ,Investment-Grade” bezeichnet man eine Benotung mit
.BBB” bzw. ,Baa” oder besser im Rahmen der Kreditwurdigkeitsprifung durch eine Rating-
Agentur.

o Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann nachgewiesen werden, dass die fir
das Kreditinstitut geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng sind wie die des
Rechts der EU.

e FUr die Ubrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Borse notiert oder einem geregelten
Markt zum Handel zugelassen sind (siehe oben unter Nummern 4 und 6 sowie die Ubrigen unter
Nummer 3 genannten), miissen angemessene Informationen Uber die Emission bzw. das Emissi-
onsprogramm sowie Uber die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission
des Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmafSigen Abstanden und bei signifikanten Bege-
benheiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom Emittenten weisungsunabhangige Dritte, ge-
prift werden. Zudem mdissen Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statisti-
ken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken
ermoglichen.

Bankguthaben
Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dirfen in Bankguthaben angelegt werden.

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von hochs-
tens zwolf Monaten haben.

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den EWR zu fihren. Sie kdnnen auch bei Kre-
ditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach
Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig sind.

Anlagegrenzen fir Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter
Einsatz von Derivaten sowie Bankguthaben

Allgemeine Anlagegrenzen
Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis

zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht Ubersteigen. Daruber hinaus
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darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente desselben Emittenten anlegen.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinsti-
tut anlegen.

Anlagegrenze fiir Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse

Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 % des Wertes des Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-
staat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den EWR ausgegeben hat.
Voraussetzung ist, dass die mit den Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel so angelegt wer-
den, dass sie die Verbindlichkeiten der Schuldverschreibungen uber deren ganze Laufzeit decken und
vorranging fur die Ruckzahlungen und die Zinsen bestimmt sind, wenn der Emittent der Schuldver-
schreibungen ausfallt. Sofern in solche Schuldverschreibungen desselben Emittenten mehr als 5 %
des Wertes des Fonds angelegt werden, darf der Gesamtwert solcher Schuldverschreibungen 80 %
des Wertes des Fonds nicht Gbersteigen.

Anlagegrenzen fiir 6ffentliche Emittenten

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler
und supranationaler 6ffentlicher Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des
Fonds anlegen. Zu diesen ¢ffentlichen Emittenten zahlen der Bund, die Bundeslander, Mitgliedstaaten
der EU oder deren Gebietskorperschaften, Drittstaaten sowie supranationale 6ffentliche Einrichtun-
gen denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehort.

Kombination von Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf hochstens 20 % des Wertes des Fonds in eine Kombination der folgenden Ver-

mogensgegenstande anlegen:

e von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,

e Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankguthaben,

e Anrechnungsbetrage fiir das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-
schafte in Derivaten.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberuhrt.

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten

Die Betrage von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines Emittenten, die auf die vorstehend
genannten Grenzen angerechnet werden, kénnen durch den Einsatz von marktgegenlaufigen Deriva-
ten reduziert werden, welche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum
Basiswert haben. Flr Rechnung des Fonds dirfen also (ber die vorgenannten Grenzen hinaus Wert-
papiere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten erworben werden, wenn das dadurch gestei-
gerte Emittentenrisiko durch Absicherungsgeschafte wieder gesenkt wird.
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Sonstige Anlageinstrumente und deren Anlagegrenzen

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in folgende sonstige Anlageinstru-
mente anlegen:

e Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Borse zugelassen oder an einem anderen organisier-
ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, jedoch grundsatzlich die Kriterien fur
Wertpapiere erfillen. Abweichend von den gehandelten bzw. zugelassenen Wertpapieren muss
die verlassliche Bewertung fur diese Wertpapiere in Form einer in regelmafSigen Abstanden
durchgefiihrten Bewertung verfugbar sein, die aus Informationen des Emittenten oder aus einer
kompetenten Finanzanalyse abgeleitet wird. Angemessene Information tber das nicht zugelasse-
ne bzw. nicht einbezogene Wertpapier muss in Form einer regelmafSigen und exakten Informati-
on durch den Fonds vorliegen oder es muss gegebenenfalls das zugehdrige Portfolio verflgbar
sein.

e Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den oben genannten Anforderungen genigen,
wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmen lasst. Liquide sind Geld-
marktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten verauf3ern
lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft zu berucksichtigen, Anteile am Fonds auf
Verlangen der Anleger zurickzunehmen und hierfir in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstru-
mente entsprechend kurzfristig veraufSern zu kénnen. Fur die Geldmarktinstrumente muss zudem
ein exaktes und verlassliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des Nettobe-
standswerts des Geldmarktinstruments ermoglicht oder auf Marktdaten oder Bewertungsmodel-
len basiert, wie Systeme, die Anschaffungskosten fortfuhren. Das Merkmal der Liquiditat gilt fur
Geldmarktinstrumente erflllt, wenn diese an einem organisierten Markt innerhalb des EWR zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt aulSerhalb des EWR zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen
hat.

e Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebedingungen

o deren Zulassung an einer Borse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den EWR zum Handel oder deren Zulassung an einem orga-
nisierten Markt oder deren Einbeziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der EU oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den EWR nach den Ausgabebedingungen
zu beantragen ist, oder

o deren Zulassung an einer Borse zum Handel oder deren Zulassung an einem organisierten
Markt oder die Einbeziehung in diesen auf3erhalb der Mitgliedstaaten der EU oder aufSerhalb
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den EWR nach den Ausgabebedingungen
zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Borse oder dieses organisierten Marktes von der
BaFin zugelassen ist,

sofern die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt.

e Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb fur den Fonds mindestens zweimal abgetreten wer-
den kénnen und von einer der folgenden Einrichtungen gewahrt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermogen des Bundes, einem Land, der EU oder einem Mitgliedstaat
der OECD,
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b) einer anderen inlandischen Gebietskorperschaft oder einer Regionalregierung oder ortlichen
Gebietskorperschaft eines anderen Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Vertragsstaats
des Abkommens Uber den EWR, sofern die Forderung nach der Verordnung Gber Aufsichtsan-
forderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in derselben Weise behandelt werden
kann wie eine Forderung an den Zentralstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Regionalregierung
oder die Gebietskorperschaft ansassig ist,

¢) sonstigen Korperschaften oder Anstalten des offentlichen Rechts mit Sitz im Inland oder in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uber
den EWR,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an einem organisierten Markt inner-
halb des EWR zum Handel zugelassen sind oder die an einem sonstigen geregelten Markt, der
die wesentlichen Anforderungen an geregelte Markte im Sinne der Richtlinie Gber Markte fur
Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung erfullt, zum Handel zugelassen sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) bis ¢) bezeichneten Stellen die Gewahr-
leistung fur die Verzinsung und Rlckzahlung tbernommen hat.

Anlagegrenzen aus steuerlichen Griinden

Mehr als 50 % des Wertes des Aktivvermdgens (die Hohe des Aktivwermdgens bestimmt sich nach
dem Wert der Vermdgensgegenstande des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne
Berlcksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne
des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen fir den Fonds erworben werden
konnen (Aktienfonds im Sinne des § 2 Abs. 6 InvStG). Dabei kdnnen die tatsachlichen Kapitalbeteili-
gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anla-
gebedingungen fur den Fonds erworben werden konnen, berticksichtigt werden.

Investmentanteile

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds investieren, sofern
diese offene in- und auslandische Investmentvermogen sind.

Die Gesellschaft wahlt die zu erwerbenden Zielfonds entweder nach den Anlagebestimmungen bzw.
nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht
der Zielfonds aus. Es kdnnen alle zuldssigen Arten von Anteilen an inlandischen Sondervermdgen und
Investmentaktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von
EU-Verwaltungsgesellschaften oder auslandischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen
Investmentvermogen, die keine EU-OGAW sind, erworben werden. Bei der Auswahl unterliegt die
Gesellschaft hinsichtlich der Herkunft oder des Sitzes des Zielfonds keiner Beschrankung.

Die Zielfonds durfen nach ihren Anlagebedingungen hochstens bis zu 10 % in Anteile an anderen
offenen Investmentvermdgen investieren. Flr Anteile an AIF gelten daruber hinaus folgende Anforde-
rungen:

e Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen worden sein, die ihn einer wirksamen
offentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine ausreichende Ge-
wahr fir eine befriedigende Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehdrden bestehen.
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e Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem Schutzniveau eines Anlegers in einem
inlandischen OGAW sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von Verwaltung und Verwah-
rung der Vermogensgegenstande, fir die Kreditaufnahme und -gewahrung sowie fur Leerverkau-
fe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten.

e Die Geschaftstatigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von Jahres- und Halbjahresberichten sein
und den Anlegern erlauben, sich ein Urteil Uber das Vermogen und die Verbindlichkeiten sowie
die Ertrage und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden.

e Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei dem die Anzahl der Anteile nicht zahlenmaRig
begrenzt ist und die Anleger ein Recht zur Rickgabe der Anteile haben.

Die Gesellschaft darf fur Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines
Zielfonds erwerben.

Zielfonds konnen im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Ricknahme von Anteilen aussetzen. Dann
kann die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht bei der Verwaltungsgesellschaft oder Ver-
wabhrstelle des Zielfonds gegen Auszahlung des Ricknahmepreises zurlickgeben (siehe auch den Ab-
schnitt ,Risikohinweise — Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile”). Auf
der Internetseite der Gesellschaft ist unter https://www.acatis.de aufgefihrt, ob und in welchem Um-
fang der Fonds Anteile von Zielfonds halt, die derzeit die Ricknahme von Anteilen ausgesetzt haben.

Derivate

Die Gesellschaft darf fiir den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschafte mit Derivaten
tatigen. Dies schlieBt neben Derivatgeschaften zum Zwecke der Absicherung Geschafte mit
Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzertragen, d.h.
auch zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumin-
dest zeitweise erhohen.

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen
anderer Vermdgensgegenstande (,Basiswert”) abhangt. Die nachfolgenden Ausfihrungen beziehen
sich sowohl auf Derivate als auch auf Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfolgend
zusammen , Derivate”).

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des Fonds héchstens verdoppeln (, Marktri-
sikogrenze”). Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim Marktwert von im Fonds
gehaltenen Vermdégensgegenstanden resultiert, die auf Veranderungen von variablen Preisen bzw.
Kursen des Marktes wie Zinssatzen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder auf Verande-
rungen bei der Bonitat eines Emittenten zurlickzufihren sind. Die Gesellschaft hat die Marktrisiko-
grenze laufend einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie taglich nach gesetzlichen
Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich aus der Verordnung Uber Risikomanagement und Risi-
komessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschaften in Investment-
vermogen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend , Derivateverordnung”).

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet die Gesellschaft den sogenannten einfa-

chen Ansatz im Sinne der Derivateverordnung an. Sie summiert die Anrechnungsbetrage aller Deri-
vate auf, die zur Steigerung des Investitionsgrades fuhren. Als Anrechnungsbetrag fur Derivate und
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Finanzinstrumente mit derivativen Komponenten wird grundsatzlich der Marktwert des Basiswerts
zugrunde gelegt. Die Summe der Anrechnungsbetrage fir das Marktrisiko durch den Einsatz von
Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativen Komponenten darf den Wert des Fondsvermdgens
nicht uberschreiten.

Die Gesellschaft darf regelmal3ig nur Derivate erwerben, wenn sie fir Rechnung des Fonds die Basis-
werte dieser Derivate erwerben durfte oder wenn die Risiken, die diese Basiswerte reprasentieren,
auch durch Vermogensgegenstande im Investmentvermdgen hatten entstehen konnen, die die Ge-
sellschaft fur Rechnung des Fonds erwerben darf. Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds er-
werben:

e Grundformen von Derivaten
e Kombinationen aus diesen Derivaten

e Kombinationen aus diesen Derivaten mit anderen Vermogensgegenstanden, die fur den Fonds
erworben werden dirfen.

Die Gesellschaft kann alle im Fonds enthaltenen Marktrisiken, die auf dem Einsatz von Derivaten be-
ruhen, hinreichend genau erfassen und messen.

Folgende Arten von Derivaten darf die Gesellschaft fur Rechnung des Fonds erwerben:

a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrun-
gen sowie Finanzindices, die hinreichend diversifiziert sind, eine adaquate Bezugsgrundlage fur
den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in angemessener Weise veroffentlicht wer-
den (,Qualifizierte Finanzindices”),

b) Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zinssatze, Wechselkurse
oder Wahrungen und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a) sowie Qualifizierte Finanzindices,
wenn die Optionen oder Optionsscheine die folgenden Eigenschaften ausweisen:

- eine Auslbung ist entweder wahrend der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit
maoglich, und

- der Optionswert hangt zum Austbungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Dif-
ferenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Diffe-
renz das andere Vorzeichen hat;

€) Zinsswaps, Wahrungsswaps oder Zins-Wahrungsswaps,

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die unter Buchstabe b) beschriebenen Eigen-
schaften aufweisen (Swaptions),

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default
Swaps).

Ein vernachlassigbarer Anteil der Anlagestrategie darf auf einer sogenannten komplexen Strategie
basieren. Die Gesellschaft darf auSserdem einen vernachlassigbaren Anteil in komplexe Derivate inves-
tieren. Von einem vernachlassigbaren Anteil ist auszugehen, wenn dieser unter Zugrundelegung des
maximalen Verlustes 1 % des Wertes des Fonds nicht tbersteigt.
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Terminkontrakte

Terminkontrakte sind fur beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem
bestimmten Zeitpunkt, dem Falligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine be-
stimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw.
zu verkaufen. Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsatze Ter-
minkontrakte auf alle fir den Fonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande, die nach den Anlagebe-
dingungen als Basiswerte flr Derivate dienen kdnnen, abschliel3en.

Optionsgeschafte

Optionsgeschafte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt (Optionspramie) das Recht einge-
raumt wird, wahrend einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von
vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder Abnahme von Vermégensgegenstanden
oder die Zahlung eines Differenzbetrages zu verlangen, oder auch die entsprechenden Optionsrechte
zu erwerben. Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsatze am
Optionshandel teilnehmen.

Swaps

Swapgeschafte sind Tauschvertrage, bei denen die dem Geschaft zugrunde liegenden Zahlungsstré-
me oder Risiken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf fur
Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsatze

e Zins-

e Wahrungs-

e Zins-Wahrungs-

e Varianz-

e Equity-

e Credit Default-Swapgeschafte abschliel3en.

Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu
einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditio-
nen genau spezifizierten Swap einzutreten. Im Ubrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsge-
schaften dargestellten Grundsatze. Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds nur solche Swapti-
ons abschlieSen, die sich aus den oben beschriebenen Optionen und Swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermdglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen

auf andere zu Ubertragen. Im Gegenzug zur Ubernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkaufer
des Risikos eine Pramie an seinen Vertragspartner. Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds nur
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einfache, standardisierte Credit Default Swaps abschlief3en, die zur Absicherung einzelner Kreditrisi-
ken im Fonds eingesetzt werden. Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zu Swaps entsprechend.

Total Return Swaps

Die Gesellschaft ist berechtigt fur den Fonds in Total Return Swaps zu investieren. Total Return Swaps
sind Derivate, bei denen samtliche Ertrage und Wertschwankungen eines Basiswerts gegen eine ver-
einbarte feste Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer, transferiert
damit das gesamte Kredit- und Marktrisiko aus dem Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den
Sicherungsgeber. Im Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer eine Pramie an den Sicherungsgeber.

Total Return Swaps koénnen fir den Fonds getatigt werden, um sich gegen Kursverluste und Risiken
aus dem Basiswert abzusichern. Alle nach § 197 KAGB zulassigen Arten von Vermdgensgegenstan-
den des Fonds kénnen Gegenstand von Total Return Swaps sein. Die Gesellschaft beabsichtigt indes
derzeit nicht, fur den Fonds in Total Return Swaps zu investieren.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in
Wertpapieren verbrieft sind. Dabei konnen die Geschafte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand
haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu
Chancen und Risiken gelten fur solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der
Malgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers
beschrankt ist.

OTC-Derivatgeschafte

Die Gesellschaft darf fur Rechnung des Fonds sowohl Derivatgeschafte tatigen, die an einer Borse
zum Handel zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, als auch aulSerbdrsliche Geschafte, sogenannte over-the-counter (OTC)-Geschafte. Deri-
vatgeschafte, die nicht zum Handel an einer Borse zugelassen oder an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten
oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter Rahmenvertrage tatigen. Bei au-
Berborslich gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezlglich eines Vertragspartners auf
5 % des Wertes des Fonds beschrankt. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der EU, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den EWR oder einem Dritt-
staat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des Wertes des
Fonds betragen. Auferbdrslich gehandelte Derivatgeschafte, die mit einer zentralen Clearingstelle
einer Borse oder eines anderen organisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen werden,
werden auf die Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate einer taglichen Bewer-
tung zu Marktkursen mit taglichem Margin-Ausgleich unterliegen. Anspriiche des Fonds gegen einen
Zwischenhandler sind jedoch auf die Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Borse
oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt wird.
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Sicherheitenstrategie

Im Rahmen von Derivategeschaften nimmt die Gesellschaft fur Rechnung des Fonds Sicherheiten ent-
gegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Geschafte ganz
oder teilweise zu reduzieren.

Arten der zulassigen Sicherheiten

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschaften folgende Vermdgensgegenstande als Sicherheiten:
e Bankguthaben
o Wertpapiere

e Geldmarktinstrumente
Umfang der Besicherung

Derivategeschafte mussen in einem Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass der Anrechnungsbe-
trag fir das Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspartners 5 % des Wertes des Fonds nicht tUberschrei-
tet. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens tber den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige Auf-
sichtsbestimmungen gelten, so darf der Anrechnungsbetrag fir das Ausfallrisiko 10 % des Wertes
des Fonds betragen.

Strategie fiir Abschlage der Bewertung (Haircut-Strategie)

Die Gesellschaft verfolgt zur Anwendung bestimmter Bewertungsabschlage eine Haircut-Strategie auf
die als Sicherheiten angenommenen Vermogensgegenstande. Sie umfasst alle Vermdgensgegenstan-
de, die als Sicherheiten zulassig sind.

Anlage von Barsicherheiten

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dirfen auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds
oder mit ihrer Zustimmung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die Wiederanlage darf
nur in Staatsanleihen von hoher Qualitat oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen.
Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit

Die Gesellschaft kann fir Rechnung des Fonds im Rahmen von Derivategeschaften Wertpapiere als
Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese Wertpapiere als Sicherheit Ubertragen wurden, mussen sie
bei der Verwahrstelle verwahrt werden. Eine Wiederverwendung der Wertpapiere ist nicht zulassig.
Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten fir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 %

des Wertes Fonds zulassig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktiblich sind und die
Verwabhrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.
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Hebelwirkung (Leverage)

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhoht
(Hebelwirkung). Solche Methoden sind insbesondere Kreditaufnahmen sowie der Erwerb von Deriva-
ten mit eingebetteter Hebelfinanzierung. Die Gesellschaft kann solch Methoden fir den Fonds in dem
in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang nutzen. Die Moglichkeit der Nutzung von Deriva-
ten wird im Abschnitt ,Anlageinstrumente im Einzelnen — Derivate” dargestellt. Die Mdglichkeit zur
Kreditaufnahme ist im vorangehenden Absatz erlautert.

Die Gesellschaft darf durch die vorstehend beschriebenen Methoden das Marktrisiko des Fonds
hochstens verdoppeln (,Marktrisikogrenze”, vgl. Abschnitt 12 ,Anlageinstrumente im Einzelnen”,
Unterabschnitt ,Derivate”). Kurzfristige Kreditaufnahmen werden bei der Berechnung dieser Grenze
nicht berlcksichtigt. Sie beschrankt den Einsatz von Leverage im Fonds.

Der Leverage wird berechnet, indem das Gesamtexposure des Fonds durch dessen Nettoinventarwert
dividiert wird. Zur Berechnung des Gesamtexposures wird der Nettoinventarwert des Fonds mit allen
Nominalbetragen der im Fonds eingesetzten Derivatgeschafte aufsummiert. Abhdngig von den
Marktbedingungen kann die Hebelwirkung jedoch schwanken, so dass es trotz der standigen Uber-
wachung durch die Gesellschaft zu Uberschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. Deri-
vate konnen von der Gesellschaft mit unterschiedlicher Zielsetzung eingesetzt werden, etwa zur Absi-
cherung oder zur Optimierung der Rendite. Die Berechnung des Gesamtexposures unterscheidet je-
doch nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund ist
die Summe der Nominalbetrage kein Indikator fir den Risikogehalt des Fonds.

12. Bewertung

Allgemeine Regeln fiir die Vermoégensbewertung
An einer Borse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermogensgegenstande

Vermogensgegenstande, die zum Handel an Bérsen zugelassen sind oder in einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte fir den Fonds werden
zum letzten verfugbaren handelbaren Kurs, der eine verlassliche Bewertung gewabhrleistet, bewertet,
sofern nachfolgend unter ,Besondere Regeln fir die Bewertung einzelner Vermdgensgegenstande”
nicht anders angegeben.

Nicht an Borsen notierte oder organisierten Markten gehandelte Vermogensgegenstande
oder Vermogensgegenstande ohne handelbaren Kurs

Vermogensgegenstande, die weder zum Handel an Borsen zugelassen sind noch in einem anderen
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder fur die kein handelbarer Kurs
verfugbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfaltiger Einschatzung
nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berlcksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten
angemessen ist, sofern nachfolgend unter ,Besondere Regeln fur die Bewertung einzelner Vermo-
gensgegenstande” nicht anders angegeben.
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Besondere Regeln fiir die Bewertung einzelner Vermogensgegenstande
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Fir die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Bérse zugelassen oder in
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte
Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und fur die Bewertung von Schuldscheindarle-
hen werden die fur vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten
Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender
Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der
geringeren VeraulSerbarkeit.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem Fonds gehérenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingerdumten
Optionsrechten, die zum Handel an einer Borse zugelassen oder an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfliigbaren han-
delbaren Kurs, der eine verlassliche Bewertung gewabhrleistet, bewertet.

Das gleiche gilt fur Forderungen und Verbindlichkeiten aus fir Rechnung des Fonds verkauften Ter-
minkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschiisse werden unter Einbeziehung der am
Borsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-
rechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermégen
Bankguthaben werden grundsatzlich zu ihrem Nennwert zuzlglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kiindbar ist und die
Ruckzahlung bei der Kiindigung nicht zum Nennwert zuzlglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermégen (Zielfonds) werden grundsatzlich mit ihrem letzten festgestellten
Ricknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfugbaren handelbaren Kurs, der eine verlassliche Be-
wertung gewahrleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfligung, werden Anteile an Investmentver-
mogen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfaltiger Einschatzung nach geeigneten
Bewertungsmodellen unter Berucksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausldandische Wahrung lautende Vermogensgegenstande
Auf auslandische Wahrung lautende Vermogensgegenstande werden zu dem unter Zugrundelegung

des 17.00 Uhr-Fixings von The WM Company ermittelten Devisenkurs der Wahrung in Euro taggleich
umgerechnet.
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13. Wertentwicklung?

Anteilklasse A

2
Wertentwicklung im Uberblick
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ACATIS Al Global Equities

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Beriicksichtigung von Ausgabeaufschlagen). Historische Wert-

entwicklungen lassen keine Riickschliisse auf eine dhnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prog-

nostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie auf

der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de veréffentlicht.

2 Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklungsgrafiken noch mit der vorherigen Benchmark MSCI® World
NR erstellt wurden, da die Wertentwicklungsgrafiken immer nur die Vergangenheit betrachten. Bei der
nachsten Aktualisierung dieses Verkaufsprospekts werden die Wertentwicklungsgrafiken die neue, ab dem
01.01.2026 gultige, Benchmark MSCI® World Equal Weighted NDTR EUR EOD enthalten.
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Anteilklasse B
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Wertentwicklung im Uberblick
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A

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Beriicksichtigung von Ausgabeaufschlagen). Historische Wert-

entwicklungen lassen keine Riickschliisse auf eine ahnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prog-

nostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie auf
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de veroffentlicht.
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Anteilklasse C
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Wertentwicklung im Uberblick
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Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Beriicksichtigung von Ausgabeaufschlagen). Historische Wert-

entwicklungen lassen keine Riickschliisse auf eine ahnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prog-

nostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie auf
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de veroffentlicht.
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Anteilklasse X

- 2
Wertentwicklung im Uberblick

Stand: 28.11.2025 I Fonds
) Vergleichsindex
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Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Beriicksichtigung von Ausgabeaufschlagen). Historische Wert-
entwicklungen lassen keine Riickschliisse auf eine dhnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prog-
nostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie auf

der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de veréffentlicht.

Generell ermdglicht die historische Wertentwicklung eines Fonds keine Prognose fir die zukinftige
Wertentwicklung.

14. Teilinvestmentvermogen

Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermdgen einer Umbrella-Konstruktion.

15. Anteile

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des Fonds ausschlief3lich in Sammelurkunden verbrieft.
Diese Sammelurkunden werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anle-
gers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei De-
potverwahrung moglich. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber. Mit der Ubertragung eines Anteil-
scheins gehen auch die darin verbrieften Rechte Uber.
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Ausgabe und Riicknahme von Anteilen
Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich nicht beschrankt. Die Anteile kdnnen bei der
Verwahrstelle erworben werden. Sie werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben,
der dem Nettoinventarwert pro Anteil (,Anteilwert”) zuzlglich eines Ausgabeaufschlags entspricht.
Daneben ist der Erwerb Uber die Vermittlung Dritter moglich, hierbei kdnnen zusatzliche Kosten ent-
stehen. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen voribergehend oder dauerhaft
teilweise oder vollstandig einzustellen.

Sofern fiir einzelne Anteilklassen Mindestanlagesummen vorgesehen sind, konnen diese
Abschnitt C , Anteilklassen im Uberblick” entnommen werden.

Riicknahme von Anteilen

Die Anleger konnen unabhangig von der Mindestanlagesumme bewertungstaglich die Rucknahme
von Anteilen verlangen, sofern die Gesellschaft die Anteilricknahme nicht vorubergehend ausgesetzt
hat (siehe unten Abschnitt ,Aussetzung der Rucknahme”). Ricknahmeorders sind bei der Verwahr-
stelle oder der Gesellschaft selbst zu stellen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am
Abrechnungsstichtag geltenden Ricknahmepreis zurlickzunehmen, der dem flr diesen Tag ermittel-
ten Anteilwert — gegebenenfalls abzlglich eines Riicknahmeabschlages — entspricht. Die Ricknahme
kann auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei konnen zusatzliche Kosten entstehen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -riicknahme

Die Gesellschaft tragt dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem sie sicherstellt,
dass sich kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten
Vorteile verschaffen kann. Es ist deshalb ein taglicher Orderannahmeschluss festgelegt. Die Abrech-
nung von Ausgabe- und Ricknahmeorders, die bis zum Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle
oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt spatestens an dem auf den Eingang der Order folgenden
Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem
Annahmeschluss bei der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, werden an dem auf den
Eingang der Order folgenden Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten An-
teilwert abgerechnet. Der Orderannahmeschluss fir diesen Fonds kann bei der Verwahrstelle erfragt
werden. Er kann jederzeit geandert werden.

Darlber hinaus konnen Dritte die Anteilausgabe bzw. -rlicknahme vermitteln, z.B. die depotfiihrende
Stelle. Dabei kann es zu langeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die unterschiedlichen Abrech-
nungsmodalitaten der depotfihrenden Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss.

Aussetzung der Anteilriicknahme
Die Gesellschaft kann die Ricknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern auf3ergewdhnliche Um-
stande vorliegen, die eine Aussetzung unter Berucksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich

erscheinen lassen. Solche aufSergewdhnlichen Umstande liegen etwa vor, wenn eine Borse, an der ein
wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, aufSerplanmafSig geschlossen ist, oder
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wenn Uber Vermdgensgegenstande nicht verfligt werden kann oder wenn die Vermdgensgegenstan-
de des Fonds nicht bewertet werden kénnen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesell-
schaft die Ricknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Of-
fentlichkeit erforderlich ist.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gultigen Ricknahmepreis
zurlickzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzuglich, jedoch unter Wahrung der Interessen
aller Anleger, Vermogensgegenstande des Fonds verdauf3ert hat. Einer voribergehenden Aussetzung
kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rucknahme der Anteile direkt eine Auflésung des Sonder-
vermogens folgen (siehe hierzu den Abschnitt ,Auflésung, Ubertragung und Verschmelzung des
Fonds").

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darlber
hinaus auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de Uber die Aussetzung und die
Wiederaufnahme der Ricknahme der Anteile. Auserdem werden die Anleger Uber ihre depotfihren-
den Stellen per dauerhaften Datentrager, etwa in Papierform oder in elektronischer Form informiert.

Die Gesellschaft untersagt das sogenannte Market Timing oder sonstige auf kurzfristige Gewinne
ausgerichtete Handelsstrategien. Wenn die Gesellschaft Grund zur Annahme hat, dass derartige kurz-
fristige Handelsstrategien mit spekulativem Charakter angewendet werden, behalt sie sich vor, An-
trage zur Zeichnung bzw. Ricknahme von Anteilen am Fonds abzulehnen.

Umtausch von Anteilen

Der Umtausch von Anteilen zwischen den einzelnen Anteilklassen ist nicht méglich. Die Gesellschaft
ist nicht verpflichtet im Rahmen der Auflésung einer Anteilklasse, dem Anleger Anteile einer anderen
Anteilklasse des Fonds anzubieten (Einzelheiten zu der Auflésung einer Anteilklasse siehe Abschnitt
+Auflésung, Ubertragung und Verschmelzung des Fonds”).

Liquiditatsmanagement

Die Gesellschaft hat fur den Fonds schriftliche Grundsatze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermog-
lichen, die Liquiditatsrisiken des Fonds zu Uberwachen und zu gewahrleisten, dass sich das Liquidi-
tatsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt.

Unter Berlcksichtigung der unter Abschnitt 11 ,Anlageziel, Anlagegrundsatze und Anlagepolitik”
dargelegten Anlagestrategie ergibt sich folgendes Liquiditatsprofil des Fonds:

e FUr den Fonds wird angestrebt, das Vermdgen des Fonds in Vermdgensgegenstande anzulegen,
die nach Einschatzung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Verkaufsprospektes
nahezu vollstandig innerhalb von einer Woche liquidierbar sind.

e Die Gesellschaft Uberwacht die Liquiditatsrisiken, die sich auf Ebene des Fonds, der Vermogens-
gegenstande sowie durch erhéhtes Rickgabeverlangen der Anleger ergeben kédnnen wie folgt:

o Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit fir jeden Fonds ein Liquiditatsmana-
gementsystem zu implementieren und die Koharenz von Anlagestrategie, Liquiditatsprofil und
Rucknahmegrundsatzen zu gewahrleisten.
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Das Liquiditatsmanagementsystem der Gesellschaft liegt in einer angemessenen dokumentier-
ten Form vor, wird mindestens einmal jahrlich Uberpruft und bei Bedarf entsprechend ange-
passt.

Durch das implementierte Liquiditatsmanagementsystem wird in der Regel gewahrleistet,
dass der Liquiditatslevel eines jeden Fonds die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten abdeckt,
wobei die Bewertung der relativen Liquiditat der Vermdgenswerte u.a. die Veraulserungsdau-
er und den Veraul3erungspreis der Vermogenswerte einbezieht.

Des Weiteren erfolgt die Uberwachung des Liquiditatslevels eines jeden Fonds im Hinblick auf
die wesentlichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten sowie auf den marginalen Beitrag in-
dividueller Vermogenswerte. Zu diesem Zweck wird unter anderem das Profil der Anlegerba-
sis des Fonds, die Art der Anleger, die relative Grofse der Investments im Fonds und deren
Rucknahmebedingungen durch die Gesellschaft berlicksichtigt. Im Fall von Anlagen des Fonds
in andere Organismen fir gemeinsame Anlagen erfolgt die Uberwachung des durch die Ver-
maogensverwalter dieser anderen Organismen flr gemeinsame Anlagen verfolgten Ansatzes
beim Liquiditdtsmanagement und es wird eine regelmaRige Prifung hinsichtlich der Ande-
rungen der Rlicknahmebestimmungen verfolgt.

Die Gesellschaft setzt angemessene Liquiditatsmessvorkehrungen und -verfahren ein, um die
quantitativen und qualitativen Risiken von einzelnen Vermdgenswerten des Fonds zu bewer-
ten. Dieses erfolgt auf Basis angemessener Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Liqui-
ditat einzelner Vermogenswerte, sowie hinsichtlich des zugehdrigen Handelsvolumens, der
Preissensitivitat und der Spreads unter normalen und aufSergewdhnlichen Liquiditatsbedin-
gungen.

Im Rahmen des Liquiditatsmanagements stellt die Gesellschaft die Umsetzung der fir die
Steuerung des Liquiditatsrisikos erforderlichen Prozesse und Instrumente sicher. Dazu werden
unter Beachtung der Gleichbehandlung aller Anleger die normalen und aufSergewohnlichen
Umstande identifiziert, unter denen diese Instrumente und Vorkehrungen angewandt werden
konnen. Um aktuelle und potentielle Liquiditatsprobleme oder andere Notsituationen des
Fonds zu bewaltigen, verfligt die Gesellschaft Gber angemessene Eskalationsprozesse.

Unter Berucksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexitat jedes einzelnen verwalte-
ten Fonds, erfolgt durch die Gesellschaft die Festlegung der individuellen Liquiditatslimits. Die
Limits stehen im Einklang mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten und den Ricknahme-
grundsatzen, werden fortlaufend Gberwacht und bei Uberschreitungen oder potentiellen
Uberschreitungen werden angemessene MaRnahmen zur Verbesserung der Liquiditatssituati-
on getroffen. In Rahmen der Festlegung bezieht die Gesellschaft die Liquiditatsmanage-
mentrichtlinie, die Angemessenheit des Liquiditatsprofils der Vermdgenswerte des Fonds so-
wie die Auswirkung atypischer Ricknahmeforderungen ein. Vorubergehenden Schwankun-
gen sind maoglich.

Die Gesellschaft fuhrt regelmafSig Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditatsrisiken des
Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft flhrt die Stresstests auf der Grundlage zuverlassiger
und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informationen
durch. Hierbei kdnnen Anlagestrategie, Rucknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fris-
ten, innerhalb derer die Vermdgensgegenstande veraulSert werden kdnnen, sowie Informati-
onen in Bezug auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktentwicklungen einbezogen wer-
den. Die Stresstests simulieren mangelnde Liquiditat der Vermogenswerte im Fonds sowie
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atypische Rlucknahmeforderungen. Sie werden unter Berlcksichtigung der Anlagestrategie,
des Liquiditatsprofils, der Anlegerstruktur und der Ricknahmegrundsadtze des Fonds in einer
der Art des Fonds angemessenen Haufigkeit, mindestens einmal jahrlich, durchgefuhrt.

Die Ruckgaberechte unter normalen und aullergewohnlichen Umstanden sowie die Aussetzung der
Rucknahme sind im Abschnitt 16 ,,Anteile”, Unterabschnitte ,Ausgabe und Ricknahme von Anteilen”
und ,Aussetzung der Anteilricknahme” dargestellt. Die hiermit verbundenen Risiken sind im Ab-
schnitt 7 ,Risikohinweise”, Unterabschnitte ,Risiken einer Fondsanlage” (,Aussetzung der Anteilrick-
nahme” sowie ,Risiken der eingeschrankten oder erhohten Liquiditat des Fonds (Liquiditatsrisiko)”)
erlautert.

Borsen und Markte

Die Anteile des Fonds sind nicht zum (amtlichen) Handel an Borsen zugelassen. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne Zustimmung der Gesellschaft an Borsen oder an ande-
ren Markten gehandelt werden.

Der dem Borsenhandel oder Handel in sonstigen Markten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht
ausschlielSlich durch den Wert der im Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande, sondern auch durch
Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis
abweichen.

Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen

Der Fonds besteht aus verschiedenen Anteilklassen. Es werden Anteile mit unterschiedlichen Ausge-
staltungsmerkmalen ausgegeben. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden eine Anteil-
klasse.

Die Anteilklassen kénnen sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Wah-
rung des Anteilwertes einschlieSlich des Einsatzes von Wahrungssicherungsgeschaften, der Verwal-
tungsvergltung, der Verwahrstellenvergitung, der erfolgsabhangigen Vergutung, der Vergutung fur
die Verwaltung von Derivate-Geschaften und Sicherheiten flur Derivate-Geschafte, der Vertriebsgesell-
schaft, der Mindestanlagesumme bzw. einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die An-
teilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln
aufgezahlt. Die Ausgestaltungsmerkmale der jeweiligen Anteilklasse werden im Verkaufsprospekt und
im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. Eine Beschreibung der Punkte, in denen
sich die Anteilklassen des Fonds unterscheiden konnen, ist in Abschnitt 16 ,, Anteile”, Unterabschnitte
+Ausgabe und Riucknahme von Anteilen” und , Ausgabe- und Ricknahmepreis”, Abschnitt 17 ,Ver-
waltungs- und sonstige Kosten” sowie Abschnitt 19 ,Ermittlung und Verwendung der Ertrage; Ge-
schaftsjahr” enthalten.

Ein Uberblick iiber die Anteilklassen und den Zeitpunkt der Ausgabe der einzelnen Anteil-
klassen ist Abschnitt C ,, Anteilklassen im Uberblick” zu entnehmen.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kann das wirtschaftliche Ergebnis, das der Anleger mit
seinem Investment in den Fonds erzielt, variieren, je nachdem, zu welcher Anteilklasse die von ihm
erworbenen Anteile gehoren. Das gilt sowohl fur die Rendite, die der Anleger vor Steuern erzielt, als
auch fur die Rendite nach Steuern.
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Der Anteilwert wird fur jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten und Vergltungen
(einschliefSlich der aus dem Fondsvermogen ggf. abzufuhrenden Steuern), die auf eine bestimmte
Anteilklasse entfallen, ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlief3lich dieser Anteilklasse zugeord-
net werden.

Der Erwerb von Vermoégensgegenstanden ist nur einheitlich fir den ganzen Fonds zulassig, er kann
nicht fir einzelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen.

Gemald § 4 Abs. 1 der Besonderen Anlagebedingungen ist die Bildung weiterer Anteilklassen zulassig.
Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, zukinftig neue Anteilklassen zu er6ffnen. Die Rechte der Anle-
ger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberthrt. Mit
den Kosten, die anlasslich der Einflhrung einer neuen Anteilklasse anfallen, dirfen ausschlief3lich die
Anleger dieser neuen Anteilklasse belastet werden.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des
Liquiditatsrisikos und der Ricknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe
von Anlegern nicht Uber die Interessen eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe
stellen.

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe
oben Unterabschnitte ,, Abrechnung bei Anteilausgabe und -ricknahme” sowie ,Liquiditatsmanage-
ment”.

Ausgabe- und Riicknahmepreis

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rlcknahmepreises fur die Anteile ermittelt die Gesell-
schaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstaglich den Wert der zum Fonds gehdérenden
Vermdgensgegenstande abzulglich der Verbindlichkeiten (,Nettoinventarwert”). Die Teilung des so
ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Wert jedes
Anteils (, Anteilwert”).

Der Wert der Anteile des Fonds wird an allen Borsentagen ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen im
Geltungsbereich des KAGB, die Bdorsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres kon-
nen die Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer An-
teilpreisermittlung wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi
Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Heilig Abend,
1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester abgesehen.

Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des fur den
gesamten Fonds nach § 168 Abs. 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Der Wert einer Anteilklasse ergibt sich aus der Summe der fir diese Anteilklasse zu berechnenden
anteiligen Nettowertveranderung des Fonds gegenlber dem vorangehenden Bewertungstag und
dem Wert der Anteilklasse am vorangehenden Bewertungstag. Der Wert einer Anteilklasse ist vorbe-
haltlich der oben genannten Ausnahmen borsentaglich zu ermitteln. Der Wert eines Anteils einer
Anteilklasse ergibt sich aus der Teilung des Wertes der Anteilklasse durch die Zahl der ausgegebenen
Anteile dieser Anteilklasse.
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Fur jede einzelne Anteilklasse ist der Ertragsausgleich zu berechnen.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe- und Riicknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Ricknahmepreises zeitweilig unter denselben
Voraussetzungen wie die Anteilricknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt 16 ,Anteile”, Unterab-
schnitt ,,Aussetzung der Anteilricknahme” naher erlautert.

Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der
Ausgabeaufschlag betragt 5,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, fir den Fonds oder
fur eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der
Erhebung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Dieser Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei
kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabeauf-
schlag stellt im Wesentlichen eine Vergutung fir den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. Die Gesell-
schaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde

Stellen weitergeben.

Der derzeit aktuelle Ausgabeaufschlag der einzelnen Anteilklassen ist Abschnitt C , Anteil-
klassen im Uberblick” zu entnehmen.

Riicknahmeabschlag
Ein Ricknahmeabschlag wird nicht erhoben.
Veroffentlichung der Ausgabe- und Riicknahmepreise

Die Ausgabe- und Rucknahmepreise werden borsentaglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.acatis.de veroffentlicht.

16. Kosten

Kosten bei Ausgabe und Riicknahme der Anteile

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt
zum Ausgabepreis (Anteilwert zuzlglich Ausgabeaufschlag) bzw. Ricknahmepreis (Anteilwert) ohne
Berechnung zusatzlicher Kosten.

Werden Anteile Uber Dritte zurlickgegeben, so kdnnen Kosten bei der Riicknahme der Anteile anfal-
len. Bei Vertrieb von Anteilen UGber Dritte konnen auch hohere Kosten als der Ausgabepreis berechnet
werden.

Verwaltungs- und sonstige Kosten

Vergltungen, die der Gesellschaft aus dem Fonds zustehen:
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Die Gesellschaft erhalt fir die Verwaltung des Fonds eine vierteljahrlich zahlbare Vergitung in Hohe
von bis zu einem Viertel aus 2,00 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der
Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der
Gesellschaft frei, fur das Fondsvermogen oder fur eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere
Vergltung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergltung abzusehen.

Vergutungen, die aus dem Fonds an Dritte zu zahlen sind:

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlageberatungs- oder As-
set Management-Gesellschaft bedienen. Die Vergutung der Anlageberatungs- oder Asset Manage-
ment-Gesellschaft wird von der Verwaltungsverglitung abgedeckt.

Die Gesellschaft kann sich fur die und bei der Verwaltung von Derivate-Geschaften und Sicherheiten
fur Derivate-Geschafte der Dienste Dritter bedienen. In diesem Fall erhalten diese Dritten zusammen
eine vierteljahrlich zahlbare Vergutung in Hohe von bis zu einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines
jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, den Fonds oder eine oder meh-
rere Anteilklassen mit einer niedrigeren Vergutung zu belasten oder von der Belastung mit einer sol-
chen Vergutung abzusehen. Diese Vergutungen werden von der Verwaltungsvergitung nicht abge-
deckt und somit von der Gesellschaft dem Fonds zusatzlich belastet.

Die Verwahrstelle erhalt fir ihre Tatigkeit eine vierteljahrlich zahlbare Vergutung in Hohe von bis zu
einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Ver-
wabhrstelle frei, fir den Fonds oder fir eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergltung in
Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergutung abzusehen.

Der Betrag, der jahrlich aus dem Fonds als Verwaltungsvergutung, Vergutung fur Dritte bei der Ver-
waltung von Derivategeschaften und Sicherheiten flr Derivategeschafte und Vergltung fur die Ver-
wabhrstelle sowie fur die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte ent-
nommen wird, kann insgesamt bis zu 2,35 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des
Fonds in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird,
betragen.

Ferner kann die Gesellschaft je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhangige Vergutung in Héhe von
bis zu 25 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Ver-
gleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode Ubersteigt (Outperformance Uber den Vergleichsin-
dex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfol-
gend auch ,Positive Benchmark-Abweichung” genannt), jedoch insgesamt hdchstens bis zu 5 % des
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten
am Ende eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklas-
sen entsprechend fir die jeweilige Anteilklasse.

Die dem Fonds belasteten Kosten durfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Ver-
gleichsindex abgezogen werden.
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Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Entwicklung des
Vergleichsindex (Underperformance zum Vergleichsindex, d.h. negative Abweichung der Anteilwert-
entwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch ,Negative Benchmark-Abweichung”
genannt), so erhalt die Gesellschaft keine erfolgsabhangige Vergltung. Entsprechend der Berechnung
der erfolgsabhangigen Vergitung bei Positiver Benchmark-Abweichung wird nun auf Basis der Nega-
tiven Benchmark-Abweichung ein Underperformancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die
nachste Abrechnungsperiode als negativer Vortrag vorgetragen (,Negativer Vortrag”). Der Negative
Vortrag wird nicht durch einen Hochstbetrag begrenzt. Fir die nachfolgende Abrechnungsperiode
erhdlt die Gesellschaft nur dann eine erfolgsabhangige Vergutung, wenn der aus Positiver Bench-
mark-Abweichung errechnete Betrag am Ende dieser Abrechnungsperiode den Negativen Vortrag aus
der vorangegangenen Abrechnungsperiode Ubersteigt. In diesem Fall errechnet sich der Vergitungs-
anspruch aus der Differenz beider Betrage. Ubersteigt der aus Positiver Benchmark-Abweichung er-
rechnete Betrag den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode nicht, wer-
den beide Betrage verrechnet. Der verbleibende Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder
in die nachste Abrechnungsperiode als neuer ,Negativer Vortrag” vorgetragen. Ergibt sich am Ende
der nachsten Abrechnungsperiode erneut eine Negative Benchmark-Abweichung, so wird der vor-
handene Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Benchmark-Abweichung errechneten Un-
derperformancebetrag erhoht. Bei der jahrlichen Berechnung des Vergltungsanspruchs werden et-
waige Underperformancebetrage der jeweils funf vorangegangenen Abrechnungsperioden bertck-
sichtigt. Existieren fur den Fonds bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als finf vorangegangene
Abrechnungsperioden, so werden alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berlcksichtigt.

Ein sich aus Positiver Benchmark-Abweichung ergebender positiver Betrag pro Anteilwert (nach Ab-
zug eines etwaigen zu berucksichtigenden Negativen Vortrags), der nicht entnommen werden kann,
wird ebenfalls in die nachste Abrechnungsperiode vorgetragen (,Positiver Vortrag”). Bei der jahrli-
chen Berechnung des Vergltungsanspruchs werden sich aus Positiver Benchmark- Abweichung erge-
bende positive Betrage aus den funf vorangegangenen Abrechnungsperioden bertcksichtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Juli und endet am 30. Juni eines Kalenderjahres. Die erste
Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Fonds bzw. der jeweiligen Anteilklasse und en-
det — sofern die Auflegung nicht zum 01. Juli erfolgt - am zweiten 30. Juni, der der Auflegung folgt.

Als Vergleichsindex wird der MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index? in EUR zuziglich 3,00 %
p.a. festgelegt. Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen
anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode* zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis eines taglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene erfolgsab-
hangige Vergltung im Fonds je ausgegebenen Anteil zurtickgestellt oder eine bereits gebuchte Ruck-
stellung entsprechend aufgelost. Aufgeldste Rickstellungen fallen dem Fonds zu. Eine erfolgsabhan-
gige Vergutung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Ruckstellungen gebildet wur-
den.

3 MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Limited.

4 Eine Erlduterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset
Management e.V. veroffentlicht (www.bvi.de).
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Die erfolgsabhangige VerglUtung kann nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende
der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode Ubersteigt (,Positive
Anteilwertentwicklung”).

Es steht der Gesellschaft frei, fir den Fonds oder fir eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere
erfolgsabhangige Vergutung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhangigen Vergu-
tung abzusehen. Die Gesellschaft gibt fur jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im
Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhangige Vergutung an.

Der MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index wird von MSCI Limited administriert. MSCI Limited
ist bei der europaischen Wertpapieraufsichtsbehorde ESMA in ein Offentliches Register von Adminis-
tratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen. Die Gesellschaft hat robuste
schriftliche Plane aufgestellt, in denen sie MalRnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen wirde, wenn
der Vergleichsindex sich wesentlich andert oder nicht mehr bereitgestellt wird.

Ein Uberblick iiber die den einzelnen Anteilklassen aktuell berechneten Vergiitungen ist
Abschnitt C , Anteilklassen im Uberblick” zu entnehmen.

Neben den der Gesellschaft und der Verwahrstelle zustehenden Vergitungen gehen die folgenden
Aufwendungen zu Lasten des Fonds:

- banklbliche Depot- und Kontogebihren, ggf. einschlieflich der bankublichen Kosten fur die
Verwahrung auslandischer Vermdgensgegenstande im Ausland;

- Kosten fir den Druck und Versand der fur die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt);

- Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Ricknahme-
preise und ggf. der Ausschittungen oder Thesaurierungen und des Auflésungsberichtes;

- Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datentragers, aufSer im Fall der Infor-
mationen Uber Fondsverschmelzungen und der Informationen Gber Malnahmen im Zusammen-
hang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

- Kosten fur die Prifung des OGAW-Sondervermogens durch den Abschlussprifer des OGAW-
Sondervermogens;

- Kosten fur die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

- Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft
fur Rechnung des OGAW-Sondervermogens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Las-
ten des OGAW-Sondervermdgens erhobenen Anspruchen;

- Gebuhren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermogen er-
hoben werden;

- Kosten flr Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermogen;

- Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung
eines Vergleichsmal3stabes oder Finanzindizes anfallen kénnen;

- Kosten flr die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmachtigten;
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- Kosten fir die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermdgens durch Dritte;

- Kosten fur die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf
ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermogenswerte oder in Bezug auf die Emit-
tenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit
einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis zu einer Hoéhe von 0,15 % p.a. des
Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermogens, der aus den Werten eines jeden Bewertungs-
tages errechnet wird;

- im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergu-
tungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern einschlieSlich der im
Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern.

Neben den vorgenannten Verglitungen und Aufwendungen werden dem Fonds die in Zusammen-
hang mit dem Erwerb und der VerauRerung von Vermogensgegenstanden entstehenden Kosten be-
lastet.

Fur die oben genannten Aufwendungen konnen folgende Erlauterungen bezlglich der dem Fonds zu
belastenden Betrage gegeben werden:

e Die Vergutung des Abschlussprifers fur die Prifung des Fonds setzt sich aus einem Basishonorar
und weiteren Zuschlagen, die insbesondere von der Anzahl der Segmente und Anteilklassen des
Fonds sowie von dem Fondsvolumen des Fonds abhangen, zusammen und kann maximal einen
Betrag von EUR 20.000 zzgl. MwsSt. erreichen. Die Kosten konnen tatsachlich niedriger oder auch
hoher sein. Daher handelt es sich lediglich um eine Prognose.

e Die Kosten fir die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden betragen
pro Geschaftsjahr des Fonds EUR 1.500.

e In Fallen, in denen fur den Fonds im Rahmen von Sammelklagen gerichtlich oder aufSergerichtlich
der Abschluss eines Vergleiches oder ein Urteil erzielt wurde, kann die daflir beauftragte Rechts-
anwaltskanzlei eine Vergutung in Héhe von bis zu 5 % der diesbezuglich fur den Fonds verein-
nahmten Betrage erhalten. Fur die aktive Teilnahme an einer Sammelklage als fuhrender Klager,
fur Privatklagen oder sonstigen Klage- oder Verwaltungsverfahren kdnnen hiervon abweichende
Konditionen gelten bzw. vereinbart werden. Die hierfiir beauftragte Rechtsanwaltskanzlei kann in
diesen Fallen bis zu 30 % der vereinnahmten Betrage erhalten.

e Fur die Genehmigung der Anlagebedingungen des Fonds, die Genehmigung der Verwahrstelle,
fir die Anderung von Anlagebedingungen sowie weitere Amtshandlungen bezogen auf den
Fonds kann die BaFin Gebuhren oder Kosten erheben, welche von dem Fonds getragen werden.
Die Hohe dieser Betrage kdonnen der Verordnung Uber die Umlegung von Kosten nach dem Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsgesetz in seiner jeweils aktuellen Fassung entnommen werden. Die
jeweils aktuelle Fassung dieser Verordnung ist auf der Internetseite der BaFin unter www.bafin.de
erhaltlich. Fir den Vertrieb des Fonds im Ausland veranschlagt die Gesellschaft Kosten fur staatli-
che Stellen von bis zu EUR 20.000 pro Geschaftsjahr des Fonds. Die Kosten kénnen in diesem
Zeitraum tatsachlich niedriger oder auch héher sein. Daher handelt es sich lediglich um eine
Prognose.

e FUr Beauftragung eines Stimmrechtsbevollmachtigten fur die Abwicklung von Hauptversammlun-
gen fallt ein Entgelt in Hohe von EUR 300 pro Hauptversammlung an. Sofern die Abwicklung fur
mehrere Investmentvermogen erfolgt, erfolgt eine anteilige Berechnung flir den Fonds. Die An-
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zahl der Hauptversammlungen, welche der Stimmrechtsbevollmachtigte fur den Fonds abwickelt
ist von der jeweils aktuellen Portfoliozusammensetzung abhangig. Ein im Voraus festgelegter
oder abschatzbarer Hochstbetrag hierfir besteht daher nicht.

e Die Hohe der im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verauf3erung von Vermogensgegen-
standen entstehenden Kosten hangt von der Anzahl der tatsachlich durchgefihrten Transaktio-
nen ab. Die Gesellschaft geht fir den Zeitraum eines Geschaftsjahres des Fonds von einem
Hochstbetrag von 2 % des durchschnittlichen Volumens des Fonds aus. Die Transaktionskosten
kdnnen in diesem Zeitraum tatsachlich niedriger oder auch hoher sein. Der vorgenannte Prozent-
satz ist daher lediglich eine Prognose.

e Im Hinblick auf die sonstigen oben genannten Aufwendungen werden die jeweils tatsachlich an-
gefallenen Aufwendungen dem Fonds belastet. Da die Hohe dieser Aufwendungen u.a. von dem
Volumen des Fonds, der Portfoliozusammensetzung bzw. der Anzahl der in dem Fonds investier-
ten Anleger abhangt, besteht ein im Voraus festgelegter oder abschatzbarer Hochstbetrag fir
diese Aufwendungen nicht.

Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungsvergitung an vermittelnde Stellen weiter.
Dies erfolgt zur Abgeltung von Vertriebsleistungen. Dabei kann es sich auch um wesentliche Teile
handeln. Verwahrstelle und Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft konnen aus ihren
vereinnahmten Vergutungen Vertriebsmalinahmen der Vermittler unterstltzen, deren Berechnung in
der Regel auf der Grundlage vermittelter Bestande erfolgt.

Gesellschaft, Verwahrstelle und Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft konnen nach
ihrem freien Ermessen mit einzelnen Anlegern die teilweise Rickzahlung von vereinnahmten Vergu-
tungen an diese Anleger vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn institutionel-
le Anleger direkt GroRbetrage nachhaltig investieren.

Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit Geschaften fur Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile
(Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) verwenden, die sie im Inte-
resse der Anleger bei den Anlageentscheidungen nutzt. Der Gesellschaft flielSen keine Rickvergutun-
gen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergutungen und Aufwandser-
stattungen zu. Im Ubrigen wird auf die entsprechenden Jahresberichte verwiesen.

Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen

Neben der Vergutung zur Verwaltung des Fonds wird eine Verwaltungsvergltung fur die im Fonds
gehaltenen Anteile an Investmentvermdgen (Zielfonds) berechnet.

Sofern den Fonds einen erheblichen Teil seines Wertes in Investmentanteile anlegt, werden bei der
Berechnung der Gesamtkostenquote (siehe unten) samtliche Verwaltungsvergutungen berlcksichtigt.

Der Anleger sollte darUber hinaus bertcksichtigen, dass dem Fonds beim Erwerb von anderen In-
vestmentanteilen gegebenenfalls Ausgabeaufschlage beziehungsweise Rucknahmegeblhren berech-
net werden, die den Fonds belasten. Neben diesen Kosten sind auch die fur den jeweiligen Zielfonds
anfallenden Gebuhren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstigen Aufwendungen in Bezug auf In-
vestmentanteile, in die der Fonds investiert, mittelbar von den Anlegern des Fonds zu tragen. Der
Fonds darf auch in Investmentanteile anlegen, die eine andere GebuUhrenstruktur (z.B. Pauschalge-
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buhr, erfolgsabhangige Vergltung) aufweisen oder fur die zusatzlichen Arten von Gebihren belastet
werden durfen.

Soweit ein Zielfonds direkt oder indirekt von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen ver-
waltet wird, mit dem die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder das andere Unternehmen fur den Erwerb oder die
Rucknahme der Investmentanteile der Zielfonds keine Ausgabeaufschlage und Ricknahmeabschlage
zu Lasten des Fonds berechnen.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschlage und Ricknahmeabschlage offenge-
legt, die dem Fonds flr den Erwerb und die Ricknahme von Anteilen an anderen Investmentvermo-
gen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergltung offengelegt, die dem Fonds von einer in- oder
auslandischen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit der die
Gesellschaft durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergitung fur die im Fonds gehaltenen
Anteile berechnet wurde.

Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschaftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten
offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen (,Gesamtkostenquo-
te”). Diese setzt sich zusammen aus der Vergltung fur die Verwaltung des Fonds, der VergUtung der
Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusatzlich belastet werden kénnen (siehe
oben). Ausgenommen sind die Nebenkosten und die Kosten, die beim Erwerb und der Verauf3erung
von Vermogensgegenstanden entstehen (Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in dem
Basisinformationsblatt als sogenannte ,laufende Kosten” veroffentlicht.

Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf,
weisen sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in
diesem Verkaufsprospekt und in dem Basisinformationsblatt deckungsgleich sind und die hier be-
schriebene Gesamtkostenquote Ubersteigen kénnen. Grund dafir kann insbesondere sein, dass der
Dritte die Kosten seiner eigenen Tatigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotflhrung) zusatzlich
berlicksichtigt. Daruber hinaus berlcksichtigt er ggf. auch einmalige Kosten wie Ausgabeaufschlage
und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch Schatzungen fur die auf Fonds-
ebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Fonds mit umfassen.

Abweichungen im Kostenausweis konnen sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben

als auch bei regelmalSigen Kosteninformationen uber die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer
dauerhaften Kundenbeziehung.

17. Vergutungspolitik

Die Gesellschaft unterliegt den fir Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen
Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergutungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat
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die Gesellschaft in einer Vergltungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergltungs-
systematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung ubermaRiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergutungssystem der Gesellschaft wird mindestens einmal jahrlich durch den Vergutungsaus-
schuss der Gesellschaft auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben
Uberpruft. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS ist mit den Interessen der Kunden von ACA-
TIS synchronisiert.

Das Gehalt der Geschaftsflhrer und Mitarbeiter setzt sich aus einer fixen Vergutung sowie variablen
Vergutungsbestandteilen zusammen, die mit den Mitarbeitern jahrlich neu vereinbart werden. Die
variable Vergutung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Unter-
nehmensziele. Zwei Vergutungsgruppen lassen sich unterscheiden:

Die Investmentfondsmanager erhalten jeweils zu gleichen Teilen einen Anteil aus der performanceab-
hangigen Vergltung, die ACATIS aus der Vermdgensverwaltung (einschlieSlich Fonds) generiert. Die
Auszahlung erfolgt kurz nach Geschaftsjahresende und steht somit in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS erzielt haben. Der Bonusbetrag kann Null sein, kann
aber auch das Mehrfache des Jahresgehalts ausmachen. Der Betrag ist nach oben nicht begrenzt.

Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhangigen Ertrage. Die
ACATIS aus der Vermogensverwaltung (einschlieSlich Fonds) generiert. Die Bemessungsgrundlage der
Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch ergibt sich aus der Betriebszugehdrigkeit
und eventuellen regionalen Schwerpunkten. Der Bonusbetrag kann Null sein, kann aber auch das
Mehrfache des Jahresgehaltes ausmachen.

Geschaftsfuhrer sind Teil dieser variablen Vergltungsregelung. Die Geschaftsfuhrergehalter entspre-
chen der marktiblichen Vergltung und der Lage des Instituts.

In manchen Fallen kann auch fur Mitarbeiter anderer Funktionsbereiche nach Ermessen ein leistungs-
abhangiger Bonus gezahlt werden.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergutungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter
https://www.acatis.de veroffentlicht.

18. Ermittlung und Verwendung der Ertrage; Geschaftsjahr

Der Fonds kann Ertrage aus den wahrend des Geschaftsjahres angefallenen und nicht zur Kostende-
ckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Ertragen aus Investmentanteilen erzielen. Weitere Ertra-
ge konnen aus der VerauRerung von flr Rechnung des Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstanden
resultieren.

Ertragsausgleichsverfahren
Die Gesellschaft wendet fur den Fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die

wahrend des Geschaftsjahres angefallenen anteiligen Ertrage, die der Anteilerwerber als Teil des Aus-
gabepreises bezahlen muss und die der Verkaufer von Anteilscheinen als Teil des Ricknahmepreises
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verguUtet erhalt, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die
angefallenen Aufwendungen bertcksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im Verhaltnis zwischen Ertrdgen und sons-
tigen Vermdgensgegenstanden auszugleichen, die durch Nettomittelzufllisse oder Nettomittelabflus-
se aufgrund von Anteilverkaufen oder -riickgaben verursacht werden. Denn jeder Nettomittelzufluss
liquider Mittel wurde andernfalls den Anteil der Ertrage am Inventarwert des Fonds verringern, jeder
Abfluss ihn vermehren.

Im Ergebnis flhrt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass bei thesaurierenden Anteilklassen der im
Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl der umlaufenden Anteile beein-
flusst wird und dass bei ausschittenden Anteilklassen der Ausschuttungsbetrag je Anteil nicht durch
die unvorhersehbare Entwicklung des Fonds bzw. des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei wird in
Kauf genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem Ausschittungstermin Anteile erwer-
ben, den auf Ertrdge entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form einer Ausschittung zurlckerhal-
ten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entstehen der Ertrage nicht mitgewirkt hat.

Ertragsverwendung

Bei ausschuttenden Anteilklassen schittet die Gesellschaft grundsatzlich die wahrend des Geschafts-
jahres fur Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Divi-
denden und Ertrage aus Investmentanteilen (soweit sie auf diese Anteilklassen entfallen) — unter Be-
rucksichtigung des zugehorigen Ertragsausgleichs — innerhalb von vier Monaten nach Schluss des
Geschaftsjahres an die Anleger aus. Realisierte VerauRerungsgewinne — unter Berlcksichtigung des
zugehorigen Ertragsausgleichs — kdnnen anteilig ebenfalls zur Ausschittung herangezogen werden.
Zwischenausschuttungen sind zulassig.

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle verwahrt werden, schreiben deren Ge-
schaftsstellen Ausschittungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder Sparkassen

gefuhrt wird, kénnen zusatzliche Kosten entstehen.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die auf diese Anteilklassen entfallenden Ertrage nicht aus-
geschuttet, sondern im Fonds wiederangelegt.

Die Ertragsverwendung der einzelnen Anteilklassen kann Abschnitt C ,Anteilklassen im
Uberblick” entnommen werden.

Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres.
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19. Auflésung, Ubertragung und Verschmelzung des Fonds

Voraussetzungen fiir die Auflésung des Fonds

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflésung des Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft kann ihr
Recht zur Verwaltung des Fonds kiindigen unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von mindestens
sechs Monaten durch Bekanntgabe im Bundesanzeiger und darlber hinaus im Jahresbericht oder
Halbjahresbericht. Uber die Kiindigung werden die Anleger auRerdem Uber ihre depotfiihrenden Stel-
len per dauerhaften Datentrager, etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert. Mit dem
Wirksamwerden der Kindigung erlischt das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten.

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfahren Uber ihr
Vermogen eroffnet wird oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf
die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird.

Mit Erléschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das Verfligungsrecht Gber den Fonds auf
die Verwahrstelle Gber, die den Fonds abwickelt und den Erlds an die Anleger verteilt, oder mit Ge-
nehmigung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung ubertragt.

Verfahren bei Auflosung des Fonds

Mit dem Ubergang des Verflgungsrechts (iber den Fonds auf die Verwahrstelle wird die Ausgabe
und Rucknahme von Anteilen eingestellt und der Fonds abgewickelt.

Der Erlos aus der VeraufSerung der Vermdgenswerte des Fonds abzlglich der noch durch den Fonds
zu tragenden Kosten und der durch die Auflésung verursachten Kosten werden an die Anleger ver-
teilt, wobei diese in Hohe ihrer jeweiligen Anteile am Fonds Anspriche auf Auszahlung des Liquida-
tionserloses haben.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflésungsbericht,
der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spatestens drei Monate nach dem Stichtag
der Auflésung des Fonds wird der Auflosungsbericht im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Wahrend
die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jahrlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung
beendet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte
sind ebenfalls spatestens drei Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Ubertragung des Fonds

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfugungsrecht Uber den Fonds auf eine andere Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Gbertragen. Die Ubertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch
die BaFin. Die genehmigte Ubertragung wird im Bundesanzeiger und dariber hinaus im Jahresbericht
oder Halbjahresbericht des Fonds bekannt gemacht. Uber die geplante Ubertragung werden die An-
leger aulSerdem Uber ihre depotflihrenden Stellen per dauerhaften Datentrager, etwa in Papierform
oder elektronischer Form informiert. Der Zeitpunkt, zu dem die Ubertragung wirksam wird, bestimmt
sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der aufnehmenden Kapi-
talverwaltungsgesellschaft. Die Ubertragung darf jedoch friihestens drei Monate nach ihrer Bekannt-
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machung im Bundesanzeiger wirksam werden. Samtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in
Bezug auf den Fonds gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungsgesellschaft tber.

Voraussetzungen fiir die Verschmelzung des Fonds

Alle Vermogensgegenstande dieses Fonds durfen mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes beste-
hendes oder durch die Verschmelzung neu gegriindetes Investmentvermogen ubertragen werden,
welches die Anforderungen an einen OGAW erflllen muss, der in Deutschland oder in einem anderen
EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde. Samtliche Vermdgensgegenstande des Fonds durfen auch auf
eine bestehende oder durch die Verschmelzung neu gegrundete inlandische Investmentaktiengesell-
schaft mit veranderlichem Kapital Ubertragen werden.

Die Ubertragung wird zum Geschaftsjahresende des Fonds (Ubertragungsstichtag) wirksam, sofern
kein anderer Ubertragungsstichtag bestimmt wird.

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds

Die Anleger haben bis fiinf Arbeitstage vor dem geplanten Ubertragungsstichtag entweder die Mag-
lichkeit, ihre Anteile ohne weitere Kosten zurlickzugeben, mit Ausnahme der Kosten zur Deckung der
Auflosung des Fonds, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offenen Publikums-
Investmentvermdgens umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem Unternehmen
desselben Konzerns verwaltet wird und dessen Anlagegrundsatze mit denen des Fonds vergleichbar
sind.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten Ubertragungsstichtag per dauerhaften
Datentrager, etwa in Papierform oder in elektronischer Form uber die Grinde fur die Verschmelzung,
den potentiellen Auswirkungen fur die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmel-
zung sowie Uber mafgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. Den Anlegern sind zudem das Ba-
sisinformationsblatt  flr das Investmentvermogen zu Ubermitteln, auf das die Vermdgensgegenstan-
de des Fonds ubertragen werden. Der Anleger muss die vorgenannten Informationen mindestens 30
Tage vor Ablauf der Frist zur Ruckgabe oder Umtausch seiner Anteile erhalten.

Am Ubertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des Fonds und des Ubernehmenden In-
vestmentvermoégens berechnet, das Umtauschverhaltnis wird festgelegt und der gesamte Umtausch-
vorgang wird vom Abschlussprifer gepruft. Das Umtauschverhaltnis ermittelt sich nach dem Verhalt-
nis der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des Ubernehmenden Investmentvermoégens zum
Zeitpunkt der Ubernahme. Der Anleger erhélt die Anzahl von Anteilen an dem (ibernehmenden In-
vestmentvermadgen, die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds entspricht.

Sofern die Anleger von ihrem Rlckgabe- oder Umtauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie
am Ubertragungsstichtag Anleger des (bernehmenden Investmentvermdgens. Die Gesellschaft kann
gegebenenfalls auch mit der Verwaltungsgesellschaft des Ubernehmenden Investmentvermogens
festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 % des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt wer-
den. Mit der Ubertragung aller Vermdgenswerte erlischt der Fonds. Findet die Ubertragung wahrend
des laufenden Geschéftsjahres des Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den Ubertragungsstichtag
einen Bericht erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht.
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Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darlber hinaus in den in diesem Verkaufsprospekt
bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der
Gesellschaft verwaltetes Investmentvermdgen verschmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam
geworden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentvermdgen verschmolzen werden, das nicht
von der Gesellschaft verwaltet wird, so Gbernimmt die Verwaltungsgesellschaft die Bekanntmachung
des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das aufnehmende oder neu gegriindete Investment-
vermodgen verwaltet.

20. Kurzangaben uber steuerrechtliche Vorschriften

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur fir Anleger, die in Deutschland unbe-
schrankt steuerpflichtig sind. Unbeschrankt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als
Steuerinlander bezeichnet. Dem auslandischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen
an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu
setzen und mogliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indivi-
duell zu klaren. Auslandische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschrankt steuerpflichtig sind. Diese
werden nachfolgend auch als Steuerauslander bezeichnet.

Der Fonds ist als Zweckvermdgen grundsatzlich von der Kérperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er
ist jedoch partiell korperschaftsteuerpflichtig mit seinen inlandischen Beteiligungseinnahmen und
sonstigen inlandischen Einkunften im Sinne der beschrankten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme
von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz betragt 15 %.
Soweit die steuerpflichtigen Einkunfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, um-
fasst der Steuersatz von 15 % bereits den Solidaritatszuschlag.

Die Investmentertrage werden jedoch beim Privatanleger als Einkiinfte aus Kapitalvermdgen der Ein-
kommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalertragen den aktuell gel-
tenden Sparer-Pauschbetrag® Gbersteigen.

Einkunfte aus Kapitalvermdgen unterliegen grundsatzlich einem Steuerabzug von 25 % (zuzlglich
Solidaritatszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einklnften aus Kapitalvermégen ge-
horen auch die Ertrage aus Investmentfonds (Investmentertrage), d.h. die Ausschittungen des Fonds,
die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der VeraulSerung der Anteile. Unter bestimmten Voraus-
setzungen konnen die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investmentertrage steuerfrei erhalten
(sog. Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat flr den Privatanleger grundsatzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer),
so dass die Einkunfte aus Kapitalvermogen regelmafSig nicht in der Einkommensteuererklarung anzu-
geben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotfiihrende Stelle grundsatz-
lich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende auslandische
Quellensteuern angerechnet.

> Der Sparer-Pauschbetrag betragt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung EUR 1.000 und bei Zusammenveranlagung
EUR 2.000.
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Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der personliche Steuersatz ge-
ringer ist als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall kénnen die Einkunfte aus Kapitalvermdgen
in der Einkommensteuererklarung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren
personlichen Steuersatz an und rechnet auf die personliche Steuerschuld den vorgenommenen Steu-
erabzug an (sog. Gunstigerprufung).

Sofern Einklnfte aus Kapitalvermogen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn
aus der VerauRerung von Fondsanteilen in einem auslandischen Depot erzielt wird), sind diese in der
Steuererklarung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkunfte aus Kapitalver-
maogen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren personlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermdgen befinden, werden die Ertrage als Betriebseinnahmen
steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermogen (Steuerinlander)
Ausschittungen
Ausschuttungen des Fonds sind grundsatzlich steuerpflichtig.

Der Fonds erfullt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds, daher sind 30 %
der Ausschittungen steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Ausschittungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzuglich Solida-
ritatszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinlander ist und einen
Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-
Pauschbetrag® nicht Gberschreiten.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung fur Personen, die voraussichtlich nicht zur
Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend
.NV-Bescheinigung”).

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem inlandischen Depot, so nimmt die depotfuh-
rende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschuttungs-
termin ein in ausreichender Hohe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine
NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt fur die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt
wird. In diesem Fall erhalt der Anleger die gesamte Ausschuttung ungekirzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschuttungen des Fonds innerhalb eines Kalender-
jahrs den Basisertrag fur dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation

6 Der Sparer-Pauschbetrag betragt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung EUR 1.000 und bei Zusammenveranlagung
EUR 2.000.
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des Rucknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus
der langfristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist
auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festge-
setzten Rucknahmepreis zuzuglich der Ausschuttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr
des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwélftel fir jeden vollen Monat,
der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden
Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsatzlich steuerpflichtig.

Der Fonds erfullt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds, daher sind 30 %
der Vorabpauschalen steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzulglich Soli-
daritatszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinlander ist und einen
Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-
Pauschbetrag”’ nicht Uberschreiten.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung fur Personen, die voraussichtlich nicht zur
Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend
+NV-Bescheinigung”).

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem inlandischen Depot, so nimmt die depotfiih-
rende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausrei-
chender Hohe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung,
die vom Finanzamt fur die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall
wird keine Steuer abgefihrt. Andernfalls hat der Anleger der inlandischen depotfihrenden Stelle den
Betrag der abzuflihrenden Steuer zur Verflgung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotfiihrende
Stelle den Betrag der abzufuhrenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des
Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor
Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotfihrende Stelle auch insoweit den Betrag der
abzufuhrenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein
mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit fur dieses Konto nicht in Anspruch genommen
wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzufihrenden Steuer der inlandi-
schen depotfihrenden Stelle zur Verfligung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotfiihrende Stel-
le dies dem fur sie zustandigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpau-
schale insoweit in seiner Einkommensteuererklarung angeben.

VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds veraufBert, unterliegt der VeraufSerungsgewinn dem Abgeltungssatz
von 25 %.

7 Der Sparer-Pauschbetrag betragt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung EUR 1.000 und bei Zusammenveranlagung
EUR 2.000.
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Der Fonds erfullt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds, daher sind 30 %
der VeraufSerungsgewinne steuerfrei.

Sofern die Anteile in einem inlandischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotfihrende Stelle
den Steuerabzug unter Berlcksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 %
(zuzuglich Solidaritatszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines aus-
reichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche
Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veraufRert, dann ist der Verlust — ggf. reduziert aufgrund
einer Teilfreistellung — mit anderen positiven Einkinften aus Kapitalvermdgen verrechenbar. Sofern
die Anteile in einem inlandischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotfiihrenden Stelle
im selben Kalenderjahr positive Einkunfte aus Kapitalvermogen erzielt wurden, nimmt die depotfuh-
rende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei der Ermittlung des VeraufSerungsgewinns ist der Gewinn um die wahrend der Besitzzeit angesetz-
ten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermogen (Steuerinlander)
Erstattung der Kdrperschaftsteuer des Fonds

Die auf Fondsebene angefallene Kérperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen An-
leger erstattet werden, soweit dieser Anleger eine inlandische Korperschaft, Personenvereinigung
oder Vermdgensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschaft oder der sonstigen Verfas-
sung und nach der tatsachlichen Geschaftsflihrung ausschlieflich und unmittelbar gemeinnitzigen,
mildtatigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des 6ffentlichen Rechts, die ausschliel3-
lich und unmittelbar gemeinnutzigen oder mildtatigen Zwecken dient, oder eine juristische Person
des offentlichen Rechts ist, die ausschlieflich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt
nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt fur
vergleichbare auslandische Anleger mit Sitz und Geschaftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshil-
fe leistenden auslandischen Staat.

Voraussetzung hierfur ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die ange-
fallene Korperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfallt. Zudem muss der Anleger seit mindes-
tens drei Monaten vor dem Zufluss der korperschaftsteuerpflichtigen Ertrdge des Fonds zivilrechtlicher
und wirtschaftlicher Eigentimer der Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Ubertragung der
Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fonds-
ebene angefallene Korperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Ertrage aus deutschen eigenkapi-
talahnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapi-
talahnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentimer ununterbrochen 45 Tage inner-
halb von 45 Tagen vor und nach dem Falligkeitszeitpunkt der Kapitalertrage gehalten wurden und in
diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertanderungsrisiken in Héhe von 70 % bestanden (sog.
45-Tage-Regelung).

Dem Antrag sind Nachweise uUber die Steuerbefreiung und ein von der depotflihrenden Stelle ausge-

stellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufligen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist
eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung uber den Umfang der durchgehend wahrend des
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Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und
der VeraufSerung von Anteilen wahrend des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Korperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an
einen Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge-
oder Basisrentenvertragen gehalten werden, die nach dem  Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Altersvorsorge-
oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschaftsjahresende mit-
teilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veraufSert wurden.
Zudem ist die 0.g. 45-Tage-Regelung zu bertcksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Korperschaftsteuer zur
Weiterleitung an den Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht.

Aufgrund der hohen Komplexitat der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters
sinnvoll.

Ausschittungen

Ausschuttungen des Fonds sind grundsatzlich einkommen- bzw. kérperschaftsteuer- und gewerbe-
steuerpflichtig.

Der Fonds erfullt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds, daher sind 60 %
der Ausschittungen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und 30 % flr Zwecke der Gewerbe-
steuer, wenn die Anteile von naturlichen Personen im Betriebsvermogen gehalten werden. Fur steu-
erpflichtige Kérperschaften sind generell 80 % der Ausschuttungen steuerfrei fur Zwecke der Kérper-
schaftsteuer und 40 % fir Zwecke der Gewerbesteuer. Fur Korperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanla-
gen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im
Sinne von § 340e Abs. 3 Handelsgesetzbuch (nachfolgend ,HGB") zuzuordnen sind oder zum Zeit-
punkt des Zugangs zum Betriebsvermogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30 % der
Ausschuttungen steuerfrei fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 15 % fur Zwecke der Gewerbe-
steuer.

Die Ausschuttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzuglich Solidaritatszuschlag).

Da der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen Aktienfonds erfillt, wird beim Steuerabzug
die Teilfreistellung von 30 % berucksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschuttungen des Fonds innerhalb eines Kalender-
jahrs den Basisertrag fur dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation
des Rucknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus
der langfristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist
auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festge-
setzten Rucknahmepreis zuzuglich der Ausschuttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr

Seite 66



ACATIS Al Global Equities

des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwélftel flr jeden vollen Monat,
der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden
Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsatzlich einkommen- bzw. kdrperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflich-
tig.

Der Fonds erfullt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds, daher sind 60 %
der Vorabpauschalen steuerfrei fur Zwecke der Einkommensteuer und 30 % fur Zwecke der Gewer-
besteuer, wenn die Anteile von natlrlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fur
steuerpflichtige Kérperschaften sind generell 80 % der Vorabpauschalen steuerfrei fur Zwecke der
Korperschaftsteuer und 40 % fur Zwecke der Gewerbesteuer. Fur Korperschaften, die Lebens- oder
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapital-
anlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbe-
stand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30 % der Vorabpauschalen steuerfrei fur
Zwecke der Korperschaftsteuer und 15 % fur Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzuglich Solidaritatszuschlag).

Da der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds erfullt, wird beim Steuerabzug
die Teilfreistellung von 30 % berucksichtigt.

VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der VeraulRerung der Anteile unterliegen grundsatzlich der Einkommen- bzw. Kérper-
schaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des VeraufSerungsgewinns ist der Gewinn um
die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Der Fonds erfullt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds, daher sind 60 %
der Verauflerungsgewinne steuerfrei fur Zwecke der Einkommensteuer und 30 % flur Zwecke der
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natirlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden.
Fur steuerpflichtige Korperschaften sind generell 80 % der VeraufSerungsgewinne steuerfrei fur Zwe-
cke der Korperschaftsteuer und 40 % fur Zwecke der Gewerbesteuer. Flr Korperschaften, die Le-
bens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile
den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem
Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum
Betriebsvermdgen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30 % der VeraulSerungsgewinne steu-
erfrei fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 15 % flr Zwecke der Gewerbesteuer. Im Falle eines
VeraulSerungsverlustes ist der Verlust in HOhe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anle-
gerebene nicht abzugsfahig.

Der Gewinn aus der fiktiven VeraulSerung ist fur Anteile, die dem Betriebsvermdgen eines Anlegers
zuzurechnen sind, gesondert festzustellen.

Die Gewinne aus der Veraul3erung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerabzug.
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Negative steuerliche Ertrage

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Ertrage des Fonds an den Anleger ist nicht moglich.
Abwicklungsbesteuerung

Wahrend der Abwicklung des Fonds gelten Ausschuttungen eines Kalenderjahres insoweit als steuer-

freie Kapitalrlickzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Riicknahmepreis die fort-
geflhrten Anschaffungskosten unterschreitet.
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Zusammenfassende Ubersicht fiir die Besteuerung bei iiblichen betrieblichen Anlegergruppen

Ausschiittungen Vorabpauschalen VerauBerungsgewinne

Inlandische Anleger

Einzelunternehmer

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
25 % (die Teilfreistellung flr Aktienfonds i.H.v. 30 % bzw. fir
Mischfonds i.H.v. 15 % wird beriicksichtigt)

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berlicksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 60 % fir
Einkommensteuer / 30 % flir Gewerbesteuer; Mischfonds 30 % flir Einkommensteuer / 15 % fiir Gewerbesteuer)

Regelbesteuerte
Korperschaften
(typischerweise
Industrieunternehmen;
Banken, sofern Anteile
nicht im
Handelsbestand
gehalten werden;
Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:

Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25 % (die Teilfreistellung fur
Aktienfonds i.H.v. 30 % bzw. fir Mischfonds i.H.v. 15 % wird
beriicksichtigt)

Materielle Besteuerung:

Kdrperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berlicksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 80 % fiir
Korperschaftsteuer / 40 % fiir Gewerbesteuer; Mischfonds 40% flr Korperschaftsteuer / 20 % flr
Gewerbesteuer)

Lebens- und Kranken-
versicherungs-
unternehmen und
Pensionsfonds, bei
denen die
Fondsanteile den
Kapitalanlagen
zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:

Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rlckstellung fir Beitragsriickerstattungen
(RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist ggf. unter Berlicksichtigung von Teilfreistellungen
(Aktienfonds 30 % fiir Kérperschaftsteuer / 15 % flir Gewerbesteuer; Mischfonds 15 % fiir Kérperschaftsteuer /
7,5 % fur Gewerbesteuer)

Banken, die die

Fondsanteile im
Handelsbestand
halten

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:

Kdrperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berlicksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% fiir
Korperschaftsteuer / 15 % fiir Gewerbesteuer; Mischfonds 15 % fir Kérperschaftsteuer / 7,5 % fir
Gewerbesteuer)

Steuerbefreite ge-
meinnutzige, mild-
tatige oder kirchliche
Anleger (insb. Kirchen,
gemeinnutzige
Stiftungen)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Steuerfrei — zusétzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Kérperschaftsteuer unter bestimmten
Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden

Andere steuerbefreite
Anleger (insb.
Pensionskassen,
Sterbekassen und
Unterstitzungs-
kassen, sofern die im
Korperschaftsteuer-
gesetz geregelten
Voraussetzungen
erfillt sind)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Steuerfrei

Unterstellt ist eine inlandische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und
Korperschaftsteuer wird ein Solidaritatszuschlag als Erganzungsabgabe erhoben. Fir die Abstand-
nahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der
depotfiihrenden Stelle vorgelegt werden.
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Steuerauslander

Verwahrt ein Steuerauslander die Fondsanteile im Depot bei einer inlandischen depotfiihrenden Stel-
le, wird vom Steuerabzug auf Ausschittungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veraul3erung
der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Auslandereigenschaft nachweist. Sofern
die Auslandereigenschaft der depotfihrenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewie-
sen wird, ist der auslandische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der
Abgabenordnung® zu beantragen. Zustandig ist das fur die depotfiihrende Stelle zustandige Finanz-
amt.

Solidaritatszuschlag

Auf den auf Ausschlttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Verauflserung von Anteilen
abzufuhrenden Steuerabzug ist ein Solidaritatszuschlag in Hohe von 5,5 % zu erheben.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inlandischen depotfihrenden Stelle (Abzugsverpflich-
teter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kir-
chensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehort, regelmaRig als
Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfahigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird
bereits beim Steuerabzug mindernd berUcksichtigt.

Auslandische Quellensteuer

Auf die auslandischen Ertrage des Fonds wird teilweise in den Herkunftslandern Quellensteuer einbe-
halten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd ber(cksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds

In den Fallen der Verschmelzung eines inlandischen Investmentfonds auf einen anderen inlandischen
Investmentfonds, bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es weder
auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung
von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des Ubertragenden
Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung,? ist diese wie eine Ausscht-
tung zu behandeln.

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des Ubertragenden von demjenigen des Ubernehmen-
den Investmentfonds ab, dann gilt der Investmentanteil des Ubertragenden Investmentfonds als ver-
aulSert und der Investmentanteil des Gbernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn
aus der fiktiven VeraufSerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentanteil des Ubernehmen-
den Investmentfonds tatsachlich veraufSert wird.

8 §37 Abs. 2 AO.

9 §190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB.
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Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekampfung von grenziber-
schreitendem Steuerbetrug und grenzuberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler
Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfur unter anderem einen globalen
Standard fir den automatischen Informationsaustausch tber Finanzkonten in Steuersachen veroffent-
licht (Common Reporting Standard, im Folgenden ,, CRS"). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtli-
nie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezlglich der Ver-
pflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert.
Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS
mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom
21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet,
bestimmte Informationen Uber ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natlrliche
Personen oder Rechtstrager) um in anderen teilnehmenden Staaten ansassige meldepflichtige Perso-
nen (dazu zahlen nicht z.B. borsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren
Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden
dann flr jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehorde Uber-
mitteln. Diese Ubermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehorde des Kunden.

Bei den zu Ubermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persénlichen Daten
des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und
Geburtsort (bei natirlichen Personen); Ansassigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten
und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Ertrage wie
Zinsen, Dividenden oder Ausschiittungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerldse aus der Verau-
Berung oder Riickgabe von Finanzvermogen (einschliellich Fondsanteilen).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem
Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansassig ist. Daher werden deutsche
Kreditinstitute Informationen Uber Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansassig sind, an
das Bundeszentralamt fur Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehérden
der Ansassigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen
teilnehmenden Staaten Informationen Uber Anleger, die in Deutschland ansassig sind, an ihre jeweili-
ge Heimatsteuerbehdérde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt fir Steuern weiter-
leiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansassige Kreditinstitute Infor-
mationen Uber Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansassig sind, an ihre jewei-
lige Heimatsteuerbehérde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehorden der An-
sassigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten.

Allgemeiner Hinweis
Die steuerlichen Ausfuhrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in
Deutschland unbeschrankt einkommensteuerpflichtige oder unbeschrankt kérperschaftsteuerpflichti-

ge Personen. Es kann jedoch keine Gewahr daftr ibernommen werden, dass sich die steuerliche Be-
urteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht andert.
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21. Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen Ubertragen:
e Betrieb der IT-Systeme (Informationstechnologie und EDV)
e Interne Revision

e Dienstleistungen der Fondsadministration ab dem 01. November 2018 an die Universal-
Investment-Gesellschaft mbH

22. Interessenkonflikte

Bei der Verwaltung des Fonds kénnen folgende Interessenkonflikte entstehen.

Die Interessen des Anlegers kdnnen mit folgenden Interessen kollidieren:

e Interessen der Gesellschaft, anderer Unternehmen aus der Gruppe der Gesellschaft, der Ge-
schaftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeitern der Gesellschaft, externer Unternehmen und Perso-
nen, die mit der Gesellschaft vertraglich verbunden sind, und sonstigen Dritten

und

e Interessen der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermégen und Insourcing-Mandate,
Anlegern und Kunden der Gesellschaft

oder

e Interessen von Anlegern und Kunden der Gesellschaft untereinander
oder

¢ Interessen der Anleger und den von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermdgen
oder

e Interessen der verschiedenen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermdégen.

Umstande oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begriinden kénnen, umfassen insbesondere:

e Anreizsysteme fur Geschaftsleiter oder Mitarbeiter der Gesellschaft, anderen Unternehmen aus
der Gruppe der Gesellschaft oder externen Unternehmen, die vertraglich mit Dienstleistungen zur
Ermoglichung der gemeinsamen Portfolioverwaltung betraut wurden

e Personliche Geschafte mit Vermogenswerten, die in dem von der Gesellschaft verwalteten Fonds
gehalten werden, durch Geschaftsleiter oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder Geschaftsleiter
oder Mitarbeiter von Unternehmen, die von der Gesellschaft vertraglich mit Dienstleistungen zur
Ermdglichung der gemeinsamen Portfolioverwaltung betraut wurden

e Geschaften zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermdgen oder
Individualportfolios bzw. Geschaften zwischen von der Gesellschaft verwalteten Investmentver-
mogen und/oder Individualportfolios

e Zusammenfassung mehrerer Orders (,block trades”)
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e Frequent Trading”

e Festlegung der Cut off-Zeit

e |PO-Zuteilungen

e Ubertragung einer oder mehrerer Funktionen auf eine andere Gesellschaft
e Ausubung der Stimmrechte aus den zu den Fonds gehérenden Aktien

e Aufgaben der Verwahrstelle

e Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurticknehmen wollen und Anlegern, die ihre Anlagen
im Fonds aufrechterhalten wollen

e Zielsetzung der Anlageverwaltung, in illiquide Vermogenswerte zu investieren und den Ricknah-
megrundsatzen des Fonds.

Der Gesellschaft kénnen im Zusammenhang mit Geschaften flr Rechnung des Fonds geldwerte Vor-
teile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Inte-
resse der Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.

Der Gesellschaft flieSen keine Ruckverglitungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Drit-
te geleisteten Vergutungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewahrt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend — meist jahrlich — Vermitt-
lungsentgelte als so genannte ,Vermittlungsfolgeprovisionen”.

Sofern von der Gesellschaft vermittelte Investmentvermdgen, bei denen es sich insbesondere um von
der Gesellschaft verwaltete Investmentvermdgen handeln kann, in den Fonds erworben werden,
kann die Gesellschaft fur ihre Vermittlungsleistung eine Vergutung erhalten.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft folgende organisatorische Malsnahmen
ein, um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie
offenzulegen:

e Einrichtung eines Vergutungssystems, das keinen Anreiz, die personlichen Interessen Uber die der
von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermdgen oder Anleger und Kunden zu stellen,
schafft

e Die vertraglich angebundenen Anlageberatungs- und Asset Management-Gesellschafter sind zur
Vermeidung von Interessenkonflikten verpflichtet

e Regelungen fur persénliche Geschafte, die durch die Compliance-Abteilung kontinuierlich Uber-
wacht werden und eine Sperrliste, die personliche Geschafte mit bestimmten Vermdgensgegen-
standen verbietet, um mdglichen Interessenkonflikten zu begegnen

e Regelungen zur Offenlegung und zum Umgang mit der Annahme und der Gewahrung von Zu-
wendungen

e Kontinuierliche Uberwachung der Transaktionshaufigkeit in den von der Gesellschaft verwalteten
Investmentvermdgen, um die Anleger benachteiligende Umschichtungen in den Investmentver-
maogen zu verhindern
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e Implementierung von Mafnahmen zur Verhinderung stichtagsbezogener Aufbesserung der
Fondsperformance (,window dressing”) in den von der Gesellschaft verwalteten Investmentver-
mogen

e Verzicht auf Geschafte auf eigene Rechnung mit von der Gesellschaft verwalteten Investment-
vermogen oder Individualportfolios und Ausfiihrung von Geschaften zwischen verschiedenen von
der Gesellschaft verwalteten Investmentvermogen nur zur Erzielung besserer Handelsergebnisse,
ohne dass dadurch eines der beteiligten Investmentvermdgen benachteiligt wirde

e Zusammenfassung mehrerer Orders (,block trades”) erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen
Zuteilungsgrundsatzes

e Bei Beauftragung (z.B. mit der Funktion des Asset Managers, Beraters, Brokers oder der Verwahr-
stelle) eng verbundener Unternehmen und Personen (insbesondere Gesellschafter), wird dieser
Umstand den Anlegern gegenlber offengelegt

e Interne MaRnahmen zur Uberwachung von dem Fonds benachteiligenden Market Impact durch
Einzelanlagen von erheblichem Umfang

e Untersagung von ,Frequent Trading” durch Geschaftsleiter und Mitarbeiter der Gesellschaft durch
Regelungen fir persénliche Transaktionen und diesbeziigliche Uberwachung der von der Gesell-
schaft verwalteten Investmentvermdogen

e Vereinbarung von Cut-off-Zeiten mit den Verwahrstellen, um Spekulationen gegen die von der
Gesellschaft verwalteten Investmentvermdgen entgegenzuwirken

e Einheitliche interne Zuteilungsgrundsatze fir IPO-Zuteilungen

e Die Ubertragung einer oder mehrerer Funktionen auf eine andere Gesellschaft erfolgt mit dem
Ziel der Erweiterung des Spektrums der von der Gesellschaft zu erbringenden Dienstleistungen

e Auslbung der Stimmrechte in dem Portfolio des Fonds erfolgt auf Basis der Empfehlungen einer
externen, neutralen Anlageberatungsgesellschaft nach den Analyseleitlinien des BVI Bundesver-
band Investment und Asset Management e.V.

e Die Verwahrstelle des Fonds handelt unabhangig von der Gesellschaft und ist vertraglich dazu
verpflichtet, ausschliefBlich im Interesse der Anleger zu handeln

e Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurlickgeben wollen und Anlegern, die ihre Anlagen im
Fonds aufrechterhalten wollen, werden bei der internen Liquiditatssteuerung bertcksichtigen

e Entsprechendes gilt auch hinsichtlich des Konflikts zwischen der Zielsetzung der Anlageverwal-
tung, in illiquide Vermdgenswerte zu investieren und den Riucknahmegrundsatzen des Fonds.

23. Jahres-/Halbjahresberichte; Abschlusspriifer; Dienstleister

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sind bei der Gesellschaft sowie bei der Verwahrstelle und
der Vertriebsgesellschaft erhaltlich.

Mit der Prufung des Fonds und des Jahresberichtes ist die KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft
in Frankfurt am Main beauftragt. Der Wirtschaftsprifer prift den Jahresbericht des Fonds. Bei der
Prufung hat der Wirtschaftsprifer auch festzustellen, ob bei der Verwaltung des Fonds die Vorschrif-
ten des KAGB sowie die Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet worden sind. Das Ergebnis
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der Prifung hat der Wirtschaftsprifer in einem besonderen Vermerk zusammenzufassen; der Ver-
merk ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben. Der Wirtschaftsprifer hat den Bericht
Uber die Prifung des Fonds der BaFin auf Verlangen einzureichen.

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen Ubernehmen, sind in dem Ab-
schnitt 22 ,Auslagerung” dargestellt. Dartber hinaus hat die Gesellschaft folgende Dienstleister be-
auftragt:

e Die Gesellschaft bedient sich seit dem 1. Januar 2020 bei der Austibung der Stimmrechte aus den
zu dem Fonds gehdrenden Aktien der Unterstltzung externer Dienstleister. Fir diese Aufgabe hat
die Gesellschaft ISS Institutional Shareholder Services Europe S.A., Brussel (Belgien), bestellt. Die
ISS erteilt der Gesellschaft unter Berlcksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft Emp-
fehlungen fir das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der Hauptversammlungsunter-
lagen. Sie Ubernimmt die Ubermittlung der Stimmrechtausiibung und ist zur Berichterstattung
Uber das Abstimmverhalten verpflichtet. Die aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie
ihre zivilrechtliche Haftung gegenuber den Anlegern des Fonds bleiben hiervon unberthrt. Recht-
liche Beziehungen zwischen der Dienstleistungsgesellschaft und den Anlegern des Fonds werden
durch die Bestellung der Dienstleistungsgesellschaft nicht begriindet.

Durch die Beauftragung der jeweiligen Dienstleister werden rechtliche Beziehungen zwischen den
Anlegern des Fonds und dem jeweiligen Dienstleister nicht begrindet.

24. Zahlungen an die Anteilinhaber; Verbreitung der Berichte und sons-
tige Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, dass die Anleger die Ausschuttungen
erhalten und dass Anteile zurickgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt erwahnten An-
legerinformationen konnen bei der Gesellschaft bezogen werden. Dartber hinaus sind diese Unterla-
gen auch bei der Verwahrstelle und der Vertriebsgesellschaft zu erhalten. Sie kdnnen auch auf der
Internetseite der Gesellschaft unter https://www.acatis.de bezogen werden.

25. Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermoégen

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermdgen verwaltet, die nicht In-
halt dieses Verkaufsprospekts sind:

Investmentvermdégen nach der OGAW-Richtlinie

ACATIS Aeon Global Fonds
ACATIS Al US Equities

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS
Acatis Asia Pacific Plus Fonds
ACATIS Datini Valueflex Fonds
ACATIS Global Value Total Return
ACATIS IfK Value Renten
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ACATIS Medici Fonds

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
ACATIS Small Diamonds

ACATIS Value Event Fonds

Investmentvermdgen nach Teil | des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010

ACATIS Fair Value Deutschland ELM
ACATIS Fair Value Modulor Vermdgensverwaltungsfonds Nr.1
ACATIS VALUE PERFORMER
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C. Anteilklassen im Uberblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

Erstausgabepreise

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

Erwerbsbeschrankung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

23.11.2017
28.06.2017
27.06.2017
17.01.2024

EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Keine
Keine
Keine

ACATIS Al Global Equities

Der Erwerb dieser Anteilklasse ist ausschliefSlich Marktteilnehmern (z.B.
Banken, Vermogensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund
gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergutungs-
vereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermogensverwal-
tungsvertrage) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht an-
nehmen und / oder vereinnahmen durfen. Die Verwaltungsgesellschaft
und die Verwahrstelle des ACATIS Al Global Equities behalten sich vor, bei
Anteilabrufen fur diese Anteilklasse entsprechende Bestatigungen /
Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschaftes anzufor-

dern.

derzeit 5,00 %
derzeit 0,00 %
derzeit 5,00 %
derzeit 0,00 %

Mindesterstanlagesumme

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

keine

EUR 50.000
EUR 2.000.000
keine
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Mindestfolgeanlagesumme

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

Verwaltungsvergiitung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

keine
keine
keine
keine

derzeit 1,425 %

derzeit 0,725%
derzeit 0,575%
derzeit 0,95%

Verwabhrstellenvergiitung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

derzeit 0,06 %
derzeit 0,06 %
derzeit 0,06 %
derzeit 0,06 %

Erfolgsabhangige Vergiitung

Anteilklasse A

Anteilklasse B

Anteilklasse C

Anteilklasse X
Wahrung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X

Ertragsverwendung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C

ACATIS Al Global Equities

25 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite
Uber dem Referenzwert (MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index in

EUR zuzlglich 3,00 % p.a. als Schwellenwert)

25 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite
Uber dem Referenzwert (MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index in

EUR zuzuglich 3,00 % p.a. als Schwellenwert)

25 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite
Uber dem Referenzwert (MSCI World Equal Weighted NDTR EOD Index in

EUR zuzuglich 3,00 % p.a. als Schwellenwert)

Keine

Euro
Euro
Euro
Euro

Ausschuttung
Ausschuttung
Ausschuttung
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Anteilklasse X Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A A2DR2L / DEOOOA2DR2L2
Anteilklasse B A2DMV7 / DEOOOA2DMV73
Anteilklasse C A2DMV8 / DEOOOA2DMV81
Anteilklasse X A3E18U / DEOOOA3E18U6

ACATIS Al Global Equities
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D. Liste der Unterverwahrer

ACATIS Al Global Equities

Die Verwahrung aller fir Rechnung des Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande erfolgt fir:

° inlandische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch:

° auslandische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch:

= (Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main

= (Clearstream Banking S.A., Luxembourg

= (Citibank N.A., London

= Standard Chartered Bank, Group (ausschl. dokumentare Markte)

° in-/ und auslandische Fondsanteile durch:

= B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main

* Fondsdepot Bank GmbH, Hof

= ifsam — International Fund Services & Asset Management S.A., Luxembourg

Diese Unternehmen bedienen sich wiederum ihrerseits Unterverwahrern in den jeweiligen Landern:

Clearstream Banking S.A. (Luxembourg)
Clearstream Banking AG (Frankfurt)

BICCODE: CEDELULLXXX
BICCODE: DAKVDEFFXXX

CATTXXX)

Country 2nd Sub-Custodian Central Securities Depository
. BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch, .
Australia Sydney (PARBAU2SXXX) Austraclear Limited, Sydney
Austria Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main Osterreichische Kontrollbank Central Securities
(DAKVDEFFXXX) Depository GmbH, Vienna (OeKB CSD)
Belaium KBC Bank N.V., B.russels (KREDBEBBXXX? Euroclear Belgium, Brussels (EBE)
g Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main National Bank of Belgium, Brussels (NBB)
(DAKVDEFFXXX)
. The Canadian Depository for Securities Ltd., Toronto
RBC Investor Services Trust, Toronto (ROTR- cD
Canada (CDS)

The Depository Trust Company , New York (DTC)

China (B-shares)

HSBC Bank (China) Company Ltd.
(HSBCCNSHXXX)

China Securities Depository and Clearing Corp. Ltd.
(CSDC)

China Central Depository and Clearing Co. Ltd.
(CCDC)

Shanghai Clearing House (SHCH)

Czech Republic

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Prague (BACXCZPPXXX)

The Central Securities Depository, Prague (CSDP)
Czech National Bank, Prague (CNB)

Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
(DAKVDEFFXXX)

Denmark VP Securities A/S, Copenhagen
. Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main .
Estonia (DAKVDEFFXXX) Nasdag CSD SE, Tallinn
Finland Euroclear Finland Ltd., Helsinki
BNP Paribas Securities Services S.A., Paris (PAR-
France BFRPPXXX) Euroclear France S.A., Paris
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Clearstream Banking S.A., Luxembourg
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Germany (CEDELULLXXX) Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (CBF)
Citibank Europe plc, Greece Branch, Athens (CITI- Hellenic Central Securities Depository S.A., Athens
Greece GRAAXXX) (ATHEXCSD)
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
(DAKVDEFFXXX) Bank of Greece settlement system, Athens (BoGS)
Hong Kong Securities Clearing Company Ltd.
Hong Kong Citibank N.A., Hong Kong (CITIHKHXXXX) (HKSCC)
Central Moneymarkets Unit, Hong Kong (CMU)
Hungary KELER Ltd., Budapest
Iceland LuxCSD S.A., Luxembourg (LUXCLULLXXX) Nasdaq CSD Iceland hf, Reykjavik
Indonesian Central Securities Depository, Jakarta
Indonesia Citibank N.A., Jakarta (CITIIDJXXXX) (KSEL)
Bank Indonesia, Jakarta
ireland Citibank N.A., London Branch, London (CIT- Euroclear UK & Ireland Ltd., London
IGB2LXXX) Euroclear Bank S.A. / N.V., Brussels
o . Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd., Tel
Israel Citibank N.A., Israel Branch, Tel Aviv (CITHLITXXX) Aviv (TASE-CH)
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main - .
Italy (DAKVDEFFXXX) Monte Titoli S.p.A., Milan
Bank of Japan, Tokyo (BoJ)
Japan Securities Depository Center Inc., Tokyo
Japan HSBC Ltd., Tokyo (HSBCJPJTXXX) (JASDEC)
The Depository Trust Company , New York (DTC)
. Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main .
Latvia (DAKVDEFFXXX) Nasdag CSD SE, Riga
. . Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main -
Lithuania (DAKVDEFFXXX) Nasdaqg CSD SE, Vilnius
Luxembourg LuxCSD S.A., Luxembourg
Bursa Malaysia Depository Sdn. Berhad, Kuala Lum-
Malavsia HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur pur
y (HBMBMYKLXXX) Malaysian Electronic Clearing Corp. Sdn Bhd, Kuala
Lumpur (MyClear)
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
Malta (DAKVDEFFXXX) Malta Stock Exchange plc., Valletta (MSE)
. Banco Nacional de Mexico S.A., Mexico D.F. .
Mexico (BNMXMXMMXXX) S.D. Indeval S.A. de C.V., Mexico D.F.

Netherlands

Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
(DAKVDEFFXXX)

Euroclear Nederland S.A./N.V., Amsterdam

New Zealand

BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch,
Sydney (PARBAU2SXXX)

New Zealand Central Securities Depository Ltd.,
Wellington (NZCSD)

Norway Verdipapirsentralen ASA, Oslo (VPS)
Philippines Standard Chartered Bank Philippines Branch, F;B'.?g')ne Depository & Trust Corp., Makati City
Makati City (SCBLPHMMXXX) Bureau of the Treasury, Manila (BTR)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Warsaw (CIT- National Bank. (,)f Poland,'Warsaw (NBP)
Poland Central Securities Depository of Poland, Warsaw
IPLPXXXX)
(KDPW)
BNP Paribas Securities Services S.A., Paris (PAR-
Portugal BFRPPXXX) Interbolsa - S.G.S.L.S.C.V.M. S.A, Porto
Romania BRD Groupe Societe Generale, Bucharest National Bank of Romania, Bucharest (NBR)
(BRDEROBUXXX) Depozitarul Central S.A., Bucharest
Russia National Settlement Depository, Moscow (NSD)
The Central Depository Pte Ltd., Singapore (CDP
Singapore DBS Bank Ltd., Singapore (DBSSSGSGXXX) p. ry. gapore ( )
Monetary Authority of Singapore (MAS)
Slovakia Centralny depozitar cennych papierov SR a.s., Brati-

slava (CDCP)
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Central Securities Clearing Corp., Ljubljana (KDD)

South Africa

Standard Chartered Bank, Johannesburg Branch,
Sandton (SCBLZAJJXXX)

South Africa's Central Securities Depository Pty Ltd.,
Sandton (strate)

South Korea

HSBC Ltd., Seoul Branch (HSBCKRSEXXX)

Korean Securities Depository, Seoul (KSD)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Madrid
(BBVAESMMXXX)

Spain Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main Iberclear, Madrid
(DAKVDEFFXXX)
S.E. Banken Custody Service, Stockholm (ES-

Sweden SESESSXXX) Euroclear Sweden AB, Stockholm

Switzerland UBS AG, Zurich (UBSWCHZHXXX) SIX SIS AG, Zurich

Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Thailand Securities Depository Company Ltd., Bang-
Ltd., Bangkok (SCBLTHBXXX) kok (TSD)

Turkey Tiirk Ekonomi Bankasi A.S., Istanbul (TE- Merkezi Kayit Kurulusu A.S., Istanbul (MKK)

BUTRISXXX)

Central Bank of Turkey (CBRT)

United Kingdom

Citibank N.A., London Branch (CITIGB2LXXX)

Euroclear UK & Ireland Ltd., London

USA

Citibank N.A., New York (CITIUS33XXX)

Fedwire Securities Services, New York
The Depository Trust Company , New York (DTC)

Citibank N.A., London

BICCODE: CITIGB2LXXX

Country 2nd Sub-Custodian Central Securities Depository
Clearing House Electr. Subregister System, Sydney
Australia Citigroup Pty Ltd., Sydney (CITIAU3XXXX) (CHESS)
Austraclear Limited, Sydney
. i . Osterreichische Kontrollbank Central Securities
Austria Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Depository GmbH, Vienna (OeKB CSD)
HSBC Bank Bermuda Ltd., Hamilton " . .
Bermuda (BBDABMHMXXX) Bermuda Securities Depository, Hamilton (BSD)
Citibank N.A., Brazilian Branch, Sao Paulo (CIT-
IBRSPXXX) B3 — CETIP Segment
Brazil 3rd Sub-Custodian: Citibank Distribuidora de Titu- | Sistema Especial de Liquidagéo e de Custodia, Sao
los e Valores Paulo (SELIC)
Mobiliarios S.A. B3 - BM&FBOVESPA Segment
Canada Citbank Canada, Toronto (CITICATTXXX) ;I'QSSC)anadlan Depository for Securities Ltd., Toronto
Chile Banco de Chile, Santiago (BCHICLRMXXX) Deposito Central de Valores S.A., Santiago (DCV)
CSDCC Shanghai Branch
CSDCC Shenzhen Branch
Chi Citibank (China) Co. Ltd., Shanghai (CITICNSXXXX
na fibank (China) Co. Ltd., Shanghai ( )| China Central Depository Clearing Co. Ltd. (GCDC)
Shanghai Clearing House (SHCH)
Deposito Centralizado de Valores, Bogota (DECE-
Colombia Cititrust Colombia S.A., Bogota (CTRUCOB1XXX) | VAL)
Deposito Central de Valores, Bogota (DCV)
Croatia Privredna Banka Zagreb d.d., Zagreb Central Depository & Clearing Company Inc. (SKDD
(PBZGHR2XXXX) d.d.)
Denmark Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) VP Securities A/S, Copenhagen
Estonia Swedbank A/S, Tallinn (HABAEE2XXXX) NASDAQ CSD SE, Tallinn
Finland Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Euroclear Finland Ltd., Helsinki
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France Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Euroclear France S.A., Paris
Germany Citibank Europe plc, Dublin (CITIIE2XXXX) Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (CBF)
Central Clearing and Settlement System, Hong Kong
Hong Kong Citibank N.A., Hong Kong Branch (CITIHKHXXXX) | (CCASS)
Central Moneymarkets Unit, Hong Kong (CMU)
ICSD Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL)
Euroclear SA/NV Belgium, Brussels (EBE)
Indonesian Central Securities Depository, Jakarta
Indonesia Citibank N.A., Jakarta Branch (CITIIDJXXXX) (KSEI)
Bank Indonesia, Jakarta
Italy Citibank Europe plc, Dublin (CITHE2XXXX) Monte Titoli S.p.A, Milan
Citibank N.A., Tokyo Branch (CITIJPJTXXX) Bank of Japan, Tokyo (BoJ)
Japan Citigroup Global Markets Japan Inc., Tokyo Japan Securities Depository Centre Inc., Tokyo
(NSBLJPJTXXX) (JASDEC)
Swedbank AS, Tallinn (HABAEE2XXXX) NASDAQ CSD SE, Riga
Latvia 3rd Sub-Custodian: Swedbank AS, Riga N
(HABALV22XXX) The Bank of Latvia, Riga
Swedbank AS, Tallinn (HABAEE2XXXX)
Lithuania 3rd Sub-Custodian: Swedbank AB, Vilnius NASDAQ CSD SE, Vilnius
(HABALT22XXX)
Mauritius HSBC Ltd., Ebene (HSBCMUMUXXX) %Stsr?I Depository & Settlement Co. Ltd., Port Louis
. Banco Nacional de Mexico S.A., Mexico D.F. .
Mexico (BNMXMXMMXXX) S.D. Indeval S.A. de C.V., Mexico D.F.
Morocco Citibank Maghreb S.A., Casablanca (CIT- MAROCLEAR, Casablanca

IMAMCXXX)

Netherlands

Citibank Europe plc, Dublin (CITHE2XXXX)

Euroclear (Bank) Nederland, Amsterdam

New Zealand

Citibank N.A., New Zealand Branch, Auckland (CIT-
INZ2XXXX)

New Zealand Central Securities Depository Ltd.,
Wellington (NZCSD)

Peru Citibank del Péru S.A., Lima (CITIPEPLXXX) CAVALI S.A. ICLV., Lima
Philippine Depository & Trust Corp., Makati Cit:
i Citibank, N.A., Philippines Branch, Taguig City (CIT- | (ppre posttory P y
Philippines IPHMXXXX) ( )
Bureau of the Treasury, Manila (BTR)
Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw (CIT- National Bank. (,)f Poland,'Warsaw (NBP)
Poland Central Securities Depository of Poland, Warsaw
IPLPXXXX)
(KDPW)
Portugal Citibank Europe plc, Dublin (CITHE2XXXX) Interbolsa - S.G.S.L.S.C.V.M. S.A, Porto
Singapore Citibank N.A., Singapore Branch (CITISGSGXXX) The Central Depository Pte Ltd., Singapore (CDP)
Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana Central Securities Clearing Corp., Ljubljana (KDD)

(BACXSI22XXX)

South Africa

Citibank N.A., South Africa, Sandton (CITIZAJXXXX)

South Africa's Central Securities Depository Pty Ltd.,
Sandton (strate)

South Korea

Citibank Korea Inc., Seoul (CITIKRSXXXX)

Korean Securities Depository, Seoul (KSD)

Citibank Europe plc, Sweden Branch, Stockholm

Sweden (CITISESXXXX) Euroclear Sweden AB, Stockholm

Switzerland Citibank N.A., London Branch (CITIGB2LXXX) SIX SIS AG, Zurich

Taiwan Citibank Taiwan Ltd., Taipei (CITITWTXXXX) (T;‘[i)véaé‘)Dep"S”OW Clearing Corporation, Taipei
Thailand Citibank N.A., Bangkok Branch (CITITHBXXXX) Igsi('ig%)securmes Depository Company Ltd., Bang-
Tunisia Union Internationale de Banques, Tunis Tunisie Clearing, Tunis

(UIBKTNTTXXX)
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ynttted King- | Gitibank N.A., London Branch (CITIGB2LXXX) Euroclear UK & Ireland Ltd., London
Federal Reserve Bank, New York (FED)
USA Citibank N.A., New York (CITIUS33XXX) The Depository Trust & Clearing Corporation, New

York (DTCC)
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E. Recht des Kaufers zum Widerruf

Widerrufsrecht

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermdgen aufgrund mundlicher Verhandlungen
auBerhalb der standigen Geschaftsraume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft oder den Ver-
kauf vermittelt hat, so ist der Kaufer berechtigt, seine Kauferklarung in Textform und ohne Angabe
von Grunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen (z.B. Brief, Fax, E-Mail). Das Wider-
rufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt,
keine standigen Geschaftsraume hat.

Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss
dem Kaufer ausgehandigt oder ihm eine Kaufabrechnung Ubersandt worden ist und darin eine Beleh-
rung Uber das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Art. 246 Abs. 3 Satz 2 und 3
des EinfUhrungsgesetzes zum Blurgerlichen Gesetzbuch genugt. Zur Wahrung der Frist genlgt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkaufer.
Der Widerruf ist schriftlich unter Angabe der Person des Erklarenden einschliefBlich dessen Unter-
schrift zu erklaren, wobei eine Begriindung nicht erforderlich ist.

Der Widerruf ist zu richten an

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding

Taunusanlage 18

60325 Frankfurt am Main

Telefax: (0)69 - 97 58 37 99
Email: anfragen@acatis.de

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkaufer nachweist, dass entweder der Kaufer kein Ver-
braucher im Sinne des § 13 BGB ist oder er den Kaufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der An-
teile geflhrt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemals § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung
aufgesucht hat.

Widerrufsfolgen

Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Kaufer bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der
Gesellschaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rickibertragung der erworbenen Anteile, die bezahl-
ten Kosten und ein Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Ein-

gang der Widerrufserklarung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausfuhrungen gelten entsprechend beim Verkauf der Anteile durch den Anleger.
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F. Allgemeine Anlagebedingungen

ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN
zur Regelung des Rechtsverhaltnisses zwischen den Anlegern
und der
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH,
Frankfurt am Main,
(nachstehend , Gesellschaft” genannt)
fiir die von der Gesellschaft verwalteten
Sondervermogen gemalRl der OGAW-Richtlinie, die nur in Verbindung
mit den fiir das jeweilige OGAW-Sondervermdégen
aufgestellten Besonderen Anlagebedingungen

gelten.

§ 1 Grundlagen

(1) Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vor-
schriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

(2) Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen fur gemeinschaftliche
Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB
zugelassenen Vermogensgegenstanden gesondert vom eigenen Vermoégen in Form eines
OGAW-Sondervermogens an. Uber die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger wer-
den Sammelurkunden ausgestellt.

(3) Der Geschaftszweck des OGAW-Sondervermdgens ist auf die Kapitalanlage gemaf3 einer
festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermdgensverwaltung mittels
der bei ihm eingelegten Mittel beschrankt; eine operative Tatigkeit und eine aktive unter-
nehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermogensgegenstande ist ausgeschlossen.

(4) Das Rechtsverhaltnis zwischen Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach den Allge-
meinen  Anlagebedingungen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-
Sondervermogens und dem KAGB.

§ 2 Verwabhrstelle

(1) Die Gesellschaft bestellt fiir das OGAW-Sondervermdgen ein Kreditinstitut als Verwahrstel-

le; die Verwahrstelle handelt unabhangig von der Gesellschaft und ausschliefSlich im Inte-

resse der Anleger.

(2) Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem mit der Gesellschaft
geschlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.
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(3) Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach MalRgabe des § 73 KAGB auf ein anderes
Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Naheres hierzu enthalt der Verkaufsprospekt.

(4) Die Verwahrstelle haftet gegentiber dem OGAW-Sondervermdgen oder gegenlber den
Anlegern fur das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des
§ 72 Abs. 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem
die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 73 Abs. 1 KAGB Ubertragen wurde. Die
Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf
aulere Ereignisse zurlckzufuhren ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Ge-
genmalinahmen unabwendbar waren. Weitergehende Anspriche, die sich aus den Vor-
schriften des burgerlichen Rechts auf Grund von Vertragen oder unerlaubten Handlungen
ergeben, bleiben unberthrt. Die Verwahrstelle haftet auch gegeniber dem OGAW-
Sondervermdgen oder den Anlegern fur samtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch
erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlassig oder vorsatzlich ihre Verpflichtungen nach den
Vorschriften des KAGB nicht erfullt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwai-
gen Ubertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberihrt.

§ 3 Fondsverwaltung

(1) Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermdgensgegenstande im eigenen Namen fur
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit,
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-
hangig von der Verwahrstelle und ausschlief3lich im Interesse der Anleger.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermo-
gensgegenstande zu erwerben, diese wieder zu verauf3ern und den Erlés anderweitig an-
zulegen; sie ist ferner ermachtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermdgensgegenstande
ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

(3) Die Gesellschaft darf fir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen
gewahren noch Verpflichtungen aus einem Burgschafts- oder einem Garantievertrag ein-
gehen; sie darf keine Vermogensgegenstande nach Maldgabe der §§ 193, 194 und 196
KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschaftsabschlusses nicht zum OGAW-
Sondervermdgen gehoren. § 197 KAGB bleibt unberuhrt.

§ 4 Anlagegrundsatze

Das OGAW-Sondervermdgen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risiko-
mischung angelegt. Die Gesellschaft soll fur das OGAW-Sondervermdgen nur solche Vermo-
gensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in
den Besonderen Anlagebedingungen, welche Vermdgensgegenstande fir das OGAW-
Sondervermdgen erworben werden duirfen.

§ 5 Wertpapiere

Sofern die Besonderen Anlagebedingungen keine weiteren Einschrankungen vorsehen, darf die
Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB fur Rechnung des OGAW-Sondervermégens Wert-
papiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder
in diesen einbezogen sind,
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b) sie ausschlieSlich an einer Borse aufSerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Union
oder auflerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens uber den Europaischen
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser
Borse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungs-
aufsicht (Bundesanstalt) zugelassen ist'°,

¢) ihre Zulassung an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zum
Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen
Markt in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen
zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb
eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Borse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten
Markt oder die Einbeziehung in diesen Markt aufSerhalb der Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union oder aufRerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens tber den Euro-
padischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die
Wahl dieser Borse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist
und die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer
Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermégen bei einer Kapitalerhdhung aus Gesell-
schaftsmitteln zustehen,

f)  sie in Ausubung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Sondervermdgen gehdren, erworben
werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB ge-
nannten Kriterien erftllen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien
erfillen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusatz-
lich die Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Satz 2 KAGB erfullt sind. Erwerbbar sind auch Be-
zugsrechte, die aus Wertpapieren herrlhren, welche ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

Geldmarktinstrumente

(1) Sofern die Besonderen Anlagebedingungen keine weiteren Einschrankungen vorsehen,
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB fur Rechnung des OGAW-
Sondervermoégens Instrumente, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden,
sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs fir das OGAW-
Sondervermogen eine restliche Laufzeit von hochstens 397 Tagen haben, deren Verzin-
sung nach den Ausgabebedingungen wahrend ihrer gesamten Laufzeit regelmafSig, min-
destens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren Risikoprofil
dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht (Geldmarktinstrumente), erwerben.

Geldmarktinstrumente durfen fir das OGAW-Sondervermdgen nur erworben werden,
wenn sie

a) an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum zum Handel

Die Borsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veroffentlicht (https://www.bafin.de).
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zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind,

b) ausschlielich an einer Borse auBlerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Union
oder auf3erhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Borse oder
dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist'",

¢) von der Europaischen Union, dem Bund, einem Sondervermdgen des Bundes, einem
Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen
oder lokalen Gebietskorperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Eu-
ropaischen Union, der Europaischen Zentralbank oder der Europaischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses
Bundesstaates oder von einer internationalen offentlich-rechtlichen Einrichtung, der
mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union angehort, begeben oder garan-
tiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den
Buchstaben a) und b) bezeichneten Markten gehandelt werden,

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europdischen Union festgelegten
Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europai-
schen Union gleichwertig sind, unterliegt und diese einhalt, begeben oder garantiert
werden, oder

f)  von anderen Emittenten begeben werden und diese den Anforderungen des § 194
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.

(2) Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 durfen nur erworben werden, wenn sie die
jeweiligen Voraussetzungen des § 194 Abs. 2 und 3 KAGB erfullen.

Bankguthaben

Die Gesellschaft darf fur Rechnung des OGAW-Sondervermogens Bankguthaben halten, die ei-
ne Laufzeit von hochstens zwolf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu fuhrenden Guthaben
kdnnen bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europadischen Wirtschaftsraum unter-
halten werden; die Guthaben konnen auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat,
dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der
Europdischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den Besonderen Anlagebe-
dingungen nichts anderes bestimmt ist, kénnen die Bankguthaben auch auf Fremdwahrung
lauten.

Investmentanteile

(1) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die
Gesellschaft fir Rechnung des OGAW-Sondervermégens Anteile an Investmentvermogen
gemald der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an anderen inlandischen
Sondervermdgen und Investmentaktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital sowie
Anteile an offenen EU-AIF und auslandischen offenen AIF, kdnnen erworben werden, so-
fern sie die Anforderungen des § 196 Abs. 1 Satz 2 KAGB erfullen.

Die Borsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veroffentlicht (https://www.bafin.de).
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(2) Anteile an inlandischen Sondervermdgen und Investmentaktiengesellschaften mit veran-
derlichem Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an auslandischen offenen AIF,
darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen oder der Satzung
der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veranderlichem
Kapital, des EU-Investmentvermogens, der EU-Verwaltungsgesellschaft, des auslandischen
AIF oder der auslandischen AlF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt hoéchstens 10 % des
Wertes ihres Vermdgens in Anteilen an anderen inlandischen Sondervermdgen, Investmen-
taktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital, offenen EU-Investmentvermdgen oder
auslandischen offenen AIF angelegt werden durfen.

§ 9 Derivate

(1) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die
Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW-Sondervermdgens Derivate gemaf$
§ 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente gemafs
§ 197 Abs. 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf — der Art und dem Umfang der eingesetzten
Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente entsprechend — zur Ermitt-
lung der Auslastung der nach § 197 Abs. 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze fur den
Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente entweder den
einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemald § 197 Abs. 3 KAGB erlasse-
nen Verordnung uber Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten,
Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschaften in Investmentvermégen nach dem Kapital-
anlagegesetzbuch (DerivateV) nutzen; das Nahere regelt der Verkaufsprospekt.

(2) Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmafSig nur Grundformen
von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen
aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie gemaf § 197
Abs. 1 Satz 1 KAGB zulassigen Basiswerten im OGAW-Sondervermdgen einsetzen. Kom-
plexe Derivate mit gemafd § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB zulassigen Basiswerten durfen nur zu
einem vernachlassigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach Malsgabe von § 16 Deri-
vateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-Sondervermogens fur das Marktrisiko
darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermégens Ubersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Abs. 1 KAGB mit der Ausnahme von
Investmentanteilen nach § 196 KAGB;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 197 Abs. 1 KAGB mit der
Ausnahme von Investmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte nach
Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Auslbung ist entweder wahrend der gesamten Laufzeit oder zum Ende der
Laufzeit moglich und

bb) der Optionswert hangt zum Ausubungszeitpunkt linear von der positiven oder
negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und
wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

€) Zinsswaps, Wahrungsswaps oder Zins-Wahrungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchsta-
ben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name
Credit Default Swaps).
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(3) Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie — vorbehaltlich eines geeig-
neten Risikomanagementsystems — in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente oder Derivate investieren, die von einem gemals § 197 Abs. 1 Satz 1 KAGB zulassi-
gen Basiswert abgeleitet sind. Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermégen zuzuordnen-
de potenzielle Risikobetrag fir das Marktrisiko (Risikobetrag) zu keinem Zeitpunkt das
Zweifache des potenziellen Risikobetrags fur das Marktrisiko des zugehdérigen Vergleichs-
vermoOgens gemals § 9 DerivateV Ubersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem
Zeitpunkt 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens ubersteigen.

(4) Unter keinen Umstanden darf die Gesellschaft bei diesen Geschaften von den in den Anla-
gebedingungen oder von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsatzen und -
grenzen abweichen.

(5) Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente zum
Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusat-
zertragen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger fur geboten halt.

(6) Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze flr den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit gemals § 6 Satz 3 Deri-
vateV zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel be-
darf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel je-
doch unverziglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nachstfolgenden Halbjahres- oder
Jahresbericht bekannt zu machen.

(7) Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird die
Gesellschaft die DerivateV beachten.

Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Ge-
sellschaft fir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens bis zu 10 % des Wertes des OGAW-
Sondervermdgens in Sonstige Anlageinstrumente gemald § 198 KAGB anlegen.

Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

(1) Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der DerivateV und in den Anlage-
bedingungen festgelegten Grenzen und Beschrankungen zu beachten.

(2) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschlief8lich der in Pension genommenen Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten durfen bis zu 5 % des Wertes
des OGAW-Sondervermdgens erworben werden; in diesen Werten durfen jedoch bis zu
10 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens angelegt werden, wenn dies in den Be-
sonderen Anlagebedingungen vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des OGAW-Sondervermogens
nicht Ubersteigt.

(3) Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktin-
strumente, die vom Bund, einem Land, der Europaischen Union, einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder seinen Gebietskodrperschaften, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer in-
ternationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union an-
gehort, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes des
OGAW-Sondervermogens anlegen.
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(4) In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die
von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgege-
ben worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des OGAW-
Sondervermdgens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften
zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 6ffentlichen Auf-
sicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen
Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermdgenswerten angelegt werden, die wah-
rend der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden
Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig
fur die fallig werdenden Ruickzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt
die Gesellschaft mehr als 5 % des Wertes des OGAW-Sondervermogens in Schuldver-
schreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuld-
verschreibungen 80 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens nicht Ubersteigen.

(5) Die Grenze in Absatz 3 darf fur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emit-
tenten nach MalSgabe von § 206 Abs. 2 KAGB Uberschritten werden, sofern die Besonde-
ren Anlagebedingungen dies unter Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. In die-
sen Fallen mussen die fir Rechnung des OGAW-Sondervermdogens gehaltenen Wertpapie-
re und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen,
wobei nicht mehr als 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens in einer Emission ge-
halten werden durfen.

(6) Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermédgens in Bank-
guthaben nach MafRgabe des § 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.

(7) Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein und derselben Einrichtung
begeben werden,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und

¢) Anrechnungsbetragen flr das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung einge-
gangenen Geschafte,

20 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens nicht Ubersteigt. Satz 1 gilt fir die in Ab-
satz 3 und 4 genannten Emittenten und Garantiegeber mit der Mal3gabe, dass die Gesell-
schaft sicherzustellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Vermdgensge-
genstande und Anrechnungsbetrage 35 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens nicht
Ubersteigt. Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fallen unberihrt.

(8) Die in Absatz3 und 4 genannten Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen
von 40 % nicht bertcksichtigt. Die in den Absatzen 2 bis 4 und Absatzen 6 bis 7 genann-
ten Grenzen durfen abweichend von der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden.

(9) Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Investmentvermogen nach Mafsgabe
des § 196 Abs. 1 KAGB nur bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens anle-
gen. In Anteilen an Investmentvermégen nach Mafsgabe des § 196 Abs. 1 Satz 2 KAGB
darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermogens
anlegen. Die Gesellschaft darf fir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens nicht mehr als
25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen offenen inlandischen, EU- oder auslandi-
schen Investmentvermégens, das nach dem Grundsatz der Risikomischung in Vermogens-
gegenstande im Sinne der §§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben.
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§ 12 Verschmelzung

(1) Die Gesellschaft darf nach Malsgabe der §§ 181 bis 191 KAGB

a) samtliche Vermogensgegenstande und  Verbindlichkeiten  dieses OGAW-
Sondervermogens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegrundetes
OGAW-Sondervermdgen  oder  einen  EU-OGAW  oder eine  OGAW-
Investmentaktiengesellschaft mit veranderlichem Kapital Ubertragen;

b) samtliche Vermdgensgegenstande und Verbindlichkeiten eines anderen offenen Pub-
likumsinvestmentvermogens in dieses OGAW-Sondervermogen aufnehmen.

(2) Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils zustandigen Aufsichtsbehorde.
Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

(3) Das OGAW-Sondervermogen darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermogen ver-
schmolzen werden, das kein OGAW ist, wenn das Ubernehmende oder neugegriindete In-
vestmentvermogen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das
OGAW-Sondervermogen konnen dartber hinaus gemals den Vorgaben des Art. 2 Abs. 1
Buchst. p Ziff. iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen

(1) Die Gesellschaft darf fir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Ubertragung ausreichender Si-
cherheiten gemald § 200 Abs. 2 KAGB ein jederzeit kiindbares Wertpapier-Darlehen ge-
wahren. Der Kurswert der zu Ubertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurs-
wert der fur Rechnung des OGAW-Sondervermdgens demselben Wertpapier-
Darlehensnehmer einschliel3lich konzernangehdriger Unternehmen im Sinne des § 290
Handelsgesetzbuch (HGB) bereits als Wertpapier-Darlehen Ubertragenen Wertpapiere
10 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens nicht Ubersteigen.

(2) Werden die Sicherheiten fur die Ubertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, mussen die Guthaben auf Sperrkonten gemafs
§ 200 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von
der Moglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in der Wahrung des Guthabens in fol-
gende Vermdgensgegenstande anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualitat aufweisen und die vom Bund, einem
Land, der Europdischen Union, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder sei-
nen Gebietskdrperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend den von der Bundesan-
stalt auf Grundlage von § 4 Abs. 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder

¢) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschaftes mit einem Kreditinstitut, das die je-
derzeitige Ruckforderung des aufgelaufenen Guthabens gewabhrleistet.

Die Ertrage aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem OGAW-Sondervermdgen zu.

(3) Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank oder von einem
anderen in den Besonderen Anlagebedingungen genannten Unternehmen, dessen Unter-
nehmensgegenstand die Abwicklung von grenzlberschreitenden Effektengeschaften fur
andere ist, organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-
Darlehen bedienen, das von den Anforderungen der §§ 200 und 201 KAGB abweicht,
wenn durch die Bedingungen dieses Systems die Wahrung der Interessen der Anleger ge-
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wahrleistet ist und von dem jederzeitigen Kindigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewi-
chen wird.

(4) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die
Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Invest-
mentanteile gewahren, sofern diese Vermdgensgegenstande fur das OGAW-
Sondervermdgen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absatze 1 bis 3 gelten hierfir sinn-
gemafs.

Pensionsgeschafte

(1) Die Gesellschaft darf fur Rechnung des OGAW-Sondervermégens jederzeit kindbare
Wertpapier-Pensionsgeschafte im Sinne von § 340b Abs. 2 HGB gegen Entgelt mit Kredit-
instituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmen-
vertrage abschliel3en.

(2) Die Pensionsgeschafte muissen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den Anla-
gebedingungen fur das OGAW-Sondervermdgen erworben werden durfen.

(3) Die Pensionsgeschafte durfen hochstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben.

(4) Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die
Gesellschaft Pensionsgeschafte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmen-
tanteile  abschlieBen, sofern diese Vermogensgegenstande fur das OGAW-
Sondervermdgen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absatze 1 bis 3 gelten hierflr sinn-
gemals.

Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf fur gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur
Hohe von 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens aufnehmen, wenn die Bedingungen
der Kreditaufnahme marktublich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Anteile
(1) Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden Anteilscheine lauten auf den Inhaber.

(2) Die Anteile kdnnen verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Riucknahmeabschlags, der Wahrung des
Anteilwertes, der Verwaltungsvergutung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombinati-
on dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den Besonderen Anla-
gebedingungen festgelegt.

(3) Die Anteile sind Ubertragbar, soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Abwei-
chendes geregelt ist. Mit der Ubertragung eines Anteils gehen die in ihm verbrieften Rech-
te Uber. Der Gesellschaft gegentber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils als der Be-
rechtigte.

(4) Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer Anteilklasse werden in einer
Sammelurkunde verbrieft. Sie tragt mindestens die handschriftlichen oder vervielfaltigten
Unterschriften der Gesellschaft und der Verwahrstelle. Der Anspruch auf Einzelverbriefung
ist ausgeschlossen. Sofern fur das OGAW-Sondervermogen in der Vergangenheit effektive
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Stucke ausgeben wurden und diese sich mit Ablauf des 31. Dezember 2016 nicht in Sam-
melverwahrung bei einer der in § 97 Abs. 1 Satz2 KAGB genannten Stellen befinden,
werden diese effektiven Sticke mit Ablauf des 31. Dezember 2016 kraftlos. Die Anteile der
Anleger werden stattdessen in einer Sammelurkunde verbrieft und auf einem gesonderten
Depot der Verwahrstelle gutgeschrieben. Mit der Einreichung eines kraftlosen effektiven
Stucks bei der Verwahrstelle kann der Einreicher die Gutschrift eines entsprechenden An-
teils auf ein von ihm zu benennendes und fir ihn geflhrtes Depotkonto verlangen. Effekti-
ve Stlcke, die sich mit Ablauf des 31. Dezember 2016 in Sammelverwahrung bei einer der
in § 97 Abs. 1 Satz 2 KAGB genannten Stellen befinden, kénnen jederzeit in eine Sam-
melurkunde Uberfihrt werden.

§ 17 Ausgabe und Riicknahme von Anteilen, Aussetzung der Riicknahme

(1) Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich nicht beschrankt. Die Gesellschaft
behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen vortbergehend oder vollstandig einzustellen.

(2) Die Anteile konnen bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter
erworben werden. Die Besonderen Anlagebedingungen kénnen vorsehen, dass Anteile nur
von bestimmten Anlegern erworben und gehalten werden durfen.

(3) Die Anleger kdnnen von der Gesellschaft die Ricknahme der Anteile verlangen. Die Gesell-
schaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Ricknahmepreis fir Rechnung des
OGAW-Sondervermogens zuruckzunehmen. Ricknahmestelle ist die Verwahrstelle.

(4) Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Ricknahme der Anteile gemald § 98 Abs. 2
KAGB auszusetzen, wenn aufSergewohnliche Umstande vorliegen, die eine Aussetzung un-
ter Berticksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

(5) Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dartber
hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien Uber die Aussetzung
gemall Absatz 4 und die Wiederaufnahme der Rucknahme zu unterrichten. Die Anleger
sind Uber die Aussetzung und Wiederaufnahme der Ricknahme der Anteile unverzuglich
nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datentragers zu
unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Riicknahmepreise, Bewertungstage

(1) Zur Ermittlung des Ausgabe- und Ricknahmepreises der Anteile werden die Verkehrswerte
der zu dem OGAW-Sondervermdgen gehorenden Vermogensgegenstande abzlglich der
aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt
und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemals § 16
Abs. 3 unterschiedliche Anteilklassen fir das OGAW-Sondervermdgen eingefihrt, ist der
Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rucknahmepreis fur jede Anteilklasse gesondert zu
ermitteln. Die Bewertung der Vermogensgegenstande erfolgt gemals 8§ 168 und 169
KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

(2) Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermdgen, gegebenenfalls
zuzuglich eines in den Besonderen Anlagebedingungen festzusetzenden Ausgabeauf-
schlags gemald § 165 Abs. 2 Nr. 8 KAGB. Der Ricknahmepreis entspricht dem Anteilwert
am OGAW-Sondervermogen, gegebenenfalls abzlglich eines in den Besonderen Anlage-
bedingungen festzusetzenden Riicknahmeabschlags gemafd § 165 Abs. 2 Nr. 8 KAGB.
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(3) Der Abrechnungsstichtag fur Anteilserwerbe und Ricknahmeauftrage ist spatestens der
auf den Eingang des Anteilserwerbs- bzw. Ricknahmeauftrags folgende Wertermittlungs-
tag, soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes bestimmt ist.

(4) Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden
fur jeden Werktag mit Ausnahme des Samstags, der gesetzlichen Feiertage am Sitz der Ge-
sellschaft sowie des 24. und des 31. Dezember ermittelt (,Bewertungstage “); das Nahere
regelt der Verkaufsprospekt. In den Besonderen Anlagebedingungen kénnen dartber hin-
aus weitere Tage angegeben sein, die keine Bewertungstage sind.

§ 19 Kosten

In den Besonderen Anlagebedingungen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft,
der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergutungen, die dem OGAW-Sondervermégen be-
lastet werden kénnen, genannt. Fir Vergutungen im Sinne von Satz 1 ist in den Besonderen
Anlagebedingungen darUber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Hohe und
aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung

(1) Spatestens vier Monate nach Ablauf des Geschaftsjahres des OGAW-Sondervermogens
macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschliefSslich Ertrags- und Aufwandsrechnung
gemaf § 101 Abs. 1, 2 und 4 KAGB bekannt.

(2) Spatestens zwei Monate nach der Mitte des Geschaftsjahres macht die Gesellschaft einen
Halbjahresbericht gemald § 103 KAGB bekannt.

(3) Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermdgens wahrend des Geschaftsjah-
res auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft Ubertragen oder das OGAW-
Sondervermdgen wahrend des Geschaftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermdgen,
eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veranderlichem Kapital oder einen EU-
OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Ubertragungsstichtag einen Zwi-
schenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemafs Absatz
1 entspricht.

(4) Wird das OGAW-Sondervermogen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jahrlich sowie auf
den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der
den Anforderungen an einen Jahresbericht gemaf Absatz 1 entspricht.

(5) Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im
Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt anzugeben sind, erhaltlich; sie werden
ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§ 21 Kiindigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermégens

(1) Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sondervermdgens mit einer Frist von
mindestens sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und daruber hin-
aus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kiindigen. Die Anleger sind Uber eine nach
Satz 1 bekannt gemachte Kiindigung mittels eines dauerhaften Datentragers unverziglich
zu unterrichten.
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(2) Mit dem Wirksamwerden der Kindigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das OGAW-
Sondervermogen zu verwalten. In diesem Falle geht das OGAW-Sondervermdgen bzw. das
Verfugungsrecht Uber das OGAW-Sondervermégen auf die Verwahrstelle Uber, die es ab-
zuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Fir die Zeit der Abwicklung hat die Ver-
wahrstelle einen Anspruch auf Vergutung ihrer Abwicklungstatigkeit sowie auf Ersatz ihrer
Aufwendungen, die fur die Abwicklung erforderlich sind. Mit Genehmigung der Bundesan-
stalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer ande-
ren Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-Sondervermdgens nach
MalSgabe der bisherigen Anlagebedingungen ubertragen.

(3) Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach MaRRgabe des § 99
KAGB erlischt, einen Auflésungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jah-
resbericht nach § 20 Abs. 1 entspricht.

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle

(1) Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und VerfGgungsrecht (iber das OGAW-
Sondervermogen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft Gibertragen. Die Ubertra-
gung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

(2) Die genehmigte Ubertragung wird im Bundesanzeiger und dariber hinaus im Jahresbericht
oder Halbjahresbericht bekannt gemacht. Die Anleger sind Uber eine nach Satz 1 bekannt
gemachte Ubertragung unverziglich mittels eines dauerhaften Datentragers zu unterrich-
ten. Die Ubertragung wird friihestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger wirksam.

(3) Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle flr das OGAW-Sondervermdgen wechseln. Der
Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.

§ 23 Anderungen der Anlagebedingungen
(1) Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen andern.

(2) Anderungen der Anlagebedingungen bedtrfen der vorherigen Genehmigung durch die
Bundesanstalt. Soweit die Anderungen nach Satz 1 Anlagegrundsitze des OGAW-
Sondervermdgens betreffen, bedurfen sie der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates
der Gesellschaft.

(3) Samtliche vorgesehenen Anderungen werden im Bundesanzeiger und darber hinaus in
einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufs-
prospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Ver-
6ffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Anderungen und ihr Inkrafttreten hin-
zuweisen. Im Falle von Kostenanderungen im Sinne des § 162 Abs. 2 Nr. 11 KAGB, Ande-
rungen der Anlagegrundsatze des OGAW-Sondervermdgens im Sinne des § 163 Abs. 3
KAGB oder Anderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sind den Anlegern zeit-
gleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen
Anderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergriinde sowie eine Information tber
ihre Rechte nach § 163 Abs. 3 KAGB in einer verstandlichen Art und Weise mittels eines
dauerhaften Datentragers gemals § 163 Abs. 4 KAGB zu ubermitteln.

(4) Die Anderungen treten frilhestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger

in Kraft, im Falle von Anderungen der Kosten und der Anlagegrundsatze jedoch nicht vor
Ablauf von drei Monaten nach der entsprechenden Bekanntmachung.
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§ 24 Erfiillungsort

Erfullungsort ist der Sitz der Gesellschaft.
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G. Besondere Anlagebedingungen

BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN
zur Regelung des Rechtsverhaltnisses zwischen den Anlegern
und der
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH,
Frankfurt am Main,

(nachstehend , Gesellschaft” genannt)
fiir das von der Gesellschaft verwaltete
Sondervermégen gemalRl der OGAW-Richtlinie
ACATIS Al Global Equities,
die nur in Verbindung mit den fiir dieses Sondervermégen
von der Gesellschaft aufgestellten
Allgemeinen Anlagebedingungen

gelten.
ANLAGEGRUNDSATZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermogensgegenstande

Die Gesellschaft darf fur das OGAW-Sondervermogen folgende Vermdgensgegenstande er-
werben:

1. Wertpapiere gemal3 § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen
Geldmarktinstrumente gemaf$ § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen,
Bankguthaben gemals § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen,
Investmentanteile gemald § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen,

Derivate gemals § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen,

o v oA W N

Sonstige Anlageinstrumente gemafs § 10 der Allgemeinen Anlagebedingungen.
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§ 1a Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschafte

Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschafte gemafs den §§ 13 und 14 der Allgemeinen
Anlagebedingungen werden nicht abgeschlossen.

§ 2 Anlagegrenzen

(1) Das OGAW-Sondervermodgen darf vollstandig aus Wertpapieren gemald § 1 Nr. 1 beste-
hen.

(2) Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens werden in Aktien angelegt.

(3) Zusatzlich zu der in dem vorstehenden Absatz 2 festgelegten Anlagegrenze gilt ebenfalls,
dass mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermégens in folgende Kapitalbetei-
ligungen angelegt werden:

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen
oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen
sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermdgen handelt;

- Anteile an anderen Investmentvermogen entweder in Hohe der bewertungstaglich
veroffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsachlich in Kapitalbeteiligungen im
Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Hohe der in den Anla-
gebedingungen des anderen Investmentvermogens festgelegten Kapitalbeteiligungs-
Mindestquote.

(4) Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten ist bis zu 49 % des Wertes des OGAW-
Sondervermdgens und nur nach MalSgabe des § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen
moglich.

(5) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dirfen tber 5 % hinaus bis
zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens erworben werden, wenn der Gesamt-
wert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des
OGAW-Sondervermdégens nicht Gbersteigt.

(6) Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermdgens durfen in Bankguthaben nach Mal3-
gabe des § 7 Satz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen gehalten werden.

(7) Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermogens durfen in Investmentanteilen nach
Maligabe des § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen gehalten werden. Die Gesellschaft
wahlt die zu erwerbenden Investmentanteile entweder nach den Anlagebestimmungen
bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Anteile oder nach dem letzten Jahres- oder
Halbjahresbericht der Investmentanteile aus. Es kédnnen alle zuldssigen Arten von Anteilen
an inlandischen Sondervermégen und Investmentaktiengesellschaften mit veranderlichem
Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesellschaften oder aus-
landischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentvermogen, die keine
EU-OGAW sind, erworben werden. Der Anteil des OGAW-Sondervermégens, der hochs-
tens in Anteilen der jeweiligen Art gehalten werden darf, ist auf die Anlagegrenze nach
Satz 1 beschrankt. Die in § 11 Abs. 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen genannten
Grenzen bleiben unberuhrt.
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§ 3 Anlageausschuss

Die Gesellschaft kann sich mit Blick auf das OGAW-Sondervermdgen des Rates eines Anlage-
ausschusses bedienen.

ANTEILKLASSEN

§ 4 Anteilklassen

(1) Fur das OGAW-Sondervermogen konnen Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der All-
gemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwen-
dung, des Ausgabeaufschlages, der Wahrung des Anteilwertes einschlieSlich des Einsatzes
von Wahrungssicherungsgeschaften, der Verwaltungsvergitung, der Verwahrstellenvergl-
tung, der erfolgsabhangigen Vergutung, der Vergltung fur die Verwaltung von Derivate-
Geschaften und Sicherheiten flr Derivate-Geschafte, der Vertriebsgesellschaft, der Min-
destanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung
von Anteilklassen ist jederzeit zulassig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

(2) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres-
und Halbjahresbericht einzeln aufgezahlt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausge-
staltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Wahrung des Anteilwertes,
Verwaltungsvergltung, Verwahrstellenvergitung, erfolgsabhangige Vergutung, Vergu-
tung flr die Verwaltung von Derivate-Geschaften und Sicherheiten fur Derivate-Geschafte,
Vertriebsgesellschaft, Mindestanlagesumme oder eine Kombination dieser Merkmale) wer-
den im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

(3) Der Abschluss von Wahrungskurssicherungsgeschaften ausschlief3lich zugunsten einer ein-
zigen Wahrungsanteilklasse ist zulassig. Fir Wahrungsanteilklassen mit einer Wahrungsab-
sicherung zugunsten der Wahrung dieser Anteilklasse (Referenzwahrung) darf die Gesell-
schaft auch unabhdngig von § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen Derivate im Sinne
des § 197 Abs. 1 KAGB auf Wechselkurse oder Wahrungen mit dem Ziel einsetzen, An-
teilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwahrung der Anteil-
klasse lautenden Vermogensgegenstanden des OGAW-Sondervermogens zu vermeiden.

(4) Der Anteilwert wird fir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auf-
legung neuer Anteilklassen, Ausschittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermdgen
ggf. abzufliihrenden Steuern), die in Absatz 1 genannten Vergltungen und die Ergebnisse

aus Wahrungskurssicherungsgeschaften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen,
ggf. einschlief3lich Ertragsausgleich, ausschliefSlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RUCKNAHMEPREIS, RUCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN
§ 5 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermogensgegenstanden des OGAW-Sondervermdgens in
Hohe ihrer Anteile als Miteigentimer nach Bruchteilen beteiligt.
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§ 6 Ausgabe- und Riicknahmepreis

(1) Der Ausgabeaufschlag betragt 5,00 % des Anteilwerts. Es steht der Gesellschaft frei, fur
das OGAW-Sondervermdgen oder flr eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren
Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages ab-
zusehen. Die Gesellschaft gibt fur jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im
Halbjahresbericht die erhobenen Ausgabeaufschlage an.

(2) Die Rucknahme erfolgt zum Anteilwert. Ein Ricknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§ 7 Kosten

(1) Vergltungen, die der Gesellschaft aus dem OGAW-Sondervermégen zustehen:

Die Gesellschaft erhalt fir die Verwaltung des OGAW-Sondervermogens eine viertel-
jahrlich zahlbare Vergltung in Hohe von bis zu einem Viertel aus 2,00 % p.a. des
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermogens in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es
steht der Gesellschaft frei, flir das OGAW-Sondervermdgen oder fur eine oder mehre-
re Anteilklassen eine niedrigere Vergutung zu berechnen oder von der Berechnung ei-
ner Vergltung abzusehen. Die Gesellschaft gibt fur jede Anteilklasse im Verkaufspros-
pekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergitung an.

(2) Vergutungen, die aus dem OGAW-Sondervermogen an Dritte zu zahlen sind:

a) Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlagebera-
tungs- oder Asset Management-Gesellschaft bedienen. Die Vergltung der Anlagebe-
ratungs- oder Asset Management-Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergitung
gemald Absatz 1 Buchstabe a) abgedeckt.

b) Die Gesellschaft kann sich flir die und bei der Verwaltung von Derivate-Geschaften
und Sicherheiten fur Derivate-Geschafte der Dienste Dritter bedienen. In diesem Fall
erhalten diese Dritten zusammen eine vierteljahrlich zahlbare Vergltung in Hohe von
bis zu einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des
OGAW-Sondervermdgens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines je-
den Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, das OGAW-
Sondervermdgen oder eine oder mehrere Anteilklassen mit einer niedrigeren Vergu-
tung zu belasten oder von der Belastung mit einer solchen Vergltung abzusehen. Die-
se Vergutungen werden von der Verwaltungsvergitung nicht abgedeckt und somit
von der Gesellschaft dem OGAW-Sondervermdgen zusatzlich belastet. Die Gesell-
schaft gibt fir jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht
die erhobenen Vergutungen fur diese Dritten an.

(3) Die Verwahrstelle erhalt fir ihre Tatigkeit eine vierteljahrlich zahlbare Vergutung in Héhe
von bis zu einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des
OGAW-Sondervermogens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden
Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, fir das OGAW-
Sondervermdogen oder fur eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergutung in
Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergutung abzusehen. Die Gesell-
schaft gibt flr jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die
erhobene Verwahrstellenvergiitung an.

(4) Der Betrag, der jahrlich aus dem OGAW-Sondervermogen nach den vorstehenden Absat-

zen 1 Buchstabe a) und 2 als Vergutungen sowie nach Absatz 6 Buchstabe m) als Aufwen-
dungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,35 % p.a. des durchschnittlichen
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Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermdgens in der Abrechnungsperiode, der aus
den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betragen.

(5) Ferner kann die Gesellschaft je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhangige Vergitung in
Hohe von bis zu 25 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Ent-
wicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode ubersteigt (Outperfor-
mance Uber den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von
der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch ,Positive Benchmark-Abweichung” ge-
nannt), jedoch insgesamt hdchstens bis zu 5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwer-
tes des OGAW-Sondervermogens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am En-
de eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteil-
klassen entsprechend fur die jeweilige Anteilklasse.

Die dem OGAW-Sondervermogen belasteten Kosten durfen vor dem Vergleich nicht von
der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden.

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Entwick-
lung des Vergleichsindex (Underperformance zum Vergleichsindex, d.h. negative Abwei-
chung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch , Ne-
gative Benchmark-Abweichung” genannt), so erhalt die Gesellschaft keine erfolgsabhangi-
ge Vergutung. Entsprechend der Berechnung der erfolgsabhangigen Vergutung bei Positi-
ver Benchmark-Abweichung wird nun auf Basis der Negativen Benchmark-Abweichung ein
Underperformancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die nachste Abrechnungsperio-
de als negativer Vortrag vorgetragen (,Negativer Vortrag”). Der Negative Vortrag wird
nicht durch einen Hochstbetrag begrenzt. Fir die nachfolgende Abrechnungsperiode er-
halt die Gesellschaft nur dann eine erfolgsabhangige Vergltung, wenn der aus Positiver
Benchmark-Abweichung errechnete Betrag am Ende dieser Abrechnungsperiode den Ne-
gativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode ubersteigt. In diesem Fall
errechnet sich der Vergltungsanspruch aus der Differenz beider Betrage. Ubersteigt der
aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den Negativen Vortrag aus der
vorangegangenen Abrechnungsperiode nicht, werden beide Betrage verrechnet. Der ver-
bleibende Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder in die nachste Abrech-
nungsperiode als neuer ,Negativer Vortrag” vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nachs-
ten Abrechnungsperiode erneut eine Negative Benchmark-Abweichung, so wird der vor-
handene Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Benchmark-Abweichung errech-
neten Underperformancebetrag erhéht. Bei der jahrlichen Berechnung des Vergltungsan-
spruchs werden etwaige Underperformancebetrage der jeweils finf vorangegangenen Ab-
rechnungsperioden berlcksichtigt. Existieren fur das OGAW-Sondervermogen bzw. die je-
weilige Anteilklasse weniger als funf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden
alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berucksichtigt.

Ein sich aus Positiver Benchmark-Abweichung ergebender positiver Betrag pro Anteilwert
(nach Abzug eines etwaigen zu berucksichtigenden Negativen Vortrags), der nicht ent-
nommen werden kann, wird ebenfalls in die nachste Abrechnungsperiode vorgetragen
(,Positiver Vortrag”). Bei der jahrlichen Berechnung des Vergutungsanspruchs werden sich
aus Positiver Benchmark- Abweichung ergebende positive Betrage aus den funf vorange-
gangenen Abrechnungsperioden berlcksichtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Juli und endet am 30. Juni eines Kalenderjahres.
Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des OGAW-Sondervermdgens
bzw. der jeweiligen Anteilklasse und endet — sofern die Auflegung nicht zum 01. Juli er-
folgt - am zweiten 30. Juni, der der Auflegung folgt.
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Als Vergleichsindex wird der MSCI World Equal Weighted NDTR EOD' in EUR zuzliglich
3,00 % p.a. festgelegt. Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft ei-
nen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode' zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis eines taglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene
erfolgsabhangige Vergutung im OGAW-Sondervermdgen je ausgegebenen Anteil zurtick-
gestellt oder eine bereits gebuchte Ruckstellung entsprechend aufgeldst. Aufgeldste Rick-
stellungen fallen dem OGAW-Sondervermdgen zu. Eine erfolgsabhangige Verglitung kann
nur entnommen werden, soweit entsprechende Rickstellungen gebildet wurden.

Die erfolgsabhangige Vergltung kann nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert
am Ende der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode
Ubersteigt (,Positive Anteilwertentwicklung”).

Es steht der Gesellschaft frei, fir das OGAW-Sondervermdgen oder flr eine oder mehrere
Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhangige Vergutung zu berechnen oder von der Be-
rechnung einer erfolgsabhangigen Vergltung abzusehen. Die Gesellschaft gibt fir jede
Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene er-
folgsabhangige Vergultung an.

(6) Neben den vorgenannten Vergltungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des
OGAW-Sondervermogens:

a) banklbliche Depot- und Kontogebuhren, ggf. einschliefSlich der bankublichen Kosten
fur die Verwahrung auslandischer Vermdgensgegenstande im Ausland;

b) Kosten fir den Druck und Versand der fur die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-
schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt,
Basisinformationsblatt );

¢) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Rucknahmepreise und ggf. der Ausschittungen oder Thesaurierungen und des Auflo-
sungsberichtes;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datentragers, aufSer im Fall
der Informationen Uber Fondsverschmelzungen und der Informationen tber Mal3-
nahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern
bei der Anteilwertermittlung;

e) Kosten fur die Prifung des OGAW-Sondervermégens durch den Abschlussprufer des
OGAW-Sondervermogens;

f)  Kosten fur die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung,
dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt
wurden;

g) Kosten fir die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen durch die
Gesellschaft fir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens sowie der Abwehr von ge-
gen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermogens erhobenen Anspriichen;

h) Geblhren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-
Sondervermdgen erhoben werden;

i) Kosten fur Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermdgen;

12 MSCI® st eine eingetragene Marke der MSCI Inc.

'3 Eine Erlduterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset
Management e.V. veroffentlicht (www.bvi.de).
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j)  Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw.
Nennung eines VergleichsmalSstabes oder Finanzindizes anfallen konnen;

k) Kosten fur die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmachtigten;
[)  Kosten fur die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermdgens durch Dritte;

m) Kosten fur die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte
in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermdgenswerte
oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumen-
ten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem be-
stimmten Markt bis zu einer Hohe von 0,15 % p.a. des Durchschnittswertes des
OGAW-Sondervermdgens, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errech-
net wird;

n) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zah-
lenden VergUtungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende
Steuern einschliefBlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung
entstehenden Steuern.

(7) Neben den vorgenannten Vergutungen und Aufwendungen werden dem OGAW-
Sondervermdgen die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veraul3erung von Ver-
mobgensgegenstanden entstehenden Kosten belastet.

(8) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabe-
aufschlage und Rucknahmeabschlage offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermégen im
Berichtszeitraum fur den Erwerb und die Ricknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des
§ 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt
von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die
Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden
ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fur den Erwerb und die Ricknahme
keine Ausgabeaufschlage und Rucknahmeabschlage berechnen. Die Gesellschaft hat im
Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergutung offen zu legen, die dem OGAW-
Sondervermdgen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft,
einer Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell-
schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist als
Verwaltungsvergltung fur die im OGAW-Sondervermogen gehaltenen Anteile oder Aktien
berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHAFTSJAHR

§ 8 Thesaurierung der Ertrage

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die wahrend des Geschaftsjahres fur
Rechnung des OGAW-Sondervermogens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwende-
ten Zinsen, Dividenden und sonstigen Ertrage — unter Berlcksichtigung des zugehdrigen Er-
tragsausgleichs — sowie die realisierten VeraufSerungsgewinne im OGAW-Sondervermdgen an-
teilig wieder an.

§ 9 Ausschiittung
(1) Bei ausschittenden Anteilklassen schittet die Gesellschaft grundsatzlich die wahrend des

Geschaftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, fur Rechnung des OGAW-
Sondervermdgens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zin-
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sen, Dividenden und sonstigen Ertrage — unter BerUcksichtigung des zugehdrigen Ertrags-
ausgleichs — aus. Realisierte VeraulSerungsgewinne — unter Berucksichtigung des zugehori-
gen Ertragsausgleichs — konnen anteilig ebenfalls zur Ausschlittung herangezogen werden.

(2) Ausschuttbare anteilige Ertrage gemald Absatz 1 kdnnen zur Ausschittung in spateren Ge-
schaftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrage
15 % des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermdgens zum Ende des Geschaftsjahres
nicht Ubersteigt. Ertrage aus Rumpfgeschaftsjahren kédnnen vollstandig vorgetragen wer-
den.

(3) Im Interesse der Substanzerhaltung kénnen anteilige Ertrage teilweise, in Sonderfallen
auch vollstandig zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermdgen bestimmt werden.

(4) Die Ausschittung erfolgt jahrlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschafts-
jahres. Zwischenausschittungen kénnen flr einzelne Anteilklassen vorgesehen sein.
§ 10 Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr des OGAW-Sondervermogens beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des
folgenden Jahres.
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H. Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Art. 8 Abs. 1, 2 und 2a der
Verordnung (EU) 2019/2088 und Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele
erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen
einer guten
Unternehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. In dieser
Verordnung ist kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
festgelegt.
Nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel
kénnten taxonomie-
konform sein oder
nicht.

Name des Produkts: ACATIS Al Global Equities

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900TPZ9YL53JZH873

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

@ e0la

l. Nein

[0 Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getatigt:__ %

O in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als 6kologisch nachhaltig einzu-
stufen sind

O in Wirtschaftstitigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

[0 Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getatigt:_ %

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl kei-
ne nachhaltigen Investitionen ange-
strebt werden, enthalt es einen Min-
destanteil von

0 % an nachhaltigen Investitionen

O mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkei-
ten, die nach der EU- Taxonomie als 6kolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind

O mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkei-
ten, die nach der EU- Taxonomie nicht als
okologisch nachhaltig einzustufen sind

[0 mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologi-
sche/soziale Merkmale beworben,
aber keine nachhaltigen Investitio-
nen getatigt.

~ y’/ Finanzprodukt beworben?

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen
Okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

LgTEE
P/’%ﬁlﬁ \
| —’ Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermdgen in erster Linie in Emittenten, welche unter be-
sonderer Berlcksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unterneh-
merische, soziale und 6kologische Verantwortung (,,ESG“)) ausgewahlt werden.

Seite 106




ACATIS Al Global Equities

Die Grundlage fiir diese Analyse bilden relevante Daten und Informationen, die von MSCI ESG Research sowie von
internen und 6ffentlichen Quellen verwendet, verarbeitet und beurteilt werden.

Im Bereich kontroverse Geschéaftsfelder werden quantitative Umsatzgrenzen bericksichtigt, aber auch qualitative
Aspekte, selbst wenn diese zwar praktiziert werden, aber nicht direkt zum Umsatz beitragen. Ausgeschlossen
werden Unternehmen, die in definierten kontroversen Geschaftsfeldern aktiv sind oder bestimmte Umsatztole-
ranzschwellen Uberschreiten.

Im Bereich des normbasierten Screenings erfolgt eine Erfassung von kontroversen Geschéaftsverhalten und von
VerstoBen gegen relevante internationale Normen und Standards. Die Untersuchung bezieht sich auf die Beteili-
gung eines Unternehmens in kontroversen Geschaftsverhalten. Wir schlieBen ein Unternehmen aus, wenn es ge-
mal unseres ESG-Datenanbieter gegen die UN Global Compact oder die ILO-Kernarbeitsnormen verstoRt, sowie
darlber hinaus, wenn es in bestimmten Umweltbereichen durch kontroverses Geschaftsverhalten auffallig ge-
worden ist und der ESG-Datenanbieter dies als schwerwiegend klassifiziert.

Das Verbandekonzept wird durch die Umsatzschwellen und durch das Controversry Risk Assessment eingehalten.

Durch den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz beriicksichtigt der Fonds nicht die Umweltziele gemaR Verord-
nung (EU) 2020/852.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzel-
nen dékologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt bewor-
ben werden, herangezogen?

Ausschllsse erfolgen nach unterschiedlichen Kriterien und Toleranzgrenzen.

Unternehmen:

Im Bereich kontroverse Geschéaftsfelder werden quantitative Umsatzgrenzen berlicksichtigt, aber auch
qualitative Aspekte, selbst wenn diese zwar praktiziert werden, aber nicht direkt zum Umsatz beitragen.
Ausgeschlossen werden Unternehmen, die in folgenden kontroversen Geschaftsfeldern aktiv sind oder
bestimmte Umsatztoleranzschwellen tGberschreiten (in Klammern Umsatztoleranzschwelle):
Tierversuche

e  Praktizieren von nicht medizinischen Tierversuchen ohne firmeneigene Tierschutzrichtlinie (0%)

e  Herstellung oder Verkauf von Pelzprodukten (0%)

e Intensivlandwirtschaft: Massentierhaltung (0%)

Zinswucher
e Angebot von riicksichtslosen Kreditprodukte (5%)

Pornografie
e  Angebot von und/oder Zugang zu Pornografie und Erwachsenenunterhaltung (5%)

Unkonventionelle Ol- und Gasférderung
° Unkonventionelle Férderung von Ol aus Gas, u.a. aus Olsand, Olschiefer, Schiefergas, Schieferél,
Kohleflozgas und Kohlefl6zmethan (0%)

Zivile Handfeuerwaffen
o Herstellung oder Verkauf ziviler Handfeuerwaffen (5%)
e  Herstellung ziviler Automatikgewehre (0%)

Rustung/Militarguter (Verbdndekonzept)
e  Umsatz mit konventionellen Ristungsgitern, inkl. Waffensysteme, Komponenten sowie unterstiit-
zende Systeme und Dienstleistungen (10%) (Verbandekonzept)
e  Beteiligung an der Herstellung und/ oder Vertrieb kontroverser Waffen, inkl. Streumunition oder An-
tipersonenminen, sowie Atomwaffen (0%) (Verbandekonzept)
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Kohle
e Abbau von Kraftwerkskohle und/oder metallurgischer Kohle (20%) (Verbandekonzept)
e  Kohlebetriebene Stromerzeugung (20%)

Tabak
e  Produktion von Tabak (5%) (Verbandekonzept)
e  Angebot von Bauteilen/Dienstleistungen fir die Tabakindustrie (5%)

Im Bereich des normbasierten Screenings erfolgt eine automatische Erfassung kontroversen Geschafts-
verhalten und von Verstéen gegen relevante internationale Normen und Standards. Die Untersuchung
bezieht sich auf die Beteiligung eines Unternehmens in kontroversen Geschéftsverhalten. Wir schlieBen
ein Unternehmen aus, wenn es gemal ESG-Datenanbieter gegen die UN Global Compact oder die ILO-
Kernarbeitsnormen verstoft.

Daruber hinaus schlieRen wir ein Unternehmen aus, wenn es im Umweltbereich durch kontroverses Ge-
schaftsverhalten in einem der folgenden Bereiche auffallig geworden ist und der ESG-Datenanbieter dies
als schwerwiegend klassifiziert (Stufe 4 von 4)

e  Umweltverschmutzung und Beeintrachtigung der Biodiversitat
e  Emissionen in die Atmosphare
e  Verschmutzung und Freisetzung von Giftstoffen

Staaten:
. Die das Klimaabkommen von Paris nicht ratifiziert haben
° Die nach dem Freedom House Index als ,,unfrei” klassifiziert werden (Verbandekonzept)

Der Fonds bericksichtigt durch den Auswahlprozess die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von In-
vestitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemall Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2022/1288.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getdtigt werden sollen, und wie trégt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? Es
werden mit dem Finanzprodukt 6kologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen
getatigt.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise ge-
tatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele er-

heblich schaden? Es werden mit dem Finanzprodukt 6kologische/soziale Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt. Aufgrund von fest definierten Ausschlusskriterien sowie normbasiertes
Screening schlieBt ACATIS bei Investitionen Beeintrachtigung im 6kologischen oder sozialen Bereich aus. Der
Fonds bericksichtigt durch den Auswahlprozess die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsent-
scheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemaR Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU)

Bei den wichtigsten 2022/1288.
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt es
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentschei-
dungen auf Nach-

----  Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

beriicksichtigt? Durch die fest definierten Ausschlusskriterien sowie das normbasierte Screening werden
die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ge-
maR Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berlicksichtigt

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitséitzen fiir multinationale

haltigkeitsfaktoren in Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir Wirtschaft und Men-
den Bereichen Umwelt, schenrechte in Einklang? Ndhere Angaben: Durch das normbasierte Screening ist der Fonds kon-
Soziales und form mit den OECD-Leitsatzen fiir multinationale Unternehmen, den ILO-Kernarbeitsnormen als auch dem
Beschaftigung, Achtung UN Global Compact. Die Achtung der Menschenrechtsstandards, grundlegende Arbeitsrechte, Kinder- und
der Menschenrechte Zwangsarbeit sind im Auswahlprozess bertcksichtigt.

und Bekampfung von
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Die Anlagestrategie |
dient als Richtschnur
fiir Investitionsent-
scheidungen, wobei
bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz
bertcksichtigt werden.

Die Verfahrensweisen
einer guten Unterneh-
mensfiihrung umfas-
sen solide Manage-
mentstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Verglitung von
Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften

ACATIS Al Global Equities

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen dirfen, und
es sind spezifische EU-Kriterien beigefiigt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitaten berticksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukt zugrunde liegenden Investiti-
onen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich be-
eintrachtigen.

._\K

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

_4 I haltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Ja, durch die Ausschlusskriterien und das normbasierte Screening berticksichtigt der Fonds
die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren gemaR Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Die Informa-
tion gemaR Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Jahresbericht des Fonds) ist un-
ter https://www.acatis.de/ unter der Rubrik , Investmentfonds” unter dem jeweiligen Fonds zu
finden.

] Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

> Die ausfiihrliche Anlagestrategie des Fonds ist im Verkaufsprospekt zu finden. Fiir die kontinuierli-
che Umsetzung der Artikel 8 Anlagestrategie setzt ACATIS auf die Daten von MSCI ESG Research.
Die Daten werden intern aufbereitet und durch Positiv- und Negativlisten dargestellt.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die
Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen ékologischen oder

sozialen Ziele verwendet werden? Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind
die oben genannten Ausschlusskriterien, das normbasierte Screening und das Verbandekonzept.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser An-

lagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? Es gibt keine Ver-
pflichtung zur Reduktion des Anlageuniversums um einen bestimmten Mindestanteil.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? Die Uberprifung guter Unterneh-
mensfuhrung ist integraler Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsansatzes. Darliber hinaus unter-
liegt der Fonds im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprozesses einem normbasierten Screening,
welches u.a. die Vorgaben des UN Global Compact sowie auch die ILO-Kernarbeitsnormen ab-
deckt. Zusatzlich Gbt ACATIS aktiv die Stimmrechte in der Hauptversammlung mit einem speziell
erstellen Fokus auf Nachhaltigkeit aus.
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Die Vermogensallo-
kation gibt den jeweiligen
Anteil der Investitionen in
bestimmte
Vermdgenswerte an.

Taxonomie-konforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:
Umsatzerlose, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln
Investitionsausgaben
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die investiert
wird, aufzeigen,

z. B. fiir den Ubergang zu
einer grinen Wirtschaft
Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen

Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

ACATIS Al Global Equities

Welche Vermégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant? unternehmen und

Staaten, die die oben beschriebenen Nachhaltigkeitsanforderungen nicht verletzen, gelten als nachhaltig. |hr
Anteil soll 50% vom NAV Ubersteigen. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im
Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% vom NAV nicht libersteigt. Die entsprechenden Kri-
terien des Verbandekonzeptes werden zu 100% umgesetzt. Die restlichen Positionen kdnnen zum Beispiel
Kasse, Absicherungen oder Zertifikate sein.

Investitionen

#2 Andere In-
vestitionen

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die
zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getéatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologi-
sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomie-
konformitat
umfassen die
Kriterien fir
fossiles Gas die
Begrenzung der
Emissionen und
die Umstellung auf
erneuerbare
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe
bis Ende 2035. Die
Kriterien fir
Kernenergie
beinhalten
umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungs-
vorschriften.
Ermoglichende
Tatigkeiten wirken
unmittelbar
ermoglichend
darauf hin, dass
andere Tatigkeiten
einen wesentli-
chen Beitrag zu
den Umweltzielen
leisten.

Ubergangs-
tatigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es
noch keine CO2-
armen Alternativen
gibt und die unter
anderem
Treibhausgas-
emissionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

ad
sind

nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien
flr 6kologisch
nachhaltige
Wirtschaftstatig-
keiten gemal der
EU- Taxonomie
nicht
beriicksichtigen.

m

.‘__A

ACATIS Al Global Equities

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbe-

nen o6kologischen oder sozialen Merkmale erreicht? Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente
zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen. Derivate werden nicht eingesetzt, um die durch das Finanzpro-
dukt geforderten okologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit

der EU-Taxonomie konform? Es werden mit dem Finanzprodukt 6kologische/soziale Merkmale be-
worben, aber keine nachhaltigen Investitionen getatigt. Durch den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz ver-
pflichtet sich der Fonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines Gesamtvermaogens in 6kologisch, nachhaltige
Wirtschaftsaktivititen gemaR Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung (2020/852) zu investieren. Dies betrifft
ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstatigkeiten, die gemaR Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-
Taxonomie-Verordnung (2020/852) als erméglichende bzw. Ubergangstitigkeiten eingestuft werden.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich fossiles
Gas und/oder Kernenergie investiert?

O Ja:

I In fossiles Gas 1 In Kernenergie

Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen
in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitdt von Staatsanlei-
hen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitdt in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschlieflich der Staatsanleihen, wéihrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitét nur in Bezug auf die
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der
Investitionen einschlieRlich
Staatsanleihen*

. ) 0% 0% 0%
= Taxonomiekonform: Fossiles

. . 0,
= Taxonomiekonform: Fossiles 0% Gas
Gas ‘ 0% = Taxonomiekonform:
= Taxonomiekonform: Kernenergie
) 0 -
Kernenergie 0% Taxonomiekonform (ohne

Taxonomiekonform (ohne
fossiles Gas und Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

fossiles Gas und Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

100%
100%

* Fiir die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und ermog-
lichende Tatigkeiten? Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten ist 0%.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel,

' die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? Es werden mit dem Finanzprodukt 8kologi-

sche/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getatigt.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? es werden mit
dem Finanzprodukt 6kologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getatigt.
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Bei den
Referenzwerten
handelt es sich
um Indizes, mit
denen gemessen
wird, ob das
nachhaltige
Investitionsziel
des
Finanzprodukts
erreicht wird.

ACATIS Al Global Equities

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen”, welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Min-
destschutz?

Unter ,#2 Andere Investitionen” fallen beispielsweise Absicherungsinstrumente, Investitionen zu Diversifizie-
rungszwecken, Investitionen, fir die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur Liquiditdtssteuerung. Die Investi-
tionen werden von einer Nachhaltigkeitspriifung ausgenommen und implizieren keinen 6kologischen oder
sozialen Mindestschutz.

Wourde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanz-
produkt auf die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausge-
richtet ist? Nein, der Fonds hat keinen Referenzindex.

Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich

im Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel beriicksichtigt? Der Fonds hat keinen
Referenzindex

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmetho-
de sichergestellt? Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Markt-
index? Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen wer-
den? Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://www.acatis.de/nachhaltigkeit-bei-
acatis/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen
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Kontakt- und Informationsstelle in Osterreich

Kontakt- und Informationsstelle in Osterreich gemaR den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,

A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Seite 113



ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding - Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
anfragen@acatis.de, www.acatis.de



	Deckblatt ACA700
	VP_ACA700_01.01.2026
	A. Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AI Global Equities
	1. Kapitalverwaltungsgesellschaft & Vertrieb
	2. Verwahrstelle
	3. Abschlussprüfer

	B. Grundlagen
	1. Das Sondervermögen (der Fonds)
	2. Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen
	3. Anlagebedingungen und deren Änderungen
	4. Verwaltungsgesellschaft
	5. Verwahrstelle
	6. Risikohinweise
	Risiken einer Fondsanlage
	Risiken aus dem Einsatz von Zertifikaten
	Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko)
	Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds im Zusammenhang mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko)
	Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko
	Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

	7. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds
	8. Erhöhte Volatilität
	9. Profil des typischen Anlegers
	10. Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik
	Anlageziel
	Anlagegrundsätze und Anlagepolitik

	11. Anlageinstrumente im Einzelnen
	Wertpapiere
	Geldmarktinstrumente
	Bankguthaben
	Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Derivaten sowie Bankguthaben
	Sonstige Anlageinstrumente und deren Anlagegrenzen
	Anlagegrenzen aus steuerlichen Gründen
	Investmentanteile
	Derivate
	Terminkontrakte
	Optionsgeschäfte
	Swaps
	Swaptions
	Credit Default Swaps
	Total Return Swaps
	In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
	OTC-Derivatgeschäfte
	Sicherheitenstrategie
	Arten der zulässigen Sicherheiten
	Umfang der Besicherung
	Strategie für Abschläge der Bewertung (Haircut-Strategie)
	Anlage von Barsicherheiten
	Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit

	Kreditaufnahme
	Hebelwirkung (Leverage)

	12. Bewertung
	Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
	An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
	Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

	Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände
	Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
	Optionsrechte und Terminkontrakte
	Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen
	Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände


	13. Wertentwicklung1F
	Anteilklasse A
	Anteilklasse B
	Anteilklasse C
	Anteilklasse X

	14. Teilinvestmentvermögen
	15. Anteile
	Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
	Ausgabe von Anteilen
	Rücknahme von Anteilen
	Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme

	Aussetzung der Anteilrücknahme
	Liquiditätsmanagement
	Börsen und Märkte
	Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen
	Ausgabe- und Rücknahmepreis
	Aussetzung der Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises
	Ausgabeaufschlag
	Rücknahmeabschlag

	Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise

	16. Kosten
	Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
	Verwaltungs- und sonstige Kosten
	Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen
	Gesamtkostenquote
	Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen


	17. Vergütungspolitik
	18. Ermittlung und Verwendung der Erträge; Geschäftsjahr
	Ertragsausgleichsverfahren
	Ertragsverwendung
	Geschäftsjahr

	19. Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds
	20. Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften
	Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
	Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
	Steuerausländer
	Solidaritätszuschlag
	Kirchensteuer
	Ausländische Quellensteuer
	Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds
	Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen
	Allgemeiner Hinweis

	21. Auslagerung
	22. Interessenkonflikte
	23. Jahres-/Halbjahresberichte; Abschlussprüfer; Dienstleister
	24. Zahlungen an die Anteilinhaber; Verbreitung der Berichte und sonstige Informationen
	25. Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen

	C. Anteilklassen im Überblick
	D. Liste der Unterverwahrer
	E. Recht des Käufers zum Widerruf
	F. Allgemeine Anlagebedingungen
	G. Besondere Anlagebedingungen
	H. Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Art. 8 Abs. 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
	- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der
	Unternehmen, in die investiert wird,
	widerspiegeln
	Bei den
	Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige
	Investitionsziel des
	Finanzprodukts erreicht wird.
	I. Hinweise für Anleger in Österreich

	Rückseite

